
Nicht-authentische Arbeitsversion 

Bundesgesetz vom 8. November 1989 
über die Wertpapier- und allgemeinen Waren- 

börsen und über die Abänderung des Börsesensale- 
Gesetzes 1949 und der Börsegesetz-Novelle 1903 

(Börsegesetz 1989 - BörseG) 
BGBl. Nr. 1989/555, 

idF der Börsegesetznovelle BGBl. Nr. 1993/529, BGBl. Nr. 1996/753, BGBl. I Nr. 1998/11, 126 
und 127, BGBl. I Nr. 1999/123 und 187, BGBl. I Nr. 2001/2, BGBl. I Nr. 2001/42, BGBl. I 

Nr. 97/2001, BGBl. I Nr. 33 und 123/2003, BGBl. I Nr. 70/2004, BGBl. I Nr. 127/2004, BGBl. I 
Nr. 37/2005, BGBl. I Nr. 78/2005, BGBl. I Nr. 124/2005, BGBl. I Nr. 48/2006, BGBl. I Nr. 75/2006, 

BGBl. I Nr. 104/2006, BGBl. I Nr. 141/2006, BGBl. I Nr. 19/2007 und BGBl. I Nr. 60/2007 
 

und unter Berücksichtigung des § 104 Bankwesengesetz 
idF BGBl. 1993/532 

 
 
 

Abschnitt I 
 

Gemeinsame Bestimmungen für Wertpapierbörsen 
und allgemeine Warenbörsen 

 
Begriffsbestimmungen 

 
§ 1. (1) Wertpapierbörsen sind inländische Märkte, an denen Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 6 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60/2007, gehandelt werden. An einer 
Wertpapierbörse können auch ausländische Zahlungsmittel, Münzen und Edelmetalle gehandelt 
und die damit in Verbindung stehenden Hilfsgeschäfte getätigt werden. 
 
 (2) Geregelter Markt: ein von einem Börseunternehmen im Inland oder einem 
Marktbetreiber in einem Mitgliedstaat betriebenes oder verwaltetes multilaterales System, das die 
Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des 
Systems nach nicht-diskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt oder das 
Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag über Finanzinstrumente führt, die gemäß den 
Regeln und Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden. Der geregelte Markt muss 
eine Konzession erhalten haben und gemäß jenen Vorschriften des Herkunftsmitgliedstaates 
ordnungsgemäß funktionieren, die dem Titel III der Richtlinie 2004/39/EG entsprechen. 
 
 (3) Wer das Geschäft eines geregelten Markts verwaltet oder betreibt, ist ein 
Marktbetreiber. Ein Marktbetreiber kann der geregelte Markt selbst sein. 
 
 (4) Allgemeine Warenbörsen sind Börsen, an denen alle zum börsemäßigen Handel 
geeigneten Waren, die nicht ausdrücklich den geregelten Märkten oder den landwirtschaftlichen 
Produktenbörsen zum Handel zugewiesen sind, gehandelt sowie die mit dem Warenhandel in 
Verbindung stehenden Hilfsgeschäfte getätigt werden. 
 
 (5) Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes angeordnet ist, die 
Begriffsbestimmungen des BWG und des WAG 2007. 
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Konzessionserteilung 
 
§ 2. (1) Wer einen geregelten Markt leitet und verwaltet oder wer eine sonstige Wertpapierbörse 
oder eine allgemeine Warenbörse betreibt, ist ein Börseunternehmen. Das Börseunternehmen hat 
zu gewährleisten, dass geregelte Märkte, die es leitet und verwaltet, und sonstige 
Wertpapierbörsen und allgemeine Warenbörsen, die es betreibt, stets die Anforderungen dieses 
Bundesgesetzes erfüllen. Insoweit ein Börseunternehmen nach diesem Bundesgesetz als 
beliehenes Unternehmen handelt, hat es die ihm übertragenen Aufgaben unter Bedachtnahme auf 
das volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen und auf die 
schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums zu besorgen. 
 
 (2) Die Leitung und Verwaltung eines geregelten Markts oder einer sonstigen 
Wertpapierbörse bedarf der Konzession der FMA; der Betrieb einer allgemeinen Warenbörse 
bedarf jedoch der Konzession des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 
 
 (2a) Ein zur Leitung und Verwaltung eines geregelten Markts berechtigtes 
Börseunternehmen kann mit Bewilligung der FMA ein multilaterales Handelssystem (MTF) 
betreiben, ohne dass es dafür einer gesonderten Konzession nach § 3 WAG 2007 bedarf. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn die §§ 67 und 68 WAG 2007 eingehalten werden. Beim Betrieb 
eines MTF durch ein Börseunternehmen gelten die organisatorischen Anforderungen gemäß den 
§§ 16 bis 35 WAG 2007 als erfüllt, wenn das Börseunternehmen § 9 erfüllt. Der Nachweis einer 
gesonderten Qualifikation für die Leitung eines MTF ist nicht erforderlich, soweit die Leitung des 
MTF durch die Geschäftsleiter erfolgt, die die in § 3 Abs. 1 genannten erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 
 
 (3) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit 
entsprechenden Bedingungen und Auflagen versehen werden. 
 
 (4) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Angaben und 
Unterlagen anzuschließen: 
  1. Den Sitz und die Rechtsform; 
  2. die Satzung; 
  3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und 

die internen Kontrollverfahren hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine 
Budgetrechnung für die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 

  4. eine Beschreibung des zur Verfügung stehenden Handels- und 
Abwicklungssystems; 

  5. die Höhe des den Geschäftsleitern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung zur 
freien Verfügung stehenden Anfangskapitals; 

  6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine 
qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, sowie die Angabe der 
Konzernstruktur, soferne diese Eigentümer einem Konzern angehören; 

  7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsleiter und deren Qualifikation zum Betrieb 
des Unternehmens. 

 
§ 3. (1) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 
  1. Das Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt werden soll; 
  2. durch die beabsichtigte Tätigkeit des Unternehmens weder für das 

volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen noch für die 
schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums eine Gefährdung zu 
erwarten ist; dies gilt insbesondere für den Einfluss auf die Liquidität der Märkte; 
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  3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im 
Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellenden 
Ansprüchen genügen; 

  4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder 
juristischen Personen die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung 
ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

  5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem 
Unternehmen in enger Verbindung stehende natürliche oder juristische Person 
unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die 
Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer 
Überwachungspflicht hindern; 

  6. das Anfangskapital mindestens 5 Millionen Euro beträgt und den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und ohne Belastung in den Mitgliedstaaten zur freien Verfügung steht 
und die materielle und personelle Ausstattung des Unternehmens die Leitung und 
Verwaltung der Börse bestmöglich gewährleistet; 

  7. bei keinem der Geschäftsleiter ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs. 1 
bis 3, 5 und 6 GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, in der jeweils geltenden Fassung 
vorliegt und über das Vermögen keines der Geschäftsleiter beziehungsweise 
keines anderen Rechtsträgers als einer natürlichen Person, auf dessen Geschäfte 
einem Geschäftsleiter maßgebender Einfluss zusteht oder zugestanden ist, der 
Konkurs eröffnet wurde, es sei denn, im Rahmen des Konkursverfahrens ist es zum 
Abschluss eines Zwangsausgleiches gekommen, der erfüllt wurde; dies gilt auch, 
wenn ein damit vergleichbarer Tatbestand im Ausland verwirklicht wurde. 

  8. gegen keinen Geschäftsleiter eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung 
eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der Entscheidung, die das 
Strafverfahren beendet; 

  9. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die für 
den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen 
haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsleiters setzt voraus, dass dieser in 
ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in 
Börseangelegenheiten sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für die 
Leitung eines Börseunternehmens ist anzunehmen, wenn eine zumindest 
dreijährige leitende Tätigkeit bei einem Unternehmen vergleichbarer Größe und 
Geschäftsart nachgewiesen wird oder die vorgesehenen Geschäftsleiter 
nachweislich bereits einen gemäß der Richtlinie 2004/39/EG zugelassenen 
geregelten Markt leiten; 

 10. gegen einen Geschäftsleiter, der nicht österreichischer Staatsbürger ist, in dem 
Staat, dessen Staatsbürgerschaft er hat, keine Ausschließungsgründe als 
Geschäftsleiter eines Börseunternehmens im Sinne der Z. 7, 8, 9 oder 14 vorliegen; 
dies ist durch die Börsenaufsicht des Heimatstaates zu bestätigen; kann jedoch 
eine solche Bestätigung nicht erlangt werden, so hat der betreffende 
Geschäftsleiter dies glaubhaft zu machen, das Fehlen der genannten 
Ausschließungsgründe zu bescheinigen und eine Erklärung abzugeben, ob die 
genannten Ausschließungsgründe vorliegen; 

 11. mindestens ein Geschäftsleiter den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in 
Österreich hat; 

 12. mindestens ein Geschäftsleiter die deutsche Sprache beherrscht; 
 13. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsleiter hat und in der Satzung die 

Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht für 
den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 
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 14. kein Geschäftsleiter einen anderen Hauptberuf außerhalb des Börsewesens 
ausübt; 

 15. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
 16. wenn das zur Verfügung stehende Handels- und Abwicklungssystem den 

Anforderungen eines zeitgemäßen Börsehandels genügt. 
 
 (2) Ein Börseunternehmen darf als Firma nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, 
wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Abschrift (Kopie) 
vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche Firmenbucheintragungen auch den 
Aufsichtsbehörden und der Oesterreichischen Nationalbank zuzustellen. 
 
 

Konzessionsrücknahme 
 
§ 4. (1) Die FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, kann die Konzession zurücknehmen, wenn der Börsebetrieb, auf den sie sich bezieht, 
  1. nicht innerhalb eines Jahres nach Konzessionserteilung aufgenommen wurde oder 
  2. mehr als sechs Monate lang nicht ausgeübt worden ist. 
 
 (2) Die FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, hat die Konzession zurückzunehmen, wenn 
  1. sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen herbeigeführt 

oder sonst wie erschlichen worden ist; 
  2. das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht erfüllt; 
  3. eine Konzessionsvoraussetzung nach § 3 Abs. 1 nach Erteilung der Konzession 

nicht mehr vorliegt oder 
  4. das Unternehmen den in der Leitung und Verwaltung einer Börse bestehenden 

Aufgaben nachhaltig nicht sachgerecht und vorschriftsgemäß nachkommt. 
 
 (3) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zurückgenommen wird, wirkt wie ein 
Auflösungsbeschluss des Unternehmens, wenn nicht binnen drei Monaten nach Rechtskraft des 
Bescheides die Leitung und Verwaltung einer Börse als Unternehmensgegenstand aufgegeben 
wird und die Firma in diese Richtung (§ 47 Abs. 1) geändert wird. Die FMA, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, hat eine Ausfertigung dieses 
Bescheides dem Firmenbuchgericht zuzustellen; die Konzessionsrücknahme ist in das Firmenbuch 
einzutragen. 
 
 (4) Das Gericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, die von der FMA, jedoch bei einer 
allgemeinen Warenbörse vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, in Anspruch zu nehmen ist, 
Abwickler zu bestellen, wenn die sonst zur Abwicklung berufenen Personen keine Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Abwicklung bieten. Ist die FMA, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, der Ansicht, dass die zur Abwicklung berufenen Personen 
keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Abwicklung bieten, so hat sie bzw. er im Wege der 
Finanzprokuratur bei dem für den Sitz des Börseunternehmens zuständigen, zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz zuständigen Gerichtshof die Bestellung geeigneter 
Abwickler zu beantragen; der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 
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Erlöschen der Konzession 
 
§ 5. (1) Die Konzession erlischt: 
  1. Durch Zeitablauf; 
  2. bei Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 2 Abs. 3); 
  3. mit ihrer Zurücklegung; 
  4. mit der Beendigung der Abwicklung des Börseunternehmens; 
  5. mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen des 

Börseunternehmens; 
  6. mit der Eintragung der Europäischen Gesellschaft (SE) in das Register des neuen 

Sitzstaates. 
 
 (2) Das Erlöschen der Konzession ist von der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, durch Bescheid festzustellen. § 4 Abs. 3 und 4 sind 
anzuwenden. 
 
 (3) Die Zurücklegung einer Konzession (Abs. 1 Z. 3) ist nur schriftlich zulässig und nur 
dann, wenn zuvor die Leitung und Verwaltung der Börse durch ein anderes Börseunternehmen 
übernommen worden ist. 
 
 

Beteiligungen 
 
§ 6. (1) Jeder der beabsichtigt, eine qualifizierte Beteiligung an einem Börseunternehmen direkt 
oder indirekt zu halten, hat dies zuvor der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, unter Angabe des Betrages dieser Beteiligung schriftlich 
anzuzeigen. Dies gilt nicht für den Fall, dass die qualifizierte Beteiligung über ein 
Börseunternehmen gehalten werden soll, das der Bewilligungspflicht gemäß § 7 Abs. 1 Z. 2 
unterliegt. 
 
 (2) Jeder der beabsichtigt, seine qualifizierte Beteiligung an einem Börseunternehmen 
derart zu erhöhen, dass die Grenzen von 20 vH, 33 vH oder 50 vH der Stimmrechte oder des 
Kapitals erreicht oder überschritten werden, oder dass das Börseunternehmen sein 
Tochterunternehmen wird, hat dies zuvor der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, schriftlich anzuzeigen. 
 
 (3) Die FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, hat innerhalb von drei Monaten nach einer Anzeige gemäß Abs. 1 oder 2 die beabsichtigte 
Beteiligung zu untersagen, wenn die in § 3 Abs. 1 Z. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen nicht 
vorliegen. Wird die Beteiligung nicht untersagt, so kann die FMA, jedoch bei einer allgemeinen 
Warenbörse der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, einen Termin vorschreiben, bis zu dem 
die in Abs. 1 und 2 genannten Absichten verwirklicht werden müssen. 
 
 (4) Die Anzeigepflichten gemäß Abs. 1 und 2 gelten in gleicher Weise für die beabsichtigte 
Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung oder Unterschreitung der in Abs. 2 genannten Grenzen für 
Beteiligungen an einem Börseunternehmen. 
 
 (5) Die Börseunternehmen haben der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, jeden Erwerb und jede Aufgabe von Anteilen sowie jedes 
Erreichen und jede Über- und Unterschreitung der Beteiligungsgrenzen im Sinne der Abs. 1, 2 und 
4 unverzüglich schriftlich anzuzeigen, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Weiters haben die 
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Börseunternehmen der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit, mindestens einmal jährlich die Namen und Anschriften der Aktionäre 
schriftlich anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligungen halten, sowie deren Ausmaß, wie es sich 
insbesondere aus den anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder aus den auf 
Grund der §§ 91 bis 94 erhaltenen Informationen ergibt. Die Börseunternehmen haben die gemäß 
diesem Absatz der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit, anzuzeigenden Angaben auch in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium zu 
veröffentlichen. 
 
 (6) Besteht die Gefahr, dass der durch qualifiziert beteiligte Eigentümer ausgeübte Einfluss 
den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Börseunternehmens zu stellenden 
Ansprüchen nicht genügt, so hat die FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die zur Abwehr dieser Gefahr oder zur Beendigung eines 
solchen Zustands erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Solche Maßnahmen sind insbesondere: 
  1. Maßnahmen im Sinne des § 45 Abs. 3 oder 
  2. der Antrag bei dem für den Sitz des Börseunternehmens zuständigen, zur 

Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen erster Instanz zuständigen 
Gerichtshof auf Anordnung des Ruhens der Stimmrechte für jene Aktien, die von 
den betreffenden Aktionären gehalten werden, 

  a) für die Dauer dieser Gefahr, wobei deren Ende vom Gerichtshof 
festzustellen ist, oder 

  b) bis zum Kauf dieser Aktien durch Dritte nach erfolgter Nichtuntersagung 
gemäß Abs. 3; 

 der Gerichtshof entscheidet im Verfahren außer Streitsachen. 
 
 (7) Die FMA, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit, hat geeignete Maßnahmen gegen die in den Abs. 1 und 2 genannten Personen zu 
ergreifen, wenn sie ihren Verpflichtungen zur vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen oder 
wenn sie eine Beteiligung entgegen einer Untersagung gemäß Abs. 3 oder ohne eine Bewilligung 
gemäß § 7 Abs. 1 erwerben. Die Stimmrechte für jene Aktien, die von den betreffenden Aktionären 
gehalten werden, ruhen 
  1. bis zur Feststellung der FMA, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse des 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, dass der Erwerb der Beteiligung gemäß 
Abs. 3 nicht untersagt worden wäre oder 

  2. bis zur Feststellung der FMA, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, dass der Grund für die erfolgte 
Untersagung nicht mehr besteht. 

 
 (8) Verfügt ein Gerichtshof das Ruhen der Stimmrechte gemäß Abs. 6, so hat der 
Gerichtshof gleichzeitig einen Treuhänder zu bestellen, der den Anforderungen des § 3 Abs. 1 Z. 3 
zu entsprechen hat, und ihm die Ausübung der Stimmrechte zu übertragen. Im Fall des Abs. 7 hat 
die FMA, jedoch bei einer allgemeinen Warenbörse der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, 
beim gemäß Abs. 6 zuständigen Gerichtshof die Bestellung eines Treuhänders unverzüglich zu 
beantragen, wenn ihm bekannt wird, dass die Stimmrechte ruhen. Der Treuhänder hat Anspruch 
auf Ersatz seiner Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit, deren Höhe vom Gericht 
festzusetzen ist. Das Börseunternehmen und die betreffenden Aktionäre und sonstigen 
Anteilseigner haften dafür zur ungeteilten Hand. Gegen Beschlüsse, mit denen die Höhe der 
Vergütung des Treuhänders und der ihm zu ersetzenden Auslagen bestimmt werden, steht den 
Verpflichteten der Rekurs offen. Gegen die Entscheidung des Rekursgerichtes findet ein weiterer 
Rechtszug nicht statt. 
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 (9) Soweit Vorgänge im Sinne von Abs. 1 und 2 gemäß § 7 Abs. 1 bewilligungspflichtig 
sind, sind die Abs. 1 bis 4 und 5 erster Satz nicht anzuwenden. 
 
 

Bewilligungen 
 
§ 7. (1) Eine besondere Bewilligung der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, ist erforderlich: 
  1. Für jede Verschmelzung von Börseunternehmen; 
  2. für jedes Erreichen, Überschreiten bzw. Unterschreiten der Grenzen von 10 vH 

(qualifizierte Beteiligung), 20 vH, 33 vH und 50 vH der Stimmrechte oder des 
Kapitals eines Börseunternehmens, sofern ein anderes Börseunternehmen diese 
Stimmrechte oder das Kapital direkt oder indirekt hält, erwirbt oder abgibt; 

  3. für die Errichtung von Zweigstellen in einem Drittland. 
 
 (2) Bei der Erteilung von Bewilligungen nach Abs. 1 gelten die §§ 2 bis 4 sinngemäß. 
 
 (3) Bewilligungen gemäß Abs. 1 Z. 1 dürfen nur dann in das Firmenbuch eingetragen 
werden, wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter 
Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche 
Firmenbucheintragungen auch der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit, zuzustellen. 
 
 

Anzeigen 
 
§ 7a. (1) Die Börseunternehmen haben der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, unverzüglich jede Änderung in der Person eines 
Geschäftsleiters sowie jede sonstige Änderung der für die Konzessionserteilung gemäß § 3 
maßgeblichen Umstände schriftlich anzuzeigen. 
 
 (2) Ein Marktbetreiber, der ein MTF betreibt, hat der FMA anzuzeigen, in welchem anderen 
Mitgliedstaat er ein MTF bereitzustellen beabsichtigt. Die FMA hat diese Angaben innerhalb eines 
Monats an den Mitgliedstaat, in dem der Marktbetreiber ein MTF bereitstellen möchte, zu 
übermitteln. Weiters hat die FMA der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaates des MTF 
auf deren Ersuchen innerhalb einer angemessenen Frist die Namen der Mitglieder oder Teilnehmer 
des in jenem Mitgliedstaat niedergelassenen MTF zu übermitteln. 
 
 

Vorlage des Jahresabschlusses 
 
§ 8. (1) Der geprüfte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte über den Jahresabschluss, den Lagebericht, den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sind vom Börseunternehmen längstens innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres der FMA, jedoch bei allgemeinen 
Warenbörsen dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, vorzulegen. 
 
 (2) Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss des Börseunternehmens, die Kassa- und 
Buchführung und die Funktionsfähigkeit des Systems der EDV dahingehend zu überprüfen, ob die 
technischen Einrichtungen eine ausreichende Überwachung im Sinne des § 25 Abs. 2 
gewährleisten und insbesondere für die gemäß § 25 Abs. 2 erforderlichen Ermittlungen geeignet 
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sind. Das Ergebnis der Prüfung ist vom Abschlussprüfer in seinen schriftlichen Bericht 
aufzunehmen. 
 
 (3) Die Prüfung durch den Abschlussprüfer hat auch die Beachtung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes zu umfassen, und das Prüfungsergebnis ist in den Prüfungsbericht 
aufzunehmen. 
 
 (4) Börseunternehmen gelten als große Aktiengesellschaften gemäß § 221 HGB. 
 
 

Organisatorische Anforderungen für die Leitung und Verwaltung geregelter Märkte 
 
§ 9. Das Börseunternehmen hat 
  1. Vorkehrungen zu treffen, um nachteilige Auswirkungen von Interessenkonflikten 

zwischen dem Börseunternehmen, seinen Eigentümern und dem einwandfreien 
Funktionieren des geregelten Marktes auf den Betrieb des geregelten Marktes oder 
seine Teilnehmer klar erkennen und regeln zu können, insbesondere, wenn solche 
Interessenkonflikte die Erfüllung von Aufgaben, die dem Börseunternehmen auf 
Grund dieses Bundesgesetzes übertragen wurden, behindern könnten; 

  2. über angemessene Vorkehrungen und Systeme zur Ermittlung aller für seinen 
Betrieb wesentlichen Risiken zu verfügen und wirksame Maßnahmen zur 
Begrenzung dieser Risiken zu treffen; 

  3. Vorkehrungen für eine solide Verwaltung der technischen Abläufe des Systems, 
einschließlich wirksamer Notmaßnahmen bei einem Systemausfall zu treffen; 

  4. wirksame Vorkehrungen zu treffen, die einen reibungslosen und rechtzeitigen 
Abschluss der innerhalb seiner Systeme ausgeführten Geschäfte erleichtern; 

  5. Maßnahmen festzulegen, die eine regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der 
Zulassungsanforderungen gemäß den §§ 66, 66a und 68 für die von ihnen zum 
Handel zugelassenen Finanzinstrumente ermöglichen. 

 
 
§§ 10 bis 12 entfallen 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 13. (1) Das Börseunternehmen hat Allgemeine Geschäftsbedingungen aufzustellen, die, wie auch 
jede Änderung derselben, von der FMA, jedoch bei allgemeinen Warenbörsen vom Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit, zu bewilligen sind. 
 
 (2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben insbesondere 
  1. Regeln über die Börsemitgliedschaft, 
  2. Regeln über die Börsezeit, 
  3. Regeln über den Börseort, 
  4. die Handelsregeln nach § 26, 
  5. die für den Handel an der Warenbörse geltenden Handelsbräuche, 
  6. das Veröffentlichungsorgan, in dem alle für den Börsehandel wichtigen Tatsachen 

zu verlautbaren sind, 
 zu enthalten. 
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 (3) Die Börsemitgliedschaft setzt die Zulassung durch das Börseunternehmen voraus. Sie 
darf nicht auf Mitglieder mit Sitz im Inland beschränkt werden. Das Börseunternehmen hat 
diesbezüglich klare, nicht diskriminierende und auf objektiven Kriterien beruhende Regeln für die 
Zulassung zur Börse festzulegen. Das Börseunternehmen entscheidet auch über den Ausschluss 
von der Börsemitgliedschaft. 
 
 (4) Das Börseunternehmen kann Beginn und Ende der Börsezeit im Einzelfall abweichend 
von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmen oder Börseversammlungen überhaupt 
ansetzen oder überhaupt entfallen lassen, wenn es wichtige Umstände im öffentlichen Interesse 
oder zur Gewährleistung eines geordneten Börsehandels oder zum Schutz der am Börseverkehr 
interessierten Personen verlangen oder wenn durch sonstige Umstände ein geordneter Ablauf des 
Handels nicht gewährleistet ist. 
 
 (5) Die Bestimmung von Börsezeit und Börseort, soweit der Handel mit ausländischen 
Zahlungsmitteln betroffen ist, darf erst nach vorheriger Anhörung der Oesterreichischen 
Nationalbank erfolgen. 
 
 (6) Das Börseunternehmen hat eine Gebührenordnung aufzustellen, mit der unter 
Beachtung kaufmännischer Grundsätze und des volkswirtschaftlichen Interesses am 
funktionsfähigen Börsehandel Gebühren für 
  1. die Mitgliedschaft, 
  2. die Berechtigung für Börsebesucher und sonstige Eintrittsberechtigte, 
  3. die Benützung der Einrichtungen der Börse, insbesondere der Handels- und 

Abwicklungssysteme, 
  4. die Zulassung von Verkehrsgegenständen zum Börsehandel sowie die Dauer der 

Börsenotierung von Verkehrsgegenständen gemäß § 81 und 
  5. die Inanspruchnahme sonstiger von der Börse erbrachten Leistungen 
 festzulegen sind. Die Gebührenordnung und ihre Änderungen sind Allgemeine 

Geschäftsbedingungen; die Gebühren sind im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen. 
Die Gebührenordnung und ihre Änderungen bedürfen nicht der Bewilligung gemäß Abs. 1. 

 
 

Börsemitglieder 
 
§ 14. (1) Die Zulassung als Börsemitglied darf nur erteilt werden, wenn 
  1. keine Tatsachen vorliegen, die es zweifelhaft machen, dass der Antragsteller die 

für die Teilnahme am Börsehandel erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, 
  2. der Antragsteller nicht in seiner Geschäftsfähigkeit, insbesondere durch Insolvenz 

oder Geschäftsaufsicht, beschränkt ist, 
  3. der Antragsteller oder einer seiner Geschäftsleiter nicht wegen einer im § 13 GewO 

genannten strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt wurde, solange die 
Verurteilung noch nicht getilgt ist oder nicht der beschränkten Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt, 

  4. der Antragsteller oder einer seiner Geschäftsleiter nicht nach § 48 rechtskräftig 
bestraft wurde, sofern nicht die Verletzung des § 48 geringfügig ist oder die 
Verwaltungsstrafe getilgt ist oder 

  5. keine Tatsachen vorliegen, die geeignet sind, das Ansehen, die 
Ordnungsmäßigkeit oder die Fairness des Handels auf inländischen Märkten zu 
beeinträchtigen. 
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 (2) Die Börsemitgliedschaft wird durch Vereinbarung mit dem Börseunternehmen erworben. 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht – außer für Mitgliedswerber, die sich auf 
die Mitgliedschaftsvoraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Z. 4 berufen - Kontrahierungszwang. 
 
 (3) Als Nachweis für das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Voraussetzungen genügt bei 
Mitgliedschaftswerbern mit Sitz in einem EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittland die Mitgliedschaft 
bei deren Heimatbörse, wenn dort die Erfüllung dieser oder vergleichbarer Voraussetzungen 
zwingende Voraussetzung für die Börsemitgliedschaft ist. Die Zulassung als Börsemitglied wird 
auch durch eine rechtskräftige Verurteilung des Antragstellers durch den Herkunftsstaat 
ausgeschlossen, sofern diese Verurteilung noch nicht getilgt ist und nicht der beschränkten 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt und die der Verurteilung zugrunde liegende Tat dem 
Tatbestand der in Abs. 1 Z. 3 und 4 genannten Bestimmungen gleichzuhalten ist. 
 
 (4) Das Börseunternehmen ist im Sinne des DSG zur Ermittlung und Verarbeitung von 
Daten ermächtigt. 
 
 (5) Das Börseunternehmen hat ein Verzeichnis der Handels- und Abwicklungsteilnehmer 
an den von ihm betriebenen geregelten Märkten in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium 
zur Einsicht bereit zu halten; dieses Verzeichnis ist laufend zu aktualisieren. 
 
§ 15. (1) Die Mitgliedschaft an einer Wertpapierbörse berechtigt zur Teilnahme am Handel an 
einem oder mehreren vom Börseunternehmen betriebenen geregelten Märkten und MTF und zur 
Teilnahme am Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln, Münzen und Edelmetallen sowie an der 
Abwicklung. Mitglieder einer Wertpapierbörse können werden: 
  1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, 

die zur Ausübung eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 BWG berechtigt sind; 
  2. Kreditinstitute, Wertpapierfirmen aus Mitgliedstaaten und Lokale Firmen aus 

Mitgliedstaaten, die 
  a) in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zur Ausübung der Dienstleistungen gemäß 

Abschnitt A Nummern 1 bis 3 des Anhangs zur Richtlinie 2004/39/EG oder 
gemäß Art. 3 Nummer 1 lit. p der Richtlinie 2006/49/EG berechtigt sind und 
die Berechtigung die Ausübung der Dienstleistungs- oder 
Niederlassungsfreiheit umfasst, 

  b) die Eigenkapitalanforderungen gemäß der Richtlinie 2006/49/EG einhalten 
und – sofern es sich nicht um eine Lokale Firma handelt – die hinsichtlich 
dieser Einhaltung der Kontrolle der zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates unterliegen und 

  c) wenn die Mitteilung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates 
des Kreditinstituts gemäß § 9 Abs. 2 oder 6 BWG erfolgt ist; bei Lokalen 
Firmen genügt eine Bestätigung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates oder ein sonstiger Nachweis über die Erfüllung 
der Anforderungen gemäß Art. 6 der Richtlinie 2006/49/EG; 

  3. anerkannte Wertpapierfirmen mit Sitz in einem Drittland gemäß § 2 Z 31 lit. b BWG; 
  4. Unternehmen mit Sitz in einem Drittland (§ 2 Z 8 BWG), die dort zur Ausübung 

mindestens eines der Geschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f BWG berechtigt 
sind; 

  5. anerkannte Clearingstellen gemäß § 2 Z 33 BWG mit Sitz oder Zulassung in einem 
EWR-Mitgliedstaat soweit sie ausschließlich an der Abwicklung teilnehmen; 

  6. Unternehmen mit Sitz im Inland oder anderen Mitgliedstaaten, die zum Handel für 
eigene Rechnung mit Warenderivaten gemäß § 1 Z 6 lit. e bis g WAG 2007 
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berechtigt sind, auch wenn ihre Berechtigung sich nicht auf § 1 Abs. 1 Z 7a BWG 
gründet. 

 
 (2) Die ausschließliche Berechtigung zum Devisen- und Valutengeschäft berechtigt nur zur 
Teilnahme am Handel mit ausländischen Zahlungsmitteln. 
 
 (3) Mitglieder einer Wertpapierbörse dürfen überdies nur zugelassen werden, wenn ihre für 
die Teilnahme am Handels- oder Abwicklungssystem erforderlichen technischen Einrichtungen 
geeignet sind, das störungsfreie Handels- oder Abwicklungssystem des betreffenden Marktes nicht 
zu behindern. Sie müssen bei ihrer Zulassung unverzüglich 
  1. einem bestehenden Handelssystem und einem bestehenden oder einem gemäß 

§ 15a geeigneten Abwicklungssystem beitreten und hierfür vorgesehene Kautionen 
erlegen; 

  2. bei Teilnahme am Handel zumindest einen Börsebesucher nominieren, der am 
Handel im Börsesaal teilnimmt oder Zugang zum automatisierten Handelssystem 
bei dem betreffenden Börsemitglied hat. 

 
 (4) Anerkannte Wertpapierfirmen und sonstige Unternehmen mit Sitz in einem Drittland 
dürfen nur solange Mitglieder einer Wertpapierbörse sein, als im Terminmarkt mindestens ein dazu 
berechtigter Clearing-Teilnehmer (§ 2 Z 48 BWG) und im Kassamarkt mindestens ein dazu 
berechtigtes Kreditinstitut, der oder das seinen Sitz und seine Zulassung in einem Mitgliedstaat hat 
und Mitglied der inländischen Wertpapierbörse ist, dem Börseunternehmen gegenüber in die von 
der anerkannten Wertpapierfirma oder vom Unternehmen an der inländischen Börse getätigten 
Geschäfte eintritt und dem Börseunternehmen gegenüber für die Erfüllung garantiert. 
 
 (5) Es können Kooperationsverträge zwischen dem Börseunternehmen und anderen 
Betreibern anerkannter Börsen gemäß § 2 Z 32 BWG geschlossen werden. Anerkannte Börsen mit 
Sitz in Drittländern müssen diesfalls die für geregelte Märkte geltenden Anforderungen erfüllen. Die 
Kooperationsverträge können regeln, dass 
  1. die Mitglieder einer Börse oder eines geregelten Marktes im Umfang ihrer 

Zulassung an der Herkunftsbörse oder dem Herkunftsmarkt Mitglieder der 
Aufnahmebörse oder des Aufnahmemarktes werden; dadurch wird die 
Mitgliedschaft an der inländischen Wertpapierbörse im vergleichbaren Umfang 
begründet; der Wirksamkeitszeitpunkt und die sonstigen Bedingungen der 
Mitgliedschaft sind im Kooperationsvertrag festzulegen; 

  2. im Falle der Vereinbarung von Z 1 für den Kassamarkt ein dazu berechtigtes 
Kreditinstitut mit Sitz und Zulassung in einem Mitgliedstaat dem Börseunternehmen 
gegenüber für die Erfüllung der von allen oder einzelnen Börse- oder 
Marktmitgliedern an der inländischen Börse getätigten Geschäfte garantiert; 

  3. im Falle der Vereinbarung von Z 1 für den Terminmarkt ein dazu berechtigter 
Clearing-Teilnehmer mit Sitz und Zulassung in einem Mitgliedstaat in die Erfüllung 
der von allen oder einzelnen Börse- oder Marktmitgliedern an der inländischen 
Börse getätigten Geschäfte eintritt. 

Die Regelung der in Z 2 und 3 genannten Voraussetzungen kann unterbleiben oder eingeschränkt 
werden, wenn und insoweit die Abwicklung der Börsegeschäfte anders sichergestellt ist. Des 
Weiteren können vertragliche Regelungen zur Sicherung eines den technischen und rechtlichen 
Bedingungen des Börseunternehmens vergleichbaren Standards aufgenommen werden, die als 
ergänzende Mitgliedschaftsbedingungen an der inländischen Börse gelten und neben die 
entsprechenden Regelungen der Herkunftsbörse oder des Herkunftsmarktes treten. 
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 (6) Durch Kooperationsvertrag zwischen dem Börseunternehmen und einer anerkannten 
Clearingstelle kann vereinbart werden, dass die Clearingstelle an der Abwicklung von an der 
Wertpapierbörse abgeschlossenen Börsegeschäften durch Beitritt zum Abwicklungssystem 
teilnimmt. Die Clearingstelle ist dann berechtigt, als Teilnehmer am Abwicklungssystem in die von 
seinen Mitgliedern an der Wertpapierbörse abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und sie 
abzuwickeln. 
 
 (7) Das Börseunternehmen hat in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 13) 
festzulegen, welche Pflichten den Mitgliedern der Wertpapierbörse aus den Regeln und Verfahren 
über das Clearing und die Abrechnung der an diesem Markt getätigten Geschäfte erwachsen. Das 
Börseunternehmen hat jedem Mitglied den Zugang zu Clearing- und Abrechnungssystemen unter 
gleichen Bedingungen zu bieten und darf insbesondere nicht nach dem Sitz des Mitglieds 
unterscheiden. 
 
 (8) Beabsichtigt das Börseunternehmen, in einem anderen Mitgliedstaat ein System für den 
Fernzugang von Mitgliedern zu einem seiner geregelten Märkte bereitzustellen, so hat das 
Börseunternehmen dies der FMA anzuzeigen. Die FMA hat diese Angaben innerhalb eines Monats 
an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates zu übermitteln, in dem das Börseunternehmen ein 
derartiges System bereitstellen möchte. Auf Ersuchen der zuständigen Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates hat die FMA dieser Behörde innerhalb einer angemessenen Frist die 
Namen der Mitglieder des betreffenden geregelten Marktes zu übermitteln. Das Börseunternehmen 
hat zu diesem Zweck der FMA auf deren Verlangen unverzüglich ein aktuelles Mitgliederverzeichnis 
zur Verfügung zu stellen. 
 
 (9) Beabsichtigt ein Betreiber eines geregelten Markts mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat die Bereitstellung eines Systems im Sinne von Abs. 8 im Inland, kann die FMA die 
zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zur Übermittlung der Namen der Mitglieder des 
betreffenden geregelten Markts ersuchen. 
 
§ 15a. (1) Das Börseunternehmen hat allen Mitgliedern das Recht auf Wahl des 
Abwicklungssystems einzuräumen, über das die an einem vom betreffenden Börseunternehmen 
betriebenen geregelten Markt getätigten Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgerechnet werden, 
sofern 
  1. die Verbindungen und Vereinbarungen zwischen dem gewählten 

Abwicklungssystem und jedem anderen System oder jeder anderen Einrichtung 
bestehen, die für eine effiziente und wirtschaftliche Abrechnung des betreffenden 
Geschäfts erforderlich sind, und 

  2. die technischen Voraussetzungen für die Abwicklung der auf dem geregelten Markt 
getätigten Geschäfte durch ein anderes Abwicklungssystem als das von dem 
geregelten Markt gewählte ein reibungsloses und ordnungsgemäßes Funktionieren 
der Finanzmärkte ermöglichen. 

 
 (2) Abs. 1 lässt das Recht der Betreiber zentraler Gegenpartei-, Clearing- oder 
Wertpapierabwicklungssysteme, aus berechtigten gewerblichen Gründen die Bereitstellung der 
angeforderten Dienstleistungen zu verweigern, unberührt. 
 
§ 16. Börsemitglieder, die Geschäfte an einem geregelten Markt schließen, sind nicht verpflichtet, 
die §§ 36 bis 57 WAG 2007 einzuhalten; dies gilt nicht, wenn die Börsemitglieder für Kunden 
Aufträge an einem geregelten Markt ausführen. 
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§ 17. (1) Mitglied einer Warenbörse kann nur werden, wer 
  1. sich berufsmäßig mit der Erzeugung, dem Umsatz oder der Verarbeitung von 

Waren, die zum börsemäßigen Handel zugelassen sind, befasst, 
  2. die zum börsemäßigen Handel zugelassenen Waren in seinem Unternehmen 

verwendet, oder 
  3. mit dem Warenhandel in Verbindung stehende Hilfsgeschäfte mit zum 

börsemäßigen Handel zugelassenen Waren betreibt. 
 
 (2) Mitglieder der Warenbörse müssen anlässlich der Zulassung entweder sich selbst, ein 
Mitglied der Geschäftsleitung oder einen Bediensteten ihres Unternehmens als Börsebesucher 
nominieren. 
 
§ 18. Die Börsemitglieder sind verpflichtet 
  1. bei ihrer Geschäftstätigkeit die Handelsbedingungen der Börse einzuhalten, die 

Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Unternehmers zu wahren und Schädigungen des 
Ansehens der Börse zu vermeiden; 

  2. die vorgeschriebenen Börsegebühren und sonstigen Beiträge fristgemäß zu leisten; 
  3. mindestens einen Börsebesucher (§ 20) an die Börse zu entsenden; 
  4. die im Rahmen der Handels- oder Abwicklungssysteme vorgesehenen Kautionen 

stets auf der vorgeschriebenen Mindesthöhe zu halten; 
  5. als Mitglieder einer Wertpapierbörse die im § 82 Abs. 5 Z. 1 bis 3 genannten 

Maßnahmen zur Hintanhaltung von Insidergeschäften in ihrem Unternehmen zu 
treffen. 

 
§ 19. (1) Börsemitglieder sind auszuschließen, wenn 
  1. bei ihnen die Zulassungsvoraussetzungen zum Zulassungszeitpunkt nicht 

vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind, 
  2. sie ihren Pflichten nicht nachkommen. 
 
 (2) Das Börseunternehmen hat das Recht, für die Dauer seiner Prüfung, ob die 
Voraussetzungen für die Ausschließung vorliegen, ein Ruhen der Mitgliedschaft des in Prüfung 
gezogenen Mitgliedes zu verfügen. Der Ausschluss eines Mitgliedes wird durch eine 
Ausschlusserklärung des Börseunternehmens bewirkt. Ein Besitzstörungsverfahren oder 
einstweilige Verfügung nach der EO wegen Handlungen des Börseunternehmens im 
Zusammenhang mit dem Ausschluss von der Börsemitgliedschaft sind unzulässig. Gleiches gilt für 
die Verfügungen des Börseunternehmens nach Abs. 3 und 4. 
 
 (3) Sind die Ausschließungsgründe gemäß Abs. 1 Z. 2 vorübergehender und behebbarer 
Natur und trifft das Mitglied kein grobes Verschulden, so kann anstelle des Ausschlusses das 
Ruhen der Mitgliedschaft für die Dauer des Vorliegens dieser Gründe verfügt werden. 
 
 (4) Werden bei einem Mitglied einer Wertpapierbörse die im § 15 Abs. 3 genannten 
Anforderungen an die technischen Einrichtungen des Börsemitglieds nicht mehr erfüllt, so ist unter 
den Voraussetzungen des Abs. 3 der Ausschluss von der Teilnahme am Börsehandel im 
Handelssystem für die Dauer der Störung zu verfügen. Das Recht zum Handel im Börsesaal sowie 
die übrigen Mitgliedschaftsrechte werden durch diese Verfügung nicht berührt. Jedoch ist, wenn 
nicht innerhalb einer vom Börseunternehmen zu setzenden angemessenen Nachfrist den 
Erfordernissen des § 15 Abs. 3 wieder entsprochen wird, gemäß Abs. 1 vorzugehen. 
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Börsebesucher 
 
§ 20. (1) Börsebesucher sind diejenigen physischen Personen, die zur Erteilung von Aufträgen und 
zum Abschluss von Geschäften für Börsemitglieder an der Börse oder im Handelssystem berechtigt 
und vom Börseunternehmen als Börsebesucher zugelassen sind. Das Börsebesuchsrecht wird 
durch Vereinbarung mit dem Börseunternehmen erworben. Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen besteht Kontrahierungszwang des Börseunternehmens. 
 
 (2) Als Börsebesucher dürfen nur zugelassen werden: 
  1. Börsemitglieder, die physische Personen sind, 
  2. Mitglieder der Geschäftsleitung eines Börsemitglieds und 
  3. Bedienstete eines Börsemitglieds. 
 
 (3) An die im Abs. 2 genannten Personen darf die Besuchsberechtigung nur dann erteilt 
werden, wenn auf sie keiner der im § 14 genannten Ausschließungsgründe zutrifft. An die im Abs. 2 
Z. 1 und 3 genannten Personen darf die Besuchsberechtigung nur dann erteilt werden, wenn sie bei 
der Teilnahme am Börsehandel auf Grund ihrer Fachkunde und Erfahrung geeignet sind, den 
störungsfreien Handelsablauf nicht zu beeinträchtigen. 
 
 (4) Die Börsebesucher sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit im Börsehandel die 
Bestimmungen des § 18 Z. 1 einzuhalten. 
 
 (5) Die Bestimmungen des § 19 Abs. 1 bis 3 über Ausschließung und Ruhen gelten auch 
für Börsebesucher. 
 
 

Sonstige Besucher 
 
§ 21. Sonstigen Personen, die ein Interesse am Besuch der Börseversammlungen haben, kann der 
Zutritt zur Börse gestattet werden, wenn dadurch die Ordnung an der Börse nicht beeinträchtigt 
wird. Solche Personen dürfen jedoch an der Börse keine Geschäfte abschließen. 
 
 

Verwertung der Sicherheiten und Kautionen 
 
§ 22. Die im Rahmen der Handels- und Abwicklungssysteme gestellten Kautionen sind von der 
dafür eingerichteten Abwicklungsstelle nach den Grundsätzen über die Verwertung von 
unternehmerischen Pfändern zu verwerten. Im Konkursfall ist diese Stelle nur zur Erteilung der vom 
Masseverwalter geforderten Auskünfte verpflichtet (§ 120 Abs. 4 Konkursordnung - KO, RGBl. Nr. 
337/1914). 
 
§§ 23 und 24 entfallen 
 
 

Handelsaufsicht 
 
§ 25. (1) Das Börseunternehmen hat den Börsehandel zu überwachen und während der Börsezeit 
die nach den Handelsregeln erforderlichen Entscheidungen zu treffen sowie für die Einhaltung der 
Handelsregeln zu sorgen. 
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 (2) Die Handelsüberwachung hat durch ein ausreichendes technisches 
Überwachungssystem zu erfolgen, das die Daten des Börsehandels systematisch und lückenlos 
erfasst und auswertet sowie die notwendigen Ermittlungen ermöglicht. 
 
 (3) Bei Verdacht auf Vorliegen von Insidergeschäften oder der Verletzung von anderen in 
die Zuständigkeit der FMA fallenden Vorschriften hat das Börseunternehmen die FMA unverzüglich 
zu informieren. 
 
 (4) Reicht das Handelsüberwachungssystem gemäß Abs. 2 für die erforderliche 
Überwachung von Handel und Geschäftsabwicklung nicht aus, so hat die FMA gemäß § 45 Abs. 2 
unter Androhung einer Zwangsstrafe aufzutragen, innerhalb angemessener Frist den 
Anforderungen gemäß Abs. 2 zu entsprechen; das Verwaltungsvollstreckungsgesetz - VVG, BGBl. 
Nr. 53/1991, ist anzuwenden. 
 
 (5) Ergibt sich für das Börseunternehmen der begründete Verdacht, dass eine bereits 
erfolgte, eine laufende oder eine bevorstehende Transaktion der Geldwäscherei dient, so hat es die 
Behörde (§ 6 SPG) hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und bis zur Klärung des 
Sachverhalts jede weitere Abwicklung der Transaktion zu unterlassen, es sei denn, dass die Gefahr 
besteht, dass die Verzögerung der Transaktion die Ermittlung des Sachverhalts erschwert oder 
verhindert. Dies gilt auch dann, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Vertragspartner 
objektiv an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§§ 165 - ohne Rücksicht auf den dort 
angeführten Mindestwert und unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einem 
Verbrechen des Täters selbst herrühren - und 278a Abs. 2 StGB) dienen. Das Börseunternehmen 
ist berechtigt, von der Behörde zu verlangen, dass diese entscheidet, ob gegen die unverzügliche 
Abwicklung einer Transaktion Bedenken bestehen; äußert sich die Behörde (§ 6 SPG) bis zum 
Ende des folgenden Bankarbeitstages nicht, so darf die Transaktion unverzüglich abgewickelt 
werden. 
 
 (6) Das Börseunternehmen hat der Behörde (Abs. 5) auf Verlangen alle Auskünfte zu 
erteilen, die dieser zur Verhinderung oder zur Verfolgung von Geldwäscherei erforderlich scheinen. 
 
 (7) Die Behörde (Abs. 5) ist ermächtigt anzuordnen, dass eine laufende oder 
bevorstehende Transaktion, bei der der begründete Verdacht besteht, dass sie der Geldwäscherei 
dient, unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird. Die Behörde hat den Vertragspartner und die 
Staatsanwaltschaft ohne unnötigen Verzug von der Anordnung zu verständigen. Die Verständigung 
des Vertragspartners hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder ein sonst Betroffener berechtigt 
sei, Beschwerde wegen Verletzung seiner Rechte an den unabhängigen Verwaltungssenat zu 
erheben; hiebei hat die Behörde auch auf die in § 67c AVG enthaltenen Bestimmungen für solche 
Beschwerden hinzuweisen. Die Behörde hat die Anordnung aufzuheben, sobald die 
Voraussetzungen für ihre Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die 
Voraussetzungen für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 144a StPO nicht 
bestehen. Die Anordnung tritt im Übrigen außer Kraft, 
  1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind; 
  2. sobald das Gericht über einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

nach § 144a StPO rechtskräftig entschieden hat. 
 
 (8) Das Börseunternehmen hat alle Vorgänge, die der Wahrnehmung der Abs. 5 bis 7 
dienen, gegenüber seinen Vertragspartnern und Dritten geheim zu halten. Sobald eine Anordnung 
nach Abs. 7 ergangen ist, ist es jedoch ermächtigt, den Vertragspartner zur Behörde (Abs. 5) zu 
verweisen; mit Zustimmung der Behörde ist es außerdem ermächtigt, den Vertragspartner selbst 
von der Anordnung zu informieren. 
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 (9) Daten, die von der Behörde gemäß den Abs. 5 und 6 ermittelt wurden, dürfen bei 
sonstiger Nichtigkeit in einem ausschließlich wegen der §§ 33 bis einschließlich 41 und 49 bis 
einschließlich 52 FinStrG geführten Verfahren nicht zum Nachteil des Beschuldigten oder der 
Nebenbeteiligten verwendet werden. Ergibt sich bei der Behörde (Abs. 5) auf Grund der gemäß 
Abs. 5 und 6 ermittelten Daten ein Verdacht lediglich auf Verletzung der §§ 33 bis einschließlich 41 
und 49 bis einschließlich 52 FinStrG, so hat sie die Anzeige gemäß § 84 StPO sowie die Anzeige 
an die Finanzstrafbehörde zu unterlassen. 
 
 (10) Schadenersatzansprüche können aus dem Umstand, dass das Börseunternehmen 
oder ein dort Beschäftigter in fahrlässiger Unkenntnis, dass der Verdacht auf Geldwäscherei falsch 
war, eine Transaktion verspätet oder nicht durchgeführt hat, nicht erhoben werden. 
 
§ 25a. (1) Die FMA ist berechtigt, sich zur Durchführung von Untersuchungen, für die sie nach 
diesem Bundesgesetz und gemäß dem WAG 2007 zuständig ist, des 
Handelsüberwachungssystems gemäß § 25 Abs. 2 zu bedienen oder das Börseunternehmen mit 
der Durchführung derartiger Untersuchungen zu beauftragen. 
 
 (2) Das Börseunternehmen hat die FMA regelmäßig über die Daten des Börsehandels, 
insbesondere über Umsätze und Preise der in den geregelten Märkten gehandelten 
Handelsgegenstände zu unterrichten. Die FMA ist ermächtigt, die Gliederung und Art der 
Übermittlung durch Verordnung festzusetzen oder durch Verordnung auf die Übermittlung durch 
das Börseunternehmen zu verzichten, wenn sie die für die Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Informationen des Börsehandels durch ein anderes geeignetes Meldesystem erhält; 
in diesem Fall ist das Börseunternehmen jedoch weiterhin verpflichtet, alle Anfragen der FMA zum 
Börsehandel unverzüglich zu beantworten. 
 
 (3) Unbeschadet des Abs. 2 hat das Börseunternehmen der FMA alle zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zu erteilen und die FMA bei der Durchführung ihrer 
Untersuchungen zu unterstützen. Besteht der Verdacht, dass sowohl in den Zuständigkeitsbereich 
des Börseunternehmens fallende Vorschriften, insbesondere die Handelsregeln, als auch in die 
Zuständigkeit der FMA fallende Vorschriften verletzt wurden, so arbeiten beide Stellen zusammen 
und erteilen einander die erforderlichen Auskünfte. Die FMA ist jedoch berechtigt, dem 
Börseunternehmen die Unterlassung von Untersuchungen oder sonstigen Maßnahmen 
aufzutragen, wenn dadurch ansonsten die Ermittlung eines Sachverhalts gemäß § 48a dieses 
Bundesgesetzes oder einer Verletzung des § 2 Z. 4 WAG erschwert oder vereitelt würde. 
 
§ 25b. (1) Das Börseunternehmen hat unbeschadet des § 91 Abs. 3 Z 9 WAG 2007 den Handel mit 
einem Finanzinstrument, das den Regeln des geregelten Marktes nicht mehr entspricht, 
auszusetzen, sofern eine solche Maßnahme nicht den Anlegerinteressen oder dem Interesse am 
ordnungsgemäßen Funktionieren des Marktes entgegensteht. 
 
 (2) Setzt das Börseunternehmen den Handel mit einem Finanzinstrument aus, hat es seine 
Entscheidung in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium zu veröffentlichen und die FMA von 
der Aussetzung zu verständigen; dabei hat das Börseunternehmen alle einschlägigen 
Informationen an die FMA zu übermitteln. Zusätzlich kann das Börseunternehmen die Betreiber 
anderer geregelter Märkte direkt von der Aussetzung des betreffenden Finanzinstruments vom 
Handel unterrichten. Die FMA hat die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten über die 
Aussetzung des Handels zu informieren. 
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 (3) Die FMA hat, sofern das Börseunternehmen nicht von sich aus gemäß Abs. 1 vorgeht, 
die Aussetzung des Handels für ein Finanzinstrument an einem oder mehreren geregelten Märkten 
zu verlangen, wenn dies im Interesse eines ordnungsgemäß funktionierenden Marktes notwendig 
ist und Anlegerinteressen dem nicht entgegenstehen; dabei hat die FMA ihre Entscheidung 
unverzüglich zu veröffentlichen und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten darüber 
zu informieren. 
 
 (4) Erhält die FMA von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
Informationen, die zur Aussetzung eines Finanzinstruments vom amtlichen Handel, vom Handel im 
geregelten Freiverkehr oder einem sonstigen inländischen geregelten Markt oder vom Handel 
innerhalb eines multilateralen Handelssystems, das vom Börseunternehmen betrieben wird, führen 
können, so hat die FMA im Rahmen ihrer Zuständigkeit das Börseunternehmen darüber 
unverzüglich zu informieren. Das Börseunternehmen hat in der Folge gemäß Abs. 1 vorzugehen 
und die FMA über eine Aussetzung des betreffenden Finanzinstruments vom Handel zu 
verständigen. 
 
 

Handelsregeln 
 
§ 26. (1) Der Börsehandel hat nach gerechten und dem Prinzip der Gleichbehandlung aller 
Marktteilnehmer entsprechenden Regeln abzulaufen. Es dürfen insbesondere keine Geschäfte 
geschlossen werden, die nur zum Scheine oder zur Benachteiligung dritter Personen dienen. Das 
Börseunternehmen hat die im Interesse des Anlegerschutzes und zur Wahrung des Ansehens der 
österreichischen Börsen erforderlichen Regeln für die Gleichbehandlung der Marktteilnehmer zu 
erlassen. Für Wertpapierbörsen haben diese Regeln den Bestimmungen des § 82 Abs. 5 zu 
entsprechen. 
 
 (2) Das Börseunternehmen hat auf Grund der für die Gegenstände des Börsehandels 
herrschenden Gebräuche und entsprechend den Erfordernissen eines raschen und effektiven 
Handels Handelsregeln zu erlassen. In diesen Handelsregeln ist auch festzulegen, wie bei 
Nichterfüllung von Börsegeschäften oder bei Insolvenz eines Börsemitgliedes vorzugehen ist. 
Hiebei kann insbesondere bestimmt werden, dass jede Glattstellung nur durch einen Börsesensal 
oder Freien Makler über die Börse zu geschehen hat. Soweit die Handelsregeln den Handel mit 
ausländischen Zahlungsmitteln betreffen, ist zuvor die Oesterreichische Nationalbank zu hören. 
 
 (3) Das Börseunternehmen hat entsprechend der Raschheit und Sicherheit und unter 
Bedachtnahme auf die internationale Entwicklung Regeln für die Abwicklung der Börsegeschäfte in 
Form der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 13) aufzustellen und Abwicklungsstellen 
einzurichten; bei allgemeinen Warenbörsen ist die Einrichtung von Abwicklungsstellen nicht 
verpflichtend. Das Börseunternehmen kann jedoch auch andere juristische Personen des 
Privatrechts zur Einrichtung von Abwicklungsstellen durch Vertrag verpflichten, wenn diese Gewähr 
für eine ordnungsmäßige Abwicklung der Börsegeschäfte bieten. Soweit Abwicklungsstellen für den 
börslichen Optionen- und Finanzterminkontrakthandel verpflichtet werden, sind diese berechtigt, in 
die in diesem Handel abgeschlossenen Börsegeschäfte einzutreten und die durch diesen Eintritt 
entstehenden Verpflichtungen, einschließlich der Lieferung und Abnahme von Wertpapieren, zu 
erfüllen; das Bankwesengesetz ist auf solche Abwicklungsstellen nicht anzuwenden, jedoch dürfen 
solche Abwicklungsstellen darüber hinaus keine Bankgeschäfte betreiben und nicht selbst am 
Börsehandel teilnehmen. Dasselbe gilt für das Börseunternehmen, wenn es selbst eine 
Abwicklungsstelle einrichtet und als Abwicklungsstelle tätig ist. Die Abwicklungsstellen haben den 
Aufsichtsbehörden, dem Börseunternehmen und dem Börsekommissär alle für die Wahrnehmung 
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ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte über die Abwicklung und Erfüllung von Börsegeschäften zu 
erteilen. 
 
 

Börsegeschäfte 
 
§ 27. (1) Als Börsegeschäfte gelten jene Geschäfte, die im Börsesaale während der Börsezeit über 
solche Verkehrsgegenstände geschlossen werden, welche an der betreffenden Börse gehandelt 
werden dürfen. 
 
 (2) Besteht an einer Börse ein automatisiertes Handelssystem, dann gelten als 
Börsegeschäfte alle Geschäfte, die in diesem Handelssystem über solche Verkehrsgegenstände 
geschlossen werden, die in das automatisierte Handelssystem einbezogen sind. 
 
 (3) Börsegeschäfte sind Fixgeschäfte; Ansprüche auf effektive Erfüllung müssen innerhalb 
einer Woche nach Fälligkeit schiedsgerichtlich geltend gemacht werden. 
 
 (4) Streitigkeiten aus Börsegeschäften sind durch das Börseschiedsgericht zu entscheiden. 
 
 (5) Im Rahmen von Börsegeschäften gegebene Pfänder sind auch dann, wenn der 
Pfandgläubiger kein Unternehmer ist, nach den Bestimmungen über unternehmerische Pfänder zu 
verwerten. 
 
 

Einwand von Spiel und Wette 
 
§ 28. (1) Bei der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus Börsegeschäften ist der Einwand, dass 
dem Anspruch ein als Spiel oder Wette zu beurteilendes Differenzgeschäft zugrunde liegt, 
unstatthaft. 
 
 (2) Werden an einer anerkannten in- oder ausländischen Wertpapierbörse Optionen und 
Finanzterminkontrakte gehandelt und dafür Kurse veröffentlicht, so ist der Einwand von Spiel und 
Wette bei Rechtsstreitigkeiten aus diesen Geschäften von wem auch immer unzulässig. 
 
 

Warenbörse 
 

Börsehandel 
 

§ 29. (1) Der Handel an der Warenbörse erfolgt durch Vermittlung der Sensale oder zwischen den 
Börsebesuchern direkt oder durch ein automatisiertes Handelssystem. 
  
 (2) Soweit Sensale als Vermittler tätig werden, sind die Bestimmungen der §§ 60 bis 63 mit 
Ausnahme der Auftragsbücher sinngemäß anzuwenden. 
 
 (3) An den allgemeinen Warenbörsen gibt es nur einen amtlichen Handel. 
 
§ 30 entfällt 
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Kursermittlung 
 
§ 31. (1) Die Feststellung der Kurse der an der Warenbörse zu handelnden Verkehrsgegenstände 
hat an jedem Börsetag nach Schluss der Börseversammlung unter Aufsicht des Börsekommissärs 
durch das Börseunternehmen zu geschehen. Grundlage sind die von den Vermittlern während der 
Börsezeit geschlossenen Geschäfte sowie die Daten, die den Vermittlern in Ausübung ihrer 
Tätigkeit und den etwaigen vom Börseunternehmen aus dem Kreise der Börsebesucher mit deren 
Zustimmung hiezu verpflichteten Vertrauenspersonen bekannt geworden sind. 
 
 (2) Das Börseunternehmen hat unverzüglich für die Veröffentlichung der gemäß Abs. 1 
ermittelten Kurse zu sorgen. 
 
 

Börsesensale 
 
§ 32. (1) Börsesensale sind die gemäß den §§ 33 und 34 für eine Börse amtlich bestellten 
freiberuflichen Vermittler. 
 
 (2) Die FMA hat eine ausreichende Anzahl von Börsesensalen zu bestellen, wenn der 
Abschluss von Börsegeschäften nicht ausschließlich durch ein automatisiertes Handelssystem 
erfolgt. 
 
 (3) Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch den Landeshauptmann. Der Bestellung hat 
eine Ausschreibung der Sensalenstelle voranzugehen, die im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im 
Veröffentlichungsorgan des Börseunternehmens kundzumachen ist. 
 
 (4) Die Bestellung des Börsesensales kann entweder allgemein für alle im § 35 Abs. 1 
angeführten Arten von Vermittlungsgeschäften oder nur für einzelne Arten derselben erfolgen. 
 
 (5) Die FMA hat dem Börsesensal ein Bestellungsdekret auszustellen, in dem die Börse, für 
die er bestellt ist, und der Umfang seiner Bestellung anzugeben sind. 
 
 (6) Die Bestellung eines Börsesensales ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im 
Veröffentlichungsorgan des Börseunternehmens kundzumachen und der für den Börseort 
zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft mitzuteilen. 
 
§ 33. (1) Zum Börsesensal darf nur bestellt werden, wer 
  1. mindestens 24 Jahre alt ist, 
  2. die volle Geschäftsfähigkeit besitzt, 
  3. die Börsesensalenprüfung bestanden hat und 
  a) im Fall der Bestellung zu einem Sensal der Wertpapierbörse über eine 

wenigstens dreijährige einschlägige Praxis als Sensalgehilfe oder als 
Angestellter eines Freien Maklers verfügt oder 

  b) im Fall der Bestellung zu einem Sensal der Warenbörse über eine 
wenigstens fünfjährige qualifizierte Praxis in einer einschlägigen Branche 
verfügt oder für eine solche Branche ein gerichtlich beeideter 
Sachverständiger ist. 

 
 (2) Ausgeschlossen von der Bestellung sind Personen, 
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  1. die wegen einer im § 13 GewO genannten strafbaren Handlung verurteilt wurden, 
solange die Verurteilung noch nicht getilgt ist oder nicht der beschränkten Auskunft 
aus dem Strafregister unterliegt; 

  2. die auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften von öffentlichen Ämtern 
ausgeschlossen sind; 

  3. die auf Grund eines Disziplinarverfahrens aus dem öffentlichen Dienst entlassen 
wurden; 

  4. über deren Vermögen ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eingeleitet wurde, für 
die Dauer dieses Verfahrens, sowie bei rechtskräftiger Insolvenz oder Abweisung 
des Konkursantrags mangels Vermögen; 

  5. die gemäß § 48 rechtskräftig bestraft wurden, solange die Verwaltungsstrafe nicht 
getilgt ist. 

 
§ 34. (1) Die Börsesensaleprüfung wird von einer Kommission abgenommen, die aus dem 
zuständigen Börsekommissär als Vorsitzendem, zwei bis vier aus dem Kreise der Angestellten des 
Börseunternehmens von der FMA mit ihrer Zustimmung hiezu verpflichteten Sachverständigen für 
das Börsewesen und einem von der FMA hiezu verpflichteten Vertreter der FMA besteht. Die 
Kommission für die Prüfung für einen Warenbörsesensal besteht davon abweichend aus dem 
Warenbörsekommissär als Vorsitzendem, einem von der FMA hiezu entsendeten Angestellten des 
Börseunternehmens und einem weiteren von der FMA mit seiner Zustimmung hiezu verpflichteten 
Sachverständigen für das Warenbörsewesen. 
 
 (2) Gegenstand der Prüfung sind die für die Geschäftstätigkeit der Börsesensale 
einschlägigen Rechtsvorschriften und die erforderlichen kaufmännischen Kenntnisse. 
 
 (3) Die Kommission hat sofort nach der Prüfung zu beschließen, ob der Kandidat die 
Prüfung bestanden oder nicht bestanden hat. Die Kommission kann die bestandene Prüfung auch 
mit ausgezeichnetem Erfolg oder mit gutem Erfolg bewerten. 
 
 (4) Das Ergebnis der Börsesensalenprüfung ist mit einem vom Börsekommissär 
unterfertigten Prüfungszeugnis zu beurkunden. 
 

§ 35. (1) Börsesensale sind berechtigt, Verträge über die an der Börse gehandelten 
Verkehrsgegenstände sowie über die zulässigen Hilfsgeschäfte zu vermitteln. Warenbörsesensale 
sind zusätzlich zu branchenüblicher Gutachtertätigkeit berechtigt. Im Börsesaal dürfen sie jedoch 
zur Börsezeit keine Geschäfte in Wertpapieren vermitteln, die im Amtlichen Kursblatt der Börse 
nicht notiert sind. 
 
 (2) Die Börsesensale sind berechtigt, ihr Amt auch außerhalb der Börse im Börseort 
auszuüben. Diesfalls sind die Bestimmungen der §§ 60 bis 63 mit Ausnahme der Vorschriften über 
die Auftragsbücher sinngemäß anzuwenden. Bei Geschäften, die nicht sofort erfüllt werden sollen, 
hat der Börsesensal die Schlussnote den Parteien zu ihrer Unterschrift zuzustellen und sodann 
jeder Partei das von der anderen Partei unterschriebene Exemplar zu übersenden. Bei 
Anonymgeschäften (§ 63) hat jedoch der Börsesensal die von den Parteien unterfertigten 
Schlussnoten bei sich aufzubewahren und jeder Partei, der der Name der anderen Partei 
unbekannt bleiben soll, bloß von ihm unterfertigte Schlussnoten zuzustellen. 
 
 (3) Die Börsesensale haben, wenn ihnen der Landeshauptmann diese Befugnis zuerkennt, 
das Recht, öffentliche Versteigerung von Verkehrsgegenständen abzuhalten, die in ihre 
Vermittlungstätigkeit fallen. Der Landeshauptmann hat ihnen diese Berechtigung zu geben, wenn 
am Börseort ein Bedürfnis nach derartigen Versteigerungen besteht. 
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§ 36. (1) Die Börsesensale sind verpflichtet, die ihnen anvertrauten Geschäfte mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Unternehmers zu besorgen. Sie haben alles zu vermeiden, was das Vertrauen in ihre 
Unparteilichkeit oder in die Glaubwürdigkeit der von ihnen festgestellten Kurse und der von ihnen 
ausgestellten Urkunden schwächen könnte. 
 
 (2) Den Börsesensalen ist insbesondere untersagt: 
  1. für eigene Rechnung im Börseverkehr übliche Geschäfte über 

Verkehrsgegenstände oder Verträge, die Gegenstände ihrer Vermittlertätigkeit sind, 
zu schließen und zwar sowohl börslich wie außerbörslich, unmittelbar wie mittelbar, 
auch als Kommissionär; 

  2. für die Erfüllung der Geschäfte, welche sie vermitteln, zu garantieren oder 
Bürgschaft zu leisten oder sonst einzustehen; 

  3. eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit zu entfalten, bei einem anderen 
wirtschaftlichen Unternehmen tätig zu werden oder Mitglied der Geschäftsführung 
oder des Aufsichtsorganes einer Kapitalgesellschaft, einer Genossenschaft oder 
einer Sparkasse zu sein, sofern diese Tätigkeiten geeignet sind, die 
Unparteilichkeit oder die Glaubwürdigkeit der von ihnen festgestellten Kurse und 
der von ihnen ausgehenden Urkunden zu beeinträchtigen; 

  4. sich mit anderen Börsesensalen oder mit Handelsmäklern zu einem 
gemeinschaftlichen Betrieb der Vermittlungsgeschäfte oder eines Teiles derselben 
zu vereinigen; mit Zustimmung des Auftraggebers sind Börsesensale jedoch 
befugt, einzelne Geschäfte gemeinsam zu vermitteln; 

  5. brieflich, telefonisch oder in anderer fernmeldetechnischer Form Aufträge von 
Parteien zu übernehmen, die ihnen nicht persönlich bekannt sind, ohne sich vorher 
Überzeugung von deren Identität verschafft zu haben; 

  6. Aufträge von Personen zu übernehmen, von deren Zahlungsunfähigkeit oder 
Verpflichtungsunfähigkeit sie Kenntnis haben oder haben müssen; 

  7. Geschäfte zu vermitteln, bei denen der begründete Verdacht vorliegt, dass die 
Parteien sie nur zum Schein oder zur Benachteiligung dritter Personen schließen 
wollen; 

  8. Kurse zur Feststellung vorzuschlagen oder Preise anzuschreiben, die nicht der 
Grundlage der §§ 31 Abs. 1 zweiter Satz oder § 59 Abs. 1 zweiter Satz 
entsprechen. 

 
 (3) Ein Verstoß gegen die in Abs. 2 Z. 1, 2, 4 und 7 angeführten Pflichten berührt nicht die 
Gültigkeit des vom Börsesensal vermittelten Geschäftes. 
 
 (4) Die Börsesensale sind zur Verschwiegenheit über die Aufträge, Verhandlungen und 
Abschlüsse verpflichtet. 
 
 (5) Die Börsesensale haben ihre Vermittlungstätigkeit persönlich auszuüben und dürfen 
sich weder zur Abschließung der Geschäfte noch zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der 
Kursermittlung eines Gehilfen bedienen. Es ist ihnen jedoch gestattet, zur Übernahme von 
Vermittlungsaufträgen Gehilfen einzusetzen. 
 
 (6) Sofern Sensale sich gemäß Abs. 5 eines oder mehrerer Gehilfen bedienen, sind sie 
verpflichtet, Maßnahmen gemäß § 82 Abs. 5 zur Hintanhaltung von Insidergeschäften zu treffen. 
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§ 37. (1) Die Börsesensale haben während der gesamten Börsezeit an der Börse anwesend zu sein 
oder dafür zu sorgen, dass sie durch einen anderen Börsesensal vertreten werden; die Vertretung 
ist dem Börsekommissär und dem Börseunternehmen schriftlich anzuzeigen. 
 
 (2) Die FMA kann durch Verordnung die Anwesenheitspflicht abweichend von den 
Bestimmungen des Abs. 1 regeln, wenn an der Börse ein automatisiertes Handelssystem 
eingerichtet ist und trotz der abweichenden Regelung der ordnungsgemäße Börsehandel jederzeit 
gewährleistet bleibt. 
 
§ 38. (1) Sofern es die Art der Geschäftstätigkeit der Börsesensale erfordert, kann das 
Börseunternehmen bestimmen, dass die Börsesensale einer Börse (einer Abteilung der Börse) eine 
Kaution zu stellen haben. Bei der Festsetzung der Höhe der Kaution ist sowohl die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintrittes als auch die voraussichtliche Höhe eines solchen 
Schadens, bei der Festsetzung der Art der Kaution die rasche Verwertbarkeit angemessen zu 
berücksichtigen. 
 
 (2) Das Recht des Börseunternehmens, von den Börsesensalen für die Teilnahme an 
einem Clearing-Verfahren auch eine Kaution zu verlangen, bleibt unberührt. 
 
§ 39. (1) Dem Börsesensal steht für die von ihm vermittelten Geschäfte die Mäklergebühr 
(Sensarie, Courtage) zu. 
 
 (2) Die Höhe der Mäklergebühr wird vom Landeshauptmann unter Berücksichtigung des 
volkswirtschaftlichen Interesses an einem funktionsfähigen Börsehandel, der Art der 
Verkehrsgegenstände und der Umsätze sowie unter Bedachtnahme auf die Erzielung eines 
angemessenen Einkommens durch den Börsesensal bestimmt. Vor der Festsetzung der Gebühr ist 
der Börsekommissär, das Börseunternehmen sowie die Interessenvertretung der Börsesensale, 
falls eine solche eingerichtet ist, zu hören. 
 
 (3) Die Mäklergebühr wird fällig, sobald das Geschäft geschlossen und der Börsesensal die 
Schlussnote zugestellt hat. War das Geschäft bedingt, wird die Mäklergebühr erst fällig, wenn das 
Geschäft ein unbedingtes geworden ist. 
 
 (4) Der Börsesensal hat auch dann Anspruch auf Mäklergebühren, wenn die Vermittlung 
des Geschäftes so weit gediehen ist, dass er die Parteien einander bekannt gegeben hat, das 
Geschäft aber hierauf noch am gleichen Tag von den Parteien unmittelbar geschlossen wurde. 
 
 (5) Ist das Geschäft nicht zum Abschluss gekommen oder nicht zu einem unbedingten 
geworden, so kann der Börsesensal für die Unterhandlung keine Mäklergebühr fordern. 
 
 (6) Die Mäklergebühr ist, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, von jeder 
Partei je zur Hälfte zu entrichten. 
 
 (7) Das Börseunternehmen kann bestimmen, dass bei Wertpapieren und Verträgen, die in 
ein entsprechendes Abwicklungssystem einbezogen sind, die Abrechnung und Einhebung der 
Mäklergebühr durch die Abrechnungsstelle erfolgt. 
 
§ 40. (1) Durch die übertragene Geschäftsvermittlung ist der Börsesensal noch nicht als 
bevollmächtigt anzusehen, eine Zahlung oder eine andere im Vertrag bedungene Leistung in 
Empfang zu nehmen. 
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 (2) Der Börsesensal ist jedoch auch ohne besondere Vollmacht berechtigt, das Entgelt für 
Verkehrsgegenstände, die den Gegenstand seiner Vermittlung gebildet haben, zu übernehmen, 
wenn diese Verkehrsgegenstände von ihm ausgefolgt werden. 
 
§ 41. Der Börsesensal hat, sofern ihm nicht die Parteien dieses erlassen oder ihn der Ortsgebrauch 
mit Rücksicht auf die Gattung der Waren davon entbindet, von jeder durch seine Vermittlung nach 
Probe verkauften Ware die entsprechend bezeichneten Proben solange aufzubewahren, bis die 
Ware ohne Einwendung gegen ihre Beschaffenheit angenommen oder das Geschäft in anderer 
Weise erledigt ist. 
 
§ 42. Die Tätigkeit der Börsesensale wird durch das Börseunternehmen überwacht, das zu diesem 
Zweck insbesondere in alle Bücher der Börsesensale Einsicht nehmen kann. 
 
§ 43. (1) Die Börsesensale werden unbefristet bestellt. Die FMA, auf Antrag des 
Börseunternehmens, hat einen Börsesensal seiner Funktion zu entheben, wenn 
  1. er das 65. Lebensjahr vollendet hat, mit Ablauf dieses Jahres; 
  2. er freiwillig seine Funktion zurücklegt; 
  3. er wegen einer strafbaren Handlung im Sinne des § 13 GewO rechtskräftig 

verurteilt wurde; 
  4. über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet oder ein Konkursantrag 

mangels an Vermögen abgewiesen wurde; 
  5. aus einem anderen Grund als dem der Z. 4 seine geschäftliche Eigenberechtigung 

eingeschränkt wird; 
  6. er an der Ausübung seiner Funktion durch mehr als ein Jahr hindurch verhindert 

war. 
 
 (2) Die freiwillige Funktionszurücklegung gemäß Abs. 1 Z. 2 kann wirksam nur schriftlich 
dem Börseunternehmen gegenüber unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum darauf 
folgenden Monatsletzten erklärt werden. 
 
 (3) Die FMA kann die Funktionsdauer eines Sensales bei Erreichen der Altersgrenze auf 
seinen Antrag um jeweils fünf Jahre erstrecken, wenn dies wegen geringen Geschäftsanfalls und 
eines Mangels an geeigneten Bewerbern erforderlich ist. 
 
 (4) Vor der Amtsenthebung eines Sensales ist die Interessensvertretung der Sensale zu 
hören, sofern an der betreffenden Börse eine solche eingerichtet ist. 
 
§ 44. (1) Verstößt ein Börsesensal gegen die Pflichten des § 36 Abs. 2 und 4 bis 6, so begeht er 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu bestrafen und von 
der FMA, auf Antrag des Börseunternehmens, je nach Art und Schwere des rechtskräftig 
festgestellten Vergehens mit dem Verbot der Amtsausübung bis zu längstens einem Jahr zu 
belegen oder seiner Funktion zu entheben. 
 
 (2) Die FMA kann einen Börsesensal vorläufig von seiner Funktion suspendieren, 
  1. wenn gegen den Börsesensal ein Strafverfahren gemäß Abs. 1 oder ein 

gerichtliches Strafverfahren eingeleitet wurde und die Art oder die Schwere der 
Vorwürfe geeignet ist, die Vertrauenswürdigkeit des Börsesensales zu 
beeinträchtigen, oder eine Gefahr für die Personen droht, die die 
Vermittlungstätigkeit des Börsesensales in Anspruch nehmen; 
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  2. wenn und solange der Börsesensal trotz Aufforderung durch das 
Börseunternehmen seine Kaution (§ 38) nicht auf der vorgeschriebenen Höhe und 
in der vorgeschriebenen Zusammensetzung hält; 

  3. wenn und solange der Börsesensal im Ausgleich oder unter einer gleichgestellten 
Beschränkung der Geschäftstätigkeit ist oder ein Vorverfahren nach der 
Ausgleichsordnung gegen ihn anhängig ist; 

  4. wenn die Vermögensverhältnisse des Börsesensales zerrüttet sind, was 
insbesondere anzunehmen ist, wenn er mit Exekutionen wegen 
Zahlungsverbindlichkeiten verfolgt wird oder eine gerichtliche Exekution gegen ihn 
fruchtlos geführt wird. 

 
 (3) Das Recht auf Anhörung der Interessenvertretung gemäß § 43 Abs. 4 gilt auch für das 
zeitlich begrenzte Verbot der Amtsausübung gemäß Abs. 1 und die Suspendierung gemäß Abs. 2, 
wobei im Fall der Suspendierung die Anhörung auch nachträglich erfolgen kann. 
 
 (4) Die Strafgerichte sind verpflichtet, in allen Fällen, in denen ein Strafverfahren gegen 
einen Börsesensal als Beschuldigten eingeleitet wird, hievon der FMA Mitteilung zu machen und sie 
nach Beendigung des Strafverfahrens auch vom Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 
 
 (5) Rechtsmittelinstanz für Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 und nach § 43 Abs. 1 und 3 
ist der UVS. 
 
 

Börsenaufsicht 
 
§ 45. (1) Die Wertpapierbörsen unterliegen der Aufsicht der FMA. Die FMA überwacht die 
Rechtmäßigkeit der Börseorganisation und der Beschlüsse der Organe des Börseunternehmens 
insbesondere im Wege des gemäß § 46 zu bestellenden Börsekommissärs. Die FMA überwacht die 
Ordnungsmäßigkeit des Börsehandels. Die allgemeinen Warenbörsen unterliegen der Aufsicht des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 
 
 (2) Die Aufsichtsbehörden haben die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der sonstigen Rechtsvorschriften für Börsen zu überwachen. Dabei ist auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen und auf die schutzwürdigen 
Interessen des anlagesuchenden Publikums Bedacht zu nehmen. Verletzt das Börseunternehmen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung oder eines Bescheides, so haben die zuständigen Aufsichtsbehörden unbeschadet der 
bei Gefahr in Verzug gemäß Abs. 3 erforderlichen Maßnahmen dem Börseunternehmen unter 
Androhung einer Zwangsstrafe aufzutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist 
herzustellen, die im Hinblick auf die Umstände des Falles angemessen ist. 
 
 (3) Bei Gefahr in Verzug oder, wenn einem Auftrag gemäß Abs. 2 nicht fristgerecht 
entsprochen wird, haben die Aufsichtsbehörden zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht und zur 
Hintanhaltung von Missständen 
  1. bei Säumigkeit des Börseunternehmens die erforderlichen Entscheidungen und 

Maßnahmen gemäß diesem Bundesgesetz für die Dauer der Gefahr und 
Säumigkeit zu treffen, 

  2. die Geschäftsleiter, aber auch sonstige Funktionäre des Börseunternehmens, ihrer 
Funktion zu entheben, wenn diese beharrlich ihre Pflichten verletzen, und das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen nur durch die 
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Enthebung gewahrt werden kann; in diesem Fall ist die Leitung der Börse 
vorübergehend fachlich geeigneten Aufsichtspersonen zu übertragen, 

  3. die vorübergehende oder dauernde Schließung von Börsen anordnen, wenn 
andere Aufsichtsmittel zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden nicht 
ausreichen. 

 
 (4) Die Geschäftsleiter, aber auch alle sonstigen Funktionäre und Mitarbeiter des 
Börseunternehmens, die Abwicklungsstellen, die Börsesensale und die Freien Makler haben den 
zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß Abs. 1 und den gemäß § 46 bestellten Börsekommissären 
alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen und in die Bücher, 
Schriftstücke und Datenträger Einsicht zu gewähren. Erfolgt der Börsehandel oder dessen 
Abwicklung automationsunterstützt oder durch ein vollautomatisiertes Handelssystem, so ist den 
Aufsichtsbehörden und den Börsekommissären (Stellvertretern) in gleicher Weise die jederzeitige 
Einsichtnahme zu ermöglichen. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch, wenn die 
Aufzeichnungen von einem Dritten geführt oder aufbewahrt werden. 
 
 (5) Mit der Einsichtnahme nach Abs. 4 kann auch ein beeideter Wirtschaftsprüfer beauftragt 
werden, der die Räumlichkeiten des Börseunternehmens, der Vermittler und der Abwicklungsstellen 
unter Vorlage des Prüfungsauftrags betreten darf. 
 
 (6) Die der FMA durch Maßnahmen nach den Abs. 3 bis 5 entstehenden Kosten sind von 
dem Börseunternehmen zu ersetzen. Die Kosten von Aufsichtsmaßnahmen und Untersuchungen, 
die durch einzelne Mitglieder, Emittenten, Sensale oder Abwicklungsstellen verursacht werden, sind 
dem Börseunternehmen von diesen zu ersetzen. 
 
 (7) Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt im 
Vollzugsbereich des Bundesministers für Finanzen an die Stelle des im § 5 Abs. 3 VVG 1991 
vorgesehenen Betrages von öS 10.000 der Betrag von 30.000 Euro. 
 
 

Börsekommissäre 
 
§ 46. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat für jede Wertpapierbörse, der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit hat für jede allgemeine Warenbörse einen Börsekommissär und die 
erforderliche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen. Der Börsekommissär und seine Stellvertreter 
müssen in einem privatrechtlichen oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis des 
Aktivstandes zu einer Gebietskörperschaft stehen oder dem Berufsstand der Rechtsanwälte oder 
Wirtschaftsprüfer angehören. Sie sind in der Funktion als Börsekommissär an die Weisungen der 
zuständigen Aufsichtsbehörden gebunden. Die zuständigen Bundesminister können die 
Börsekommissäre und deren Stellvertreter jederzeit abberufen. 
 
 (2) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter sind vom Börseunternehmen zu allen 
seinen Hauptversammlungen, allen Sitzungen seines Aufsichtsrates, allen entscheidungsbefugten 
Sitzungen von Ausschüssen seines Aufsichtsrates sowie denjenigen Sitzungen seiner 
Geschäftsleiter, bei denen über die Zulassung als Börsemitglied, das Ruhen der 
Börsemitgliedschaft oder die Ausschließung von der Börsemitgliedschaft oder über die Zulassung 
oder den Widerruf der Zulassung von Verkehrsgegenständen zu den einzelnen Handelsarten 
entschieden wird, rechtzeitig einzuladen. Auf ihren Antrag ist ihnen jederzeit das Wort zu erteilen. 
Alle Protokolle über die Organsitzungen, zu denen sie einzuladen sind, sind ihnen unverzüglich zu 
übersenden. Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter haben jederzeit das Recht, die 
Börseversammlungen zu besuchen. 
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 (3) Die Börsekommissäre haben gegen Beschlüsse und Entscheidungen der Organe des 
Börseunternehmens, durch die sie Bundesgesetze, Verordnungen oder Bescheide der zuständigen 
Aufsichtsbehörden für verletzt erachten, unverzüglich Einspruch zu erheben. Im Einspruch hat der 
Börsekommissär anzugeben, welche Vorschriften der Beschluss nach seiner Ansicht verletzt. 
Durch den Einspruch wird die Wirksamkeit des Beschlusses bis zur aufsichtsbehördlichen 
Entscheidung aufgeschoben. Das betreffende Organ kann die Entscheidung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde innerhalb einer Woche ab dem Einspruch beantragen. Wird der Einspruch 
bestätigt, ist die Vollziehung des Beschlusses unzulässig; der Einspruch tritt außer Kraft, wenn die 
zuständige Aufsichtsbehörde nicht innerhalb einer Woche ab Einlangen des Antrages des Organs 
über die Wirksamkeit entscheidet. 
 
 (4) Beschlüsse und Entscheidungen der Organe des Börseunternehmens, die außerhalb 
einer Sitzung getroffen werden, sind dem Börsekommissär und seinen Stellvertretern unverzüglich 
mitzuteilen. In diesem Fall kann der Börsekommissär nur binnen zweier Börsetage nach Eröffnung 
des Beschlusses oder der Entscheidung Einspruch erheben. 
 
 (5) Die Börsekommissäre und ihre Stellvertreter haben ihnen bekannt gewordene 
Tatsachen, die aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß § 45 erfordern, unverzüglich der 
zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
 (6) Den Börsekommissären und ihren Stellvertretern ist vom zuständigen Bundesminister 
eine Vergütung (Funktionsgebühr) zu leisten, die in einem angemessenen Verhältnis zu der mit der 
Aufsicht verbundenen Arbeit und zu den Aufwendungen hiefür steht. Die zuständigen 
Bundesminister haben dem Börseunternehmen einen jährlich zu entrichtenden Pauschalbetrag als 
Aufsichtsgebühr vorzuschreiben, die in einem angemessenen Verhältnis zu den mit der Aufsicht 
verbundenen Aufwendungen zu stehen hat. 
 
 

Schutz von Bezeichnungen 
 
§ 47. (1) Das Wort „Börse“ oder eine entsprechende Wortverbindung im Zusammenhang mit 
Verkehrsgegenständen im Sinne des § 1 dieses Bundesgesetzes darf öffentlich nicht in einer 
solchen Weise verwendet werden, dass fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass es sich um eine 
Börse im Sinne dieses Bundesgesetzes handelt. 
 
 (2) Die Bezeichnung „Börsesensal“ darf nur von Personen geführt werden, die nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zum Börsesensal bestellt wurden. 
 
 

Internationale Zusammenarbeit 
 
§ 47a. (1) Die Erteilung von amtlichen Auskünften durch den Bundesminister für Finanzen oder die 
FMA an ausländische Börseaufsichtsbehörden ist zulässig, wenn 
  1. die öffentliche Ordnung oder andere wesentliche Interessen der Republik 

Österreich und das Bankgeheimnis (§ 23 KWG) dadurch nicht verletzt werden, 
  2. gewährleistet ist, dass auch der ersuchende Staat einem gleichartigen 

österreichischen Ersuchen entsprechen würde und 
  3. ein gleichartiges Auskunftsbegehren des Bundesministers für Finanzen oder der 

FMA den Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes entsprechen würde. 
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 (2) Der Bundesminister für Finanzen und die FMA können jederzeit jene Auskünfte von 
ausländischen Börseaufsichtsbehörden einholen, die im volkswirtschaftlichen Interesse an einem 
funktionsfähigen österreichischen Börsewesen oder im Interesse des Anlegerschutzes oder zur 
sonstigen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben erforderlich sind. 
 
 (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind nur anzuwenden, soweit in 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen nichts anderes bestimmt ist. Die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über die Zusammenarbeit im Europäischen Wirtschaftsraum (§ 75 a) bleiben 
unberührt. 
 
 

Strafbestimmungen 
 
§ 48. (1) Wer 
  1. ohne Konzession nach § 2 Versammlungen veranstaltet, bei denen ein 

börsemäßiger Handel in Verkehrsgegenständen gemäß § 1 stattfindet, oder für 
solche Verkehrsgegenstände ein automatisiertes oder automationsunterstütztes 
Handelssystem einrichtet oder betreibt (Winkelbörsen), 

  2. gegen eine Verpflichtung gemäß § 48d Abs. 1 bis 6, 9 oder 10, erster Satz, oder 
gemäß § 48f oder gegen eine Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 48d 
Abs. 11 oder § 48f Abs. 10 erlassenen Verordnung der FMA verstößt, oder einen 
Beschuldigten entgegen einem gemäß § 48q Abs. 3 verhängten Berufsverbot 
beschäftigt, 

  3. an der Börse Geschäfte über Verkehrsgegenstände abschließt, die nicht zum 
Börsehandel zugelassen sind oder deren Handel ausgesetzt ist, 

  4. entgegen den Verfügungen des Börseunternehmens oder entgegen den 
Anordnungen der Aufsichtsbehörden über den Entfall von Börseversammlungen 
oder die Schließung von Börsen Börseversammlungen abhält oder an ihnen 
teilnimmt, 

  5. eine Melde- oder Veröffentlichungspflicht gemäß den §§ 91 bis 94 oder eine 
Anzeigepflicht gemäß § 6 oder eine Vorlagepflicht gemäß § 8 nicht oder nicht 
rechtzeitig erfüllt, 

  6. als Emittent seine Verpflichtung zur Veröffentlichung, Übermittlung oder Mitteilung 
gemäß den §§ 75a und 82 bis 89 nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt oder seine 
Verpflichtungen gemäß § 82 Abs. 5 verletzt,  

  7. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z. 1 bis 3 obliegenden Pflichten verletzt, 
  7a. als Börsemitglied die ihm gemäß § 18 Z. 5 obliegende Pflicht verletzt, 
  8. als Börsemitglied an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum 

Handel an der betreffenden Börse zugelassen sind, 
 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 mit einer Geldstrafe bis zu 

50.000 Euro und hinsichtlich der Z 2 bis 8 mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu 
bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

 
(2) Wer 
  1. durch ungebührliches Verhalten den ordnungsgemäßen Handelsablauf und die 

Ruhe und Ordnung an der Börse stört, 
  2. an Winkelbörsen gemäß Abs. 1 Z. 1 teilnimmt und die an ihnen erfolgten 

Abschlüsse oder Kurse öffentlich verbreitet, 
  3. entfällt, 
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  4. als Börsebesucher die ihm gemäß den §§ 18 Z. 1 und 20 Abs. 4 obliegenden 
Pflichten verletzt, 

  5. als Börsebesucher an der Börse mit Verkehrsgegenständen handelt, die nicht zum 
Handel an der betreffenden Börse zugelassen sind, 

  6. entgegen den Bestimmungen des § 47 das Wort „Börse“ oder „Börsesensal“ 
missbräuchlich verwendet, 

 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Euro zu 
bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

 
 (3) Der Versuch ist strafbar. 
 
 (3a) Die Einrichtung von Systemen, die die Teilnahme am Handel an einem geregelten 
Markt oder an einem multilateralen Handelssystem eines Mitgliedstaates vom Inland aus 
ermöglichen, fällt nicht unter Abs. 1 Z 1. Die Teilnahme an einem solchen geregelten Markt oder 
einem solchen multilateralen Handelssystem vom Inland aus fällt nicht unter Abs. 2 Z 2. 
 
 (3b) Die Einrichtung von Systemen, die die Teilnahme am Handel an einem Markt mit Sitz 
in einem Drittland ermöglichen, sowie die Handelsteilnahme vom Inland aus fällt nicht unter Abs. 1 
Z. 1 und Abs. 2 Z. 2, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. Der für den Handel zuständige Rechtsträger hat seinen satzungsmäßigen Sitz in 
einem Staat, der im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist; 

 2. der betreffende Markt verfügt in seinem Sitzstaat über eine Zulassung als 
anerkannte Börse gemäß § 2 Z. 32 BWG; 

  3. die für die Überwachung dieses Marktes zuständige Behörde des Sitzstaates 
erklärt, dass sich die Überwachung der Ordnungsmäßigkeit des Handels auch auf 
die im Inland durchgeführten Tätigkeiten erstreckt und dass sie in Bezug auf diese 
Überwachung mit der FMA gemäß den §§ 98 bis 101 WAG 2007 
zusammenarbeitet. 

 
 (4) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1, 2 und 5 sowie gemäß § 44 Abs. 1 werden von der 
FMA verhängt. Das VStG ist anzuwenden. Das Börseunternehmen ist hinsichtlich der Abs. 1 und 2 
und des § 44 Abs. 1 verpflichtet, der FMA die ihm bekannt gewordenen, maßgeblichen 
Sachverhalte unaufgefordert, vollständig und unverzüglich bekannt zu geben. 
 
 (5) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Börseunternehmens 
  1. eine ihm für eine Aussetzung eines Finanzinstruments vom Handel obliegende 

Pflicht gemäß § 25b Abs.1 und 2 nicht erfüllt; 
  2. eine ihm gemäß § 65 Abs. 2 und 3 obliegende Veröffentlichungspflicht nicht erfüllt; 
  3. eine ihm für den Widerruf der Zulassung eines Finanzinstruments vom Handel 

gemäß § 66 Abs. 8 obliegende Pflicht nicht erfüllt; 
  4. eine ihm obliegende Meldepflicht im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens 

nach § 64 Abs. 5 gemäß § 66 Abs. 10 oder eine ihm obliegende Anzeigepflicht 
gemäß § 15 Abs. 8 nicht erfüllt; 

  5. eine ihm obliegende Veröffentlichungspflicht gemäß § 14 Abs. 5 nicht erfüllt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 Euro zu bestrafen. 
 
 

Marktmissbrauch 
 
§ 48a. (1) Für Zwecke der §§ 48a bis 48r gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
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 1. „Insider-Information“ ist eine öffentlich nicht bekannte, genaue Information, die 
direkt oder indirekt einen oder mehrere Emittenten von Finanzinstrumenten oder ein 
oder mehrere Finanzinstrumente betrifft und die, wenn sie öffentlich bekannt würde, 
geeignet wäre, den Kurs dieser Finanzinstrumente oder den Kurs sich darauf 
beziehender derivativer Finanzinstrumente erheblich zu beeinflussen, weil sie ein 
verständiger Anleger wahrscheinlich als Teil der Grundlage seiner 
Anlageentscheidungen nutzen würde. 

  a) Eine Information gilt dann als genau, wenn sie eine Reihe von bereits 
vorhandenen oder solchen Tatsachen und Ereignissen erfasst, bei denen 
man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie 
in Zukunft eintreten werden, und darüber hinaus bestimmt genug ist, dass 
sie einen Schluss auf die mögliche Auswirkung dieser Tatsachen oder 
Ereignisse auf die Kurse von Finanzinstrumenten oder damit verbundenen 
derivativen Finanzinstrumenten zulässt. 

  b) In Bezug auf Warenderivate ist „Insider-Information“ eine öffentlich nicht 
bekannte, genaue Information, die direkt oder indirekt ein solches Derivat 
oder mehrere solche Derivate betrifft und von der Teilnehmer an Märkten, 
auf denen solche Derivate gehandelt werden, erwarten würden, dass sie 
diese Information in Übereinstimmung mit der zulässigen Marktpraxis an 
den betreffenden Märkten erhalten würden. Das sind Informationen, die 
direkt oder indirekt ein solches Derivat oder mehrere solche Derivate 
betreffen und den Teilnehmern auf solchen Märkten regelmäßig zur 
Verfügung gestellt werden oder in Anwendung von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Handelsregeln, Verträgen oder Regeln, die auf 
dem Markt, auf dem die Warenderivate gehandelt werden, bzw. auf der 
jeweils zugrunde liegenden Warenbörse üblich sind, öffentlich bekannt 
gegeben werden müssen. In Bezug auf Warenderivate werden die nach 
diesem Bundesgesetz sonst der FMA zugewiesenen Zuständigkeiten vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wahrgenommen, die §§ 48i bis 
48p sind jedoch nicht anzuwenden. 

  c) Für Personen, die mit der Ausführung von Aufträgen betreffend 
Finanzinstrumente beauftragt sind, bedeutet „Insider-Information“ auch eine 
Information nach lit. a oder b, die von einem Kunden mitgeteilt wurde und 
sich auf die noch nicht erledigten Aufträge des Kunden bezieht. 

 2. „Marktmanipulation“ sind 
  a) Geschäfte oder Kauf- bzw. Verkaufsaufträge, die 
   aa) falsche oder irreführende Signale für das Angebot von 

Finanzinstrumenten, die Nachfrage danach oder ihren Kurs geben 
oder geben könnten, oder 

   ab) den Kurs eines oder mehrerer Finanzinstrumente durch eine 
Person oder mehrere, in Absprache handelnde Personen in der 
Weise beeinflussen, dass ein anormales oder künstliches 
Kursniveau erzielt wird, 

   es sei denn, dass die Person, welche die Geschäfte abgeschlossen oder 
die Aufträge erteilt hat, legitime Gründe dafür hatte und dass diese 
Geschäfte oder Aufträge nicht gegen die zulässige Marktpraxis auf dem 
betreffenden geregelten Markt verstoßen. 

   Bei der Beurteilung der Geschäfte oder Kauf- bzw. Verkaufsaufträge 
gemäß lit. a als Marktmanipulation sind unbeschadet der Fälle von 
Marktmanipulation gemäß Abs. 2 insbesondere folgende Umstände – die 
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als solche nicht unbedingt als Marktmanipulation anzusehen sind – zu 
berücksichtigen: 

 – der Umfang, in dem erteilte Geschäftsaufträge oder abgewickelte 
Geschäfte einen bedeutenden Teil des Tagesvolumens der 
Transaktionen mit dem entsprechenden Finanzinstrument auf dem 
jeweiligen geregelten Markt ausmachen, vor allem dann, wenn 
diese Tätigkeiten zu einer erheblichen Veränderung des Kurses 
dieses Finanzinstruments führen; 

 – der Umfang, in dem erteilte Geschäftsaufträge oder abgewickelte 
Geschäfte, die von Personen mit einer bedeutenden Kauf- oder 
Verkaufsposition in einem Finanzinstrument getätigt wurden, zu 
einer erheblichen Veränderung des Kurses dieses 
Finanzinstruments bzw. eines sich darauf beziehenden derivativen 
Finanzinstruments oder aber des Basisvermögenswertes führen, 
die zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind; 

 – ob abgewickelte Geschäfte zu keiner Veränderung in der Identität 
des wirtschaftlichen Eigentümers eines zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassenen Finanzinstruments führen; 

 – der Umfang, in dem erteilte Geschäftsaufträge oder abgewickelte 
Geschäfte Umkehrungen von Positionen innerhalb eines kurzen 
Zeitraums beinhalten und einen beträchtlichen Teil des 
Tagesvolumens der Geschäfte mit dem entsprechenden 
Finanzinstrument auf dem betreffenden geregelten Markt 
ausmachen, sowie mit einer erheblichen Veränderung des Kurses 
eines zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen 
Finanzinstruments in Verbindung gebracht werden könnten; 

 – der Umfang, in dem erteilte Geschäftsaufträge oder abgewickelte 
Geschäfte innerhalb einer kurzen Zeitspanne des Börsentages 
konzentriert werden und zu einer Kursveränderung führen, die in 
der Folge wieder umgekehrt wird; 

 – der Umfang, in dem erteilte Geschäftsaufträge die besten bekannt 
gemachten Kurse für Angebot und Nachfrage eines auf einem 
geregelten Markt zugelassenen Finanzinstruments verändern oder 
genereller die Aufmachung des Orderbuchs verändern, das den 
Marktteilnehmern zur Verfügung steht, und vor ihrer eigentlichen 
Abwicklung annulliert werden könnten; 

 – der Umfang, in dem Geschäftsaufträge genau oder ungefähr zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erteilt oder Geschäfte zu diesem 
Zeitpunkt abgewickelt werden, an dem die Referenzkurse, die 
Abrechnungskurse und die Bewertungen berechnet werden, und 
dies zu Kursveränderungen führt, die sich auf eben diese Kurse 
und Bewertungen auswirken. 

  b) Geschäfte oder Kauf- bzw. Verkaufsaufträge unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen oder unter Verwendung sonstiger Täuschungshandlungen. 

   Bei der Beurteilung der Geschäfte oder Kauf- bzw. Verkaufsaufträge 
gemäß lit. b als Marktmanipulation sind unbeschadet der Fälle von 
Marktmanipulation gemäß Abs. 2 insbesondere folgende Umstände – die 
als solche nicht unbedingt als Marktmanipulation anzusehen sind – zu 
berücksichtigen: 

 – ob von bestimmten Personen erteilte Geschäftsaufträge oder 
abgewickelte Geschäfte vorab oder im Nachhinein von der 
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Verbreitung falscher oder irreführender Informationen durch 
dieselben oder in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 
begleitet wurden; 

 – ob Geschäftsaufträge von Personen erteilt bzw. Geschäfte von 
diesen abgewickelt werden, bevor oder nachdem diese Personen 
oder in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen Analysen 
oder Anlageempfehlungen erstellt oder weitergegeben haben, die 
unrichtig oder verzerrt sind oder ganz offensichtlich von materiellen 
Interessen beeinflusst wurden. 

  c) Verbreitung von Informationen über die Medien einschließlich Internet oder 
auf anderem Wege, die falsche oder irreführende Signale in Bezug auf 
Finanzinstrumente geben oder geben könnten, unter anderem durch 
Verbreitung von Gerüchten sowie falscher oder irreführender Nachrichten, 
wenn die Person, die diese Informationen verbreitet hat, wusste oder hätte 
wissen müssen, dass sie falsch oder irreführend waren. Bei 
Medienmitarbeitern, die in Ausübung ihres Berufs handeln, ist eine solche 
Verbreitung von Informationen unbeschadet des § 48q Abs. 1 und 2 unter 
Berücksichtigung der für ihren Berufsstand geltenden Regeln zu beurteilen, 
es sei denn, dass diese Personen aus der Verbreitung der betreffenden 
Informationen direkt oder indirekt einen Nutzen ziehen oder Gewinne 
schöpfen. 

 3. „Finanzinstrumente“ sind 
  a) Wertpapiere im Sinne von § 1 Z 4 WAG 2007, 
  b) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, 
  c) Geldmarktinstrumente, 
  d) Finanzterminkontrakte (Futures) einschließlich gleichwertiger bar 

abgerechneter Instrumente, 
  e) Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate Agreement), 
  f) Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Aktien oder Aktienindexbasis 

(Equity-Swaps), 
  g) Kauf- und Verkaufsoptionen auf alle unter lit. a bis f fallenden Instrumente 

einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente; dazu gehören 
insbesondere Devisen- und Zinsoptionen, 

  h) Warenderivate, 
  i) alle sonstigen Instrumente, die zum Handel auf einem geregelten Markt in 

einem Mitgliedstaat zugelassen sind oder für die ein Antrag auf Zulassung 
zum Handel auf einem solchen Markt gestellt wurde. 

 4. entfallen. 
 5. „Zulässige Marktpraxis“ sind Gepflogenheiten, die auf einem oder mehreren 

Finanzmärkten nach vernünftigem Ermessen erwartet werden und von der FMA 
durch Verordnung gemäß Abs. 3 anerkannt werden. 

 6. „Person“ ist eine natürliche oder eine juristische Person. 
 7. „Zuständige Behörde“ ist die gemäß Art. 11 der Richtlinie 2003/6/EG von den 

Mitgliedstaaten benannte zuständige Stelle. 
 8. Eine „Person, die bei einem Emittenten Führungsaufgaben wahrnimmt” ist eine 

Person, 
  a) die einem Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des Emittenten 

angehört, oder 
  b) die als geschäftsführende Führungskraft zwar keinem der unter lit. a 

genannten Organe angehört, aber regelmäßig Zugang zu Insider-
Informationen mit direktem oder indirektem Bezug zum Emittenten hat und 
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befugt ist, unternehmerische Entscheidungen über zukünftige 
Entwicklungen und Geschäftsperspektiven dieses Emittenten zu treffen. 

 9. Eine „Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die bei einem 
Emittenten von Finanzinstrumenten Führungsaufgaben wahrnimmt” ist 

  a) der Ehegatte der Person, die diese Führungsaufgaben wahrnimmt, oder 
ein sonstiger Lebensgefährte, der nach einzelstaatlichem Recht einem 
Ehegatten gleichgestellt ist, 

  b) ein nach einzelstaatlichem Recht unterhaltsberechtigtes Kind der Person, 
die diese Führungsaufgaben wahrnimmt, 

  c) ein sonstiges Familienmitglied der Person, die diese Führungsaufgaben 
wahrnimmt, das vor dem betreffenden Geschäft für die Dauer von 
mindestens einem Jahr mit diesem in einem Haushalt gelebt hat, 

  d) eine juristische Person, treuhänderisch tätige Einrichtung oder 
Personengesellschaft, deren Führungsaufgaben durch eine Person nach 
Z. 8 oder nach den lit. a bis c wahrgenommen werden, die direkt oder 
indirekt von einer solchen Person kontrolliert wird, die zugunsten einer 
solchen Person gegründet wurde oder deren wirtschaftliche Interessen 
weitgehend denen einer solchen Person entsprechen. 

 10. „Personen, die beruflich Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen“, sind 
insbesondere Wertpapierfirmen und Kreditinstitute. 

 11. Eine „Wertpapierfirma“ ist eine juristische Person im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z 1 der 
Richtlinie 2004/39/EG. 

 12. Ein „Kreditinstitut“ ist ein Unternehmen im Sinne von Art. 4 Z 1 der Richtlinie 
2006/48/EG. 

 
 (1a) Für die Zwecke der §§ 48a bis 48c und 48q umfasst der Begriff geregelte Märkte auch 
multilaterale Handelssysteme. 
 
 (2) Als „Marktmanipulation“ im Sinne des Abs. 1 Z. 2 gelten insbesondere: 
 1. Sicherung einer marktbeherrschenden Stellung in Bezug auf das Angebot eines 

Finanzinstruments oder die Nachfrage danach durch eine Person oder mehrere in 
Absprache handelnde Personen mit der Folge einer direkten oder indirekten 
Festsetzung des Ankaufs- oder Verkaufspreises oder anderer unlauterer 
Handelsbedingungen; 

 2. Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten bei Börsenschluss mit der Folge, dass 
Anleger, die auf Grund des Schlusskurses tätig werden, irregeführt werden; 

 3. Ausnutzung eines gelegentlichen oder regelmäßigen Zugangs zu den traditionellen 
oder elektronischen Medien durch Abgabe einer Stellungnahme zu einem 
Finanzinstrument (oder indirekt zu dem Emittenten dieses Finanzinstruments), 
wobei zuvor Positionen bei diesem Finanzinstrument eingegangen wurden und 
anschließend Nutzen aus den Auswirkungen der Stellungnahme auf den Kurs 
dieses Finanzinstruments gezogen wird, ohne dass der Öffentlichkeit gleichzeitig 
dieser Interessenkonflikt auf ordnungsgemäße und effiziente Weise mitgeteilt wird. 

 
 (3) Ob eine „zulässige Marktpraxis“ gemäß Abs. 1 Z. 5 vorliegt, kann die FMA durch 
Verordnung festlegen. 
 1. Sie hat hiebei unbeschadet ihrer Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

insbesondere zu berücksichtigen: 
  a) wie transparent die betreffende Marktpraxis für den Markt insgesamt ist, 
  b) ob sie das Funktionieren der Marktkräfte und das freie Zusammenspiel von 

Angebot und Nachfrage gewährleistet; unter der Analyse insbesondere der 
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Auswirkungen der betreffenden Marktpraxis auf die wichtigsten 
Marktparameter, wie die vor der Einführung der betreffenden Marktpraxis 
herrschenden besonderen Marktbedingungen, den gewichteten 
Durchschnittskurs eines Handelstages oder die tägliche Schlussnotierung, 

  c) in welchem Maße sich die betreffende Marktpraxis auf die Marktliquidität 
und -effizienz auswirkt, 

  d) inwieweit die betreffende Marktpraxis dem Handelsmechanismus des 
betreffenden Marktes Rechnung trägt und den Marktteilnehmern erlaubt, 
angemessen und rechtzeitig auf die durch die Marktpraxis entstehende 
neue Marktsituation zu reagieren, 

  e) welches Risiko die betreffende Marktpraxis für die Marktintegrität anderer, 
direkt oder indirekt verbundener, geregelter oder nichtgeregelter Märkte für 
dieses Finanzinstrument innerhalb der Gemeinschaft darstellt, 

  f) zu welchem Ergebnis die zuständigen Behörden bzw. anderen in Art. 12 
Abs. 1 der Richtlinie 2003/6/EG genannten Behörden bei ihren 
Ermittlungen zu der betreffenden Marktpraxis kamen, insbesondere ob sie 
eine Verletzung der Marktmissbrauchsbestimmungen oder der geltenden 
Verhaltensregeln auf dem betreffenden Markt oder auf anderen direkt oder 
indirekt verbundenen Märkten in der Gemeinschaft festgestellt haben, 

  g) welche Strukturmerkmale der betreffende Markt aufweist, z.B. ob es sich 
um einen geregelten Markt handelt oder nicht, welche Finanzinstrumente 
gehandelt werden, welche Marktteilnehmer vertreten sind und welcher 
Anteil am Handel auf Privatanleger entfällt. 

  Marktpraktiken, insbesondere neue oder sich entwickelnde Marktpraktiken dürfen 
nicht deshalb als unzulässig festgelegt werden, weil diese zuvor noch nicht 
ausdrücklich als zulässig festgelegt wurden. 

  Die FMA hat die als zulässig festgelegten Marktpraktiken regelmäßig auf ihre 
weitere Zulässigkeit zu überprüfen und dabei insbesondere wesentliche 
Änderungen im Handelsumfeld des betreffenden Marktes, wie geänderte 
Handelsregeln oder Infrastruktur des Marktes, zu berücksichtigen. 

 2. Vor Erlassung einer Verordnung gemäß diesem Absatz und unbeschadet des 
§ 48q Abs. 2 hat die FMA die Börseunternehmen sowie die Interessenvertretungen 
der Emittenten, Finanzdienstleistungserbringer und Verbraucher und allfällige 
andere Marktbetreiber zu konsultieren. Im Rahmen dieses Konsultationsverfahrens 
hat die FMA auch zuständige Behörden anderer Mitgliedstaaten zu konsultieren, 
insbesondere wenn vergleichbare Märkte (mit ähnlichen Strukturen, 
Geschäftsvolumen, Transaktionen) existieren. Vor einer Änderung oder Aufhebung 
einer solchen Verordnung ist dasselbe Konsultationsverfahren durchzuführen. 

 3. In der Verordnung hat eine angemessene Beschreibung der Marktpraxis zu 
erfolgen und sind die Faktoren anzuführen, die bei der Entscheidung über die 
Zulässigkeit der betreffenden Marktpraxis berücksichtigt wurden, insbesondere 
wenn die Zulässigkeit ein und derselben Marktpraxis auf verschiedenen Märkten 
unterschiedlich bewertet wurde. 

 4. Die Verordnung ist gleichzeitig mit ihrer Erlassung auch dem Ausschuss der 
europäischen Wertpapierregulierungsbehörden zu übermitteln. 

 
 

Missbrauch einer Insiderinformation 
 
§ 48b. (1) Wer als Insider eine Insider-Information mit dem Vorsatz ausnützt, sich oder einem 
Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, indem er 
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 1. davon betroffene Finanzinstrumente kauft, verkauft oder einem Dritten zum Kauf 
oder Verkauf anbietet, empfiehlt oder 

 2. diese Information, ohne dazu verhalten zu sein, einem Dritten zugänglich macht, 
ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wenn durch die Tat ein 50.000 Euro 
übersteigender Vermögensvorteil verschafft wird, jedoch mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. 
 
 (2) Wer, ohne Insider zu sein, eine Insider-Information, die ihm mitgeteilt wurde oder sonst 
bekannt geworden ist, auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise mit dem Vorsatz ausnützt, sich oder 
einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wenn durch die Tat ein 50.000 Euro 
übersteigender Vermögensvorteil verschafft wird, jedoch mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren zu 
bestrafen. 
 
 (3) Wer sonst als Insider oder ohne Insider zu sein eine Information in Kenntnis oder grob 
fahrlässiger Unkenntnis davon, dass es sich um eine Insider-Information handelt, auf die im Abs. 1 
bezeichnete Weise, jedoch ohne den Vorsatz, sich oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, verwendet, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
 (4) Insider ist, wer als Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganes des 
Emittenten oder sonst auf Grund seines Berufes, seiner Beschäftigung, seiner Aufgaben oder 
seiner Beteiligung am Kapital des Emittenten zu einer Insider-Information Zugang hat. Ebenso ist 
Insider, wer sich die Information durch die Begehung strafbarer Handlungen verschafft hat. Handelt 
es sich dabei um eine juristische Person, so sind jene natürlichen Personen Insider, die am 
Beschluss, das Geschäft für Rechnung der juristischen Person zu tätigen, beteiligt sind. 
 
 

Marktmanipulation 
 
§ 48c. Wer Marktmanipulation betreibt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro zu bestrafen. Das VStG ist anzuwenden. 
Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermögensvorteil ist von der FMA als verfallen zu erklären. 
 
§ 48d. (1) Die Emittenten von Finanzinstrumenten haben Insider-Informationen, die sie unmittelbar 
betreffen, unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Das Eintreten einer Reihe von 
Umständen oder eines Ereignisses – obgleich noch nicht formell festgestellt – ist von den 
Emittenten unverzüglich bekannt zu geben. Alle erheblichen Veränderungen im Hinblick auf eine 
bereits offengelegte Insider-Information sind unverzüglich nach dem Eintreten dieser 
Veränderungen bekanntzugeben. Dies hat auf demselben Wege zu erfolgen wie die Bekanntgabe 
der ursprünglichen Information. Die Veröffentlichung einer Insider-Information an das Publikum hat 
so zeitgleich wie möglich für alle Anlegerkategorien in den Mitgliedstaaten, in denen diese 
Emittenten die Zulassung ihrer Finanzinstrumente zum Handel auf einem geregelten Markt 
beantragt oder bereits erhalten haben, zu erfolgen. Die Emittenten haben alle Insider-
Informationen, die sie der Öffentlichkeit bekannt geben müssen, während eines angemessenen 
Zeitraums auf ihrer Internet-Seite anzuzeigen. 
 
 (2) Ein Emittent kann die Bekanntgabe von Insider-Informationen gemäß Abs. 1 erster Satz 
aufschieben, wenn diese Bekanntgabe seinen berechtigten Interessen schaden könnte, sofern 
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diese Unterlassung nicht geeignet ist, die Öffentlichkeit irrezuführen, und der Emittent in der Lage 
ist, die Vertraulichkeit der Information zu gewährleisten. 
 1. Berechtigte Interessen liegen insbesondere vor bei: 
  a) laufenden Verhandlungen oder damit verbundenen Umständen, wenn das 

Ergebnis oder der normale Ablauf dieser Verhandlungen von der 
Veröffentlichung wahrscheinlich beeinträchtigt werden würden. 
Insbesondere wenn die finanzielle Überlebensfähigkeit des Emittenten 
stark und unmittelbar gefährdet ist – auch wenn er noch nicht unter das 
geltende Insolvenzrecht fällt – kann die Bekanntgabe von Informationen für 
einen befristeten Zeitraum verzögert werden, sollte eine derartige 
Bekanntgabe die Interessen der vorhandenen und potentiellen Aktionäre 
ernsthaft gefährden, indem der Abschluss spezifischer Verhandlungen 
vereitelt werden würde, die eigentlich zur Gewährleistung einer 
langfristigen finanziellen Erholung des Emittenten gedacht sind; 

  b) einer vom Geschäftsführungsorgan eines Emittenten getroffenen 
Entscheidung oder bei abgeschlossenen Verträgen, wenn diese 
Maßnahmen der Zustimmung durch ein anderes Organ des Emittenten 
bedürfen, sofern die Struktur eines solchen Emittenten die Trennung 
zwischen diesen Organen vorsieht und eine Bekanntgabe der 
Informationen vor der Zustimmung zusammen mit der gleichzeitigen 
Ankündigung, dass diese Zustimmung noch aussteht, die korrekte 
Bewertung der Informationen durch das Publikum gefährden würde. 

 2. Die Emittenten haben, um die Vertraulichkeit von Insider-Informationen zu 
gewährleisten, den Zugang zu diesen Informationen zu kontrollieren. Insbesondere 
haben sie 

  a) wirksame Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass andere 
Personen als solche, deren Zugang zu Insider-Informationen für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben innerhalb des emittierenden Instituts 
unerlässlich ist, Zugang zu diesen Informationen erlangen; 

  b) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass 
jede Person, die Zugang zu derlei Informationen hat, die sich daraus 
ergebenden rechtlichen Pflichten anerkennt und sich der Sanktionen 
bewußt ist, die bei einer missbräuchlichen Verwendung bzw. einer nicht 
ordnungsgemäßen Verbreitung derartiger Informationen verhängt werden; 

  c) die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, die eine unmittelbare 
Bekanntgabe der Informationen für den Fall gestatten, dass der Emittent 
nicht in der Lage war, die Vertraulichkeit der entsprechenden Insider-
Informationen unbeschadet des Abs. 3 zweiter Satz zu gewährleisten. 

Der Emittent hat die FMA unverzüglich von der Entscheidung, die Bekanntgabe der Insider-
Informationen aufzuschieben, zu unterrichten. 
 
 (3) Die Emittenten oder die in ihrem Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden Personen, 
die Insider-Informationen im normalen Rahmen der Ausübung ihrer Arbeit oder ihres Berufes oder 
der Erfüllung ihrer Aufgaben an einen Dritten weitergeben, haben diese Informationen der 
Öffentlichkeit vollständig und tatsächlich bekannt zu geben und zwar zeitgleich bei absichtlicher 
Weitergabe der Informationen und unverzüglich im Fall einer nicht absichtlichen Weitergabe. Diese 
Verpflichtung gilt nicht, wenn die Person, an die die Information weitergegeben wird, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist, unabhängig davon, ob sich diese Verpflichtung aus Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften, einer Satzung oder einem Vertrag ergibt. Die Emittenten oder die in ihrem 
Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden Personen haben ein Verzeichnis der Personen zu 
führen, die für sie auf Grundlage eines Arbeitsvertrags oder anderweitig tätig sind und regelmäßig 
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oder anlassbezogen Zugang zu Insider-Informationen haben. Die Emittenten oder die in ihrem 
Auftrag oder für ihre Rechnung handelnden Personen müssen dieses Verzeichnis regelmäßig 
aktualisieren und der FMA auf Anfrage übermitteln. Die Insider-Verzeichnisse sind nach ihrer 
Erstellung oder gegebenenfalls nach ihrer letzten Aktualisierung mindestens fünf Jahre lang 
aufzubewahren. Die zur Erstellung von Insider-Verzeichnissen verpflichteten Personen haben 
sicherzustellen, dass jede Person, die Zugang zu Insider-Informationen hat, die aus den Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften erwachsenden Pflichten schriftlich anerkennt und schriftlich erklärt, 
sich der Sanktionen bewusst zu sein, die bei einer missbräuchlichen Verwendung oder einer nicht 
ordnungsgemäßen Verbreitung derartiger Informationen verhängt werden. 
 1. Das Insider-Verzeichnis hat folgende Angaben zu enthalten: 
  a) die Personalien all derjenigen, die Zugang zu Insider-Informationen haben, 
  b) den Grund für die Erfassung dieser Personen im Verzeichnis, 
  c) das Erstell- und Aktualisierungsdatum des Insider-Verzeichnisses. 
 2. Die Insider-Verzeichnisse haben unverzüglich aktualisiert zu werden, wenn 
  a) sich der Grund für die Erfassung bereits erfasster Personen ändert, 
  b) neue Personen zum Verzeichnis hinzugefügt werden müssen, 
  c) im Verzeichnis erfasste Personen keinen Zugang zu Insider-Informationen 

mehr haben; in diesem Fall ist anzugeben, ab welchem Zeitpunkt dies gilt. 
 
 (4) Personen, die bei einem Emittenten von Finanzinstrumenten mit Sitz im Inland 
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie gegebenenfalls in enger Beziehung zu ihnen stehende 
Personen haben der FMA alle von ihnen getätigten Geschäfte auf eigene Rechnung mit zum 
Handel auf geregelten Märkten zugelassenen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des 
Emittenten oder mit sich darauf beziehenden Derivaten oder mit ihm verbundener Unternehmen 
(§ 228 Abs. 3 HGB) zu melden. Ebenso haben die genannten Personen diese Informationen 
unverzüglich zu veröffentlichen. Dem Sitz im Inland gemäß diesem Absatz ist gleichzuhalten, wenn 
der Emittent, der seinen Sitz außerhalb des EWR hat, im Inland jährlich ein Dokument nach Art. 10 
der Richtlinie 2003/71/EG vorlegen muss. Die Veröffentlichungen gemäß dieser Bestimmung 
können mit deren Einverständnis auch im Wege der FMA erfolgen. 
 1. Die Meldung hat zu enthalten: 
  a) Name der Person, die bei einem Emittenten von Finanzinstrumenten 

Führungsaufgaben wahrnimmt, oder Name der Person, die zu einer 
solchen Person in enger Beziehung steht, 

  b) Grund für die Meldepflicht, 
  c) Bezeichnung des betreffenden Emittenten, 
  d) Beschreibung des Finanzinstruments, 
  e) Art des Geschäfts (z.B. An- oder Verkauf), 
  f) Abschlussdatum und Ort, an dem das Geschäft getätigt wurde, 
  g) Preis und Geschäftsvolumen. 
 2. Die Meldung an die FMA hat innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Tag des 

Abschlusses zu erfolgen, kann jedoch aufgeschoben werden, bis die Gesamt-
Abschlusssumme der Geschäfte gemäß diesem Absatz den Betrag von 5.000 Euro 
erreicht. Falls dieser Betrag am Ende des Kalenderjahres nicht erreicht wird, kann 
die Meldung unterbleiben. Bei der Ermittlung der Gesamt-Abschlusssumme sind 
die gemäß diesem Absatz getätigten Geschäfte der im ersten Satz genannten 
Personen mit Führungsaufgaben und aller Personen, die zu ihnen in enger 
Beziehung stehen, zusammenzurechnen. 

 
 (5) Die Personen, die Analysen von Finanzinstrumenten oder von Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder sonstige für Informationsverbreitungskanäle oder die Öffentlichkeit 
bestimmte Informationen mit Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien erstellen oder 
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weitergeben, haben dafür Sorge zu tragen, dass die Information sachgerecht dargeboten wird, und 
etwaige Interessen oder Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten, auf 
die sich die Information bezieht, offen gelegt werden. 
 
 (6) Die Börseunternehmen haben strukturelle Vorkehrungen zur Vorbeugung gegen und 
zur Aufdeckung von Marktmanipulationspraktiken zu treffen. 
 
 (7) Die FMA kann zwecks Einhaltung der Abs. 1 bis 5 alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert wird. 
 
 (8) Öffentliche Stellen, die Statistiken verbreiten, welche die Finanzmärkte erheblich 
beeinflussen könnten, haben dies auf sachgerechte und transparente Weise zu tun. 
 
 (9) Die Personen, die beruflich Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, haben 
unverzüglich der FMA zu melden, wenn sie auf Grund der ihnen zur Kenntnis gelangten Fakten und 
Informationen den begründeten Verdacht haben, dass eine Transaktion ein Insider-Geschäft oder 
eine Marktmanipulation darstellen könnte. Die genannten Personen haben jeweils von Fall zu Fall 
zu entscheiden, ob bei einer Transaktion ein begründeter Verdacht für das Vorliegen eines Insider-
Geschäfts oder einer Marktmanipulation gemäß § 48a besteht. Diese Meldepflicht besteht 
unbeschadet des § 48e Abs. 5 für die genannten Personen, die in Österreich ihren Sitz oder eine 
Zweigniederlassung haben. Gegebenfalls meldet die FMA ihr gemeldete verdächtige Geschäfte 
unverzüglich den für die betreffenden geregelten Märkte zuständigen Behörden weiter. Die 
meldepflichtigen Personen haben der FMA folgende Angaben zu übermitteln: 
  1. Beschreibung der Geschäfte einschließlich der Art des Auftrags (z.B. Limitauftrag, 

Bestens-Auftrag oder sonstige Auftragsmerkmale) und Art des Handels (z.B. 
Blocktrade), 

  2. Gründe für den Verdacht auf Marktmissbrauch, 
  3. Angaben zum Zweck der Identifizierung der Personen, in deren Auftrag die 

Geschäfte ausgeführt wurden, sowie sonstiger an diesen Geschäften beteiligter 
Personen, 

  4. Funktion, in der die der Meldepflicht unterliegende Person handelt (z.B. in eigenem 
Namen oder im Auftrag Dritter), 

  5. sonstige Angaben, die für die Prüfung der verdächtigen Transaktionen von Belang 
sein können. 

Sollten diese Angaben zum Zeitpunkt der Meldung nicht verfügbar sein, so sind zumindest die 
Gründe anzugeben, die die Meldung erstattende Person zu der Vermutung veranlassen, es könne 
sich bei den Geschäften um Insider-Geschäfte oder um eine Marktmanipulation handeln. Die 
übrigen Angaben sind der FMA mitzuteilen, sobald sie vorliegen. Die Meldung kann auf 
postalischem oder elektronischem Wege, per Telefax oder telefonisch erfolgen, wobei im Falle 
einer telefonischen Mitteilung auf Verlangen der FMA eine schriftliche Bestätigung nachzureichen 
ist. 
 
 (10) Die Personen, die nach Abs. 9 eine Meldung bei der FMA erstatten, dürfen niemand 
anderen, insbesondere nicht die Personen, in deren Auftrag die Transaktionen ausgeführt wurden 
oder mit diesen Personen in Beziehung stehende Personen, über die erfolgte Meldung unterrichten. 
Ein Schadenersatzanspruch aus dem Umstand des Unterbleibens dieses Unterrichtens besteht 
nicht, soferne in gutem Glauben gehandelt wurde. Fahrlässigkeit schadet dem guten Glauben nicht. 
Die FMA darf niemand anderen, insbesondere nicht den Personen, in deren Auftrag die 
Transaktionen ausgeführt wurden, den Namen der Person, die diese Transaktionen gemeldet hat, 
mitteilen, wenn es der meldenden Person schaden würde oder könnte. Eine nach Abs. 9 erfolgende 
Meldung bei der FMA gilt nicht als Verletzung etwaiger vertraglich oder durch Rechts- oder 
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Verwaltungsvorschriften geregelter Bekanntmachungsbeschränkungen und entbindet die Person, 
die die Meldung erstattet hat, von der Haftung für Schadenersatz, sofern sie in gutem Glauben 
gehandelt hat. Fahrlässigkeit schadet dem guten Glauben nicht. 
 
 (11) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Form, den Inhalt und die Art der 
Übermittlung der gemäß den Abs. 1 bis 5 und 9 vorgesehenen Meldungen/Bekannt-
gaben/Unterrichtungen/Offenlegungen festzusetzen; dabei ist auf berechtigte Interessen der 
Emittenten und der Anleger sowie auf internationale Standards entwickelter Kapitalmärkte Bedacht 
zu nehmen. Hinsichtlich der Art der Übermittlung können im Interesse der raschen 
Informationsübermittlung, unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik durch die 
FMA bestimmte Kommunikationstechniken vorgeschrieben werden. 
 
§ 48e. (1) §§ 48a bis 48d gelten nicht für Geschäfte, die aus geld- oder wechselkurspolitischen 
Gründen oder im Rahmen der Verwaltung der öffentlichen Schulden von einem Mitgliedstaat, einem 
Bundesland, dem Europäischen System der Zentralbanken, einer nationalen Zentralbank oder einer 
anderen amtlich beauftragten Stelle oder einer für deren Rechnung handelnden Einrichtung getätigt 
werden. 
 
 (2) §§ 48a bis 48d gelten für jedes Finanzinstrument, das zum Handel auf einem geregelten 
Markt in mindestens einem Mitgliedstaat zugelassen ist oder für das ein entsprechender Antrag auf 
Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt wurde, unabhängig davon, ob das 
Geschäft selbst tatsächlich auf diesem Markt getätigt wird oder nicht. 
 
 (3) § 48b gilt auch für jedes Finanzinstrument, das nicht zum Handel auf einem geregelten 
Markt in einem Mitgliedstaat zugelassen ist, dessen Wert jedoch von einem Finanzinstrument im 
Sinne von Abs. 2 abhängt. 
 
 (4) § 48d Abs. 1 bis 3 gilt nicht für Emittenten, die für ihre Finanzinstrumente keine 
Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat beantragt oder erhalten 
haben. 
 
 (5) Die in den §§ 48a bis 48d geregelten Verbote und Gebote sind auf Handlungen 
anzuwenden, die 
  1. in Österreich oder im Ausland vorgenommen werden und Finanzinstrumente 

betreffen, die zum Handel auf einem in Österreich belegenen oder betriebenen 
geregelten Markt zugelassen sind oder für die ein entsprechender Antrag auf 
Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt wurde; 

  2. in Österreich begangen werden und Finanzinstrumente betreffen, die zum Handel 
auf einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat zugelassen sind oder für die ein 
entsprechender Antrag auf Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt 
wurde. 

 
 (5a) § 48b und § 48c sind auch auf Handlungen anzuwenden, die in Österreich begangen 
werden und Finanzinstrumente betreffen, die zum Handel auf einem Markt in einem Drittland 
zugelassen sind, der von staatlich anerkannten Stellen reglementiert und überwacht wird, 
regelmäßig stattfindet und der Öffentlichkeit direkt oder indirekt zugänglich ist oder für die ein 
entsprechender Antrag auf Zulassung zum Handel auf einem solchen Markt gestellt wurde. Die 
Pflichten gemäß § 48d und § 48f bestehen im Zusammenhang mit solchen Finanzinstrumenten 
jedoch nicht. 
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 (6) §§ 48b und 48c gelten nicht für den Handel mit eigenen Aktien (Erwerb und 
Veräußerung) im Rahmen von Rückkaufprogrammen und die Kursstabilisierungsmaßnahmen für 
ein Finanzinstrument, wenn derartige Transaktionen im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2273/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 erfolgen. 
 
§ 48f. (1) Für die Zwecke dieser Bestimmung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
  1. „Wertpapierhaus“ ist jede Person im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Z 1 der Richtlinie 

2004/39/EG; 
  2. „Kreditinstitut“ ist jede juristische Person im Sinne von Art. 4 Z 1 der Richtlinie 

2006/48/EG; 
  3. „Empfehlung“ ist eine Analyse oder sonstige für Informationsverbreitungskanäle 

oder die Öffentlichkeit bestimmte explizite oder implizite Information mit 
Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder 
mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten, 
einschließlich einer aktuellen oder künftigen Beurteilung des Wertes oder des 
Kurses solcher Instrumente; 

  4. „Analyse oder sonstige Information mit Empfehlungen oder Anregungen zu 
Anlagestrategien“ ist 

  a) eine von einem unabhängigen Analysten, einem Wertpapierhaus, einem 
Kreditinstitut, einer sonstigen Person, deren Haupttätigkeit in der Erstellung 
von Empfehlungen besteht, oder einer bei den genannten Einrichtungen im 
Rahmen eines Arbeitsvertrags oder Ähnliches tätigen natürlichen Person 
erstellte Information, die direkt oder indirekt eine bestimmte 
Anlageempfehlung zu einem Finanzinstrument oder einem Emittenten von 
Finanzinstrumenten darstellt, 

  b) eine von anderen als den in lit. a genannten Personen erstellte Information, 
die direkt eine bestimmte Anlageentscheidung zu einem Finanzinstrument 
empfiehlt; 

  5. „relevante Person“ ist eine natürliche oder juristische Person, die bei der Ausübung 
ihres Berufs oder im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Empfehlungen erstellt oder 
weitergibt; 

  6. „Emittent“ ist der Emittent eines Finanzinstruments, auf das sich die Empfehlung 
direkt oder indirekt bezieht; 

  7. „Informationsverbreitungskanal“ ist ein Kanal, durch den die Information der 
Öffentlichkeit tatsächlich oder wahrscheinlich zugänglich gemacht wird; 
„wahrscheinlich der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Information“ ist eine 
Information, die für eine große Anzahl von Personen zugänglich ist; 

  8. „angemessene Regelung“ ist jede Regelung – einschließlich der Selbstkontrolle –, 
die die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2003/6/EG treffen. 

 
 (2) Wer eine Empfehlung ausspricht, hat 
  1. klar und unmissverständlich die Identität der Person anzugeben, die die 

Empfehlung abgegeben hat, insbesondere Name und Berufsbezeichnung der 
Person, die die Empfehlung erstellt hat und Name der juristischen Person, die für 
die Erstellung der Empfehlung verantwortlich ist; 

  2. soferne es sich bei der relevanten Person um ein Wertpapierhaus oder ein 
Kreditinstitut handelt, die Identität der jeweils zuständigen Behörde anzugeben; 

  3. soferne es sich bei der relevanten Person weder um ein Wertpapierhaus noch um 
ein Kreditinstitut handelt, jedoch Selbstkontrollnormen oder Berufs- bzw. 
Standesregeln auf die Person Anwendung finden, auf die genannten Normen oder 
Regeln hinzuweisen; 



Nicht-authentische Arbeitsversion 
Seite 40 von 93 

  4. soferne es um nichtschriftliche Empfehlungen handelt, anzugeben, wo die Angaben 
gemäß Z. 1 bis 3 aufzufinden sind, wobei diese Angaben unmittelbar und leicht für 
die Öffentlichkeit zugänglich sein müssen, z.B. im Wege der Internetadresse der 
relevanten Person; 

Die Z. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Medienmitarbeiter, die einer gleichwertigen 
angemessenen Regelung – einschließlich einer gleichwertigen angemessenen Selbstkontrolle – in 
den jeweiligen Mitgliedstaaten unterliegen, sofern die genannten Regelungen eine ähnliche 
Wirkung haben, wie die in diesem Absatz. 
 
 (3) In einer Empfehlung ist sicherzustellen, dass 
  1. Tatsachen deutlich von Auslegungen, Schätzungen, Stellungnahmen und anderen 

Arten nicht sachbezogener Informationen unterschieden werden; 
  2. alle Quellen zuverlässig sind bzw. bei Zweifeln an der Zuverlässigkeit der Quelle 

klar darauf hingewiesen wird; 
  3. alle Prognosen, Vorhersagen und angestrebten Kursziele klar als solche 

gekennzeichnet werden und dass auf die bei ihrer Erstellung oder Verwendung 
zugrunde gelegten wesentlichen Annahmen hingewiesen wird; 

  4.  sofern es sich um eine nichtschriftliche Empfehlung handelt, für die 
Empfehlungsempfänger ebenfalls die in den Z. 1 bis 3 angeführten Umstände klar 
und leicht erkennbar sind. 

Die relevanten Personen haben über Verlangen der FMA jede Empfehlung als vernünftig zu 
substantiieren. Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Medienmitarbeiter, die einer 
gleichwertigen angemessenen Regelung – einschließlich einer gleichwertigen angemessenen 
Selbstkontrolle – in den jeweiligen Mitgliedstaaten unterliegen, sofern die genannte Regelung 
ähnliche Wirkungen hat, wie die in diesem Absatz. 
 
 (4) Handelt es sich bei der relevanten Person um einen unabhängigen Analysten, ein 
Wertpapierhaus, ein Kreditinstitut, eine verbundene juristische Person oder sonstige relevante 
Personen, deren Haupttätigkeit in der Erstellung von Empfehlungen besteht, oder um eine bei den 
genannten Stellen im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder Ähnliches tätige natürliche Person, so hat 
die genannte Person weiters sicherzustellen, dass in der Empfehlung 
  1. auf alle wesentlichen Quellen, einschließlich die relevanten Emittenten, verwiesen 

wird sowie darauf, ob die Empfehlung gegenüber dem fraglichen Emittenten offen 
gelegt und nach dieser Offenlegung vor ihrer Weitergabe geändert wurde; 

  2. alle Bewertungsgrundlagen oder Methoden zur Bewertung eines Finanzinstruments 
oder des Emittenten eines Finanzinstruments oder zur Festsetzung eines 
angestrebten Kursziels für ein Finanzinstrument ausreichend zusammengefasst 
werden; 

  3. die Bedeutung der erstellten Empfehlung (z.B. „Erwerb“, „Veräußerung“ oder 
„Halten“), die möglicherweise auch den zeitlichen Rahmen der Anlage, auf die sich 
die Empfehlung bezieht, umfasst, ausreichend erläutert und vor etwaigen Risiken 
angemessen gewarnt wird, einschließlich einer Empfindlichkeitsanalyse der zu 
Grunde gelegten Annahmen; 

  4. Bezug genommen wird auf die gegebenenfalls vorgesehene Häufigkeit einer 
Aktualisierung der Empfehlung und auf etwaige Änderungen der zuvor 
angekündigten Zielsetzung; 

  5. der Zeitpunkt, zu dem die Empfehlung zum ersten Mal veröffentlicht wurde, klar 
und unmissverständlich angegeben wird, sowie das jeweilige Datum und der 
Zeitpunkt der genannten Kurse von Finanzinstrumenten; 

  6.  wenn sich die Empfehlung von derjenigen, die in den zwölf Monaten unmittelbar 
vor ihrer Veröffentlichung für dasselbe Finanzinstrument oder denselben 
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Emittenten erstellt wurde, unterscheidet, auf den Zeitpunkt der früheren 
Empfehlung klar und unmissverständlich hingewiesen wird. 

Führt die Einhaltung der in Z. 1 bis 3 genannten Vorschriften dazu, dass die auf Grund dessen 
geforderten Informationen im Vergleich zur Länge der abgegebenen Empfehlung unverhältnismäßig 
sind, reicht es aus, dass in der Empfehlung selbst klar und unmissverständlich auf den Ort 
verwiesen wird, an dem die geforderten Informationen unmittelbar und einfach für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind, z.B. eine direkte Internetverbindung zu der genannten Information bei der 
entsprechenden Adresse der relevanten Person, vorausgesetzt die verwendete Methode oder 
Bewertungsgrundlage wurde nicht geändert. Gleiches gilt im Falle nichtschriftlicher Empfehlungen. 
 
 (5) Die relevanten Personen haben in der Empfehlung alle Beziehungen und Umstände 
offen legen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung 
beeinträchtigen, insbesondere, wenn relevante Personen ein nennenswertes finanzielles Interesse 
an einem oder mehreren Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Empfehlung sind, haben oder 
ein erheblicher Interessenkonflikt im Zusammenhang mit einem Emittenten, auf den sich die 
Empfehlung bezieht, besteht. Handelt es sich bei der relevanten Person um eine juristische Person, 
so gilt dies auch für alle juristischen oder natürlichen Personen, die für die genannte juristische 
Person im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder Ähnliches tätig sind und die an der Erstellung der 
Empfehlung beteiligt waren. Handelt es sich bei der relevanten Person um eine juristische Person, 
so umfassen die gemäß diesem Absatz offen zu legenden Informationen insbesondere: 
  1. alle Interessen oder Interessenkonflikte der relevanten Person oder ihrer 

verbundenen Unternehmen, die für die an der Erstellung der Empfehlung 
beteiligten Personen zugänglich sind oder bei denen damit gerechnet werden kann, 
dass sie zugänglich sind; 

  2. alle Interessen oder Interessenkonflikte der relevanten Person oder mit ihr 
verbundener juristischer Personen, die den Personen, die an der Erstellung der 
Empfehlung zwar nicht beteiligt waren, jedoch vor der Weitergabe der Empfehlung 
an Kunden und die Öffentlichkeit Zugang zu der Empfehlung hatten oder hätten 
haben können, bekannt sind. 

Führt die Einhaltung der in diesem Absatz genannten Vorschriften dazu, dass die auf Grund dessen 
geforderten Offenlegungen im Vergleich zur Länge der abgegebenen Empfehlung 
unverhältnismäßig sind, reicht es aus, dass in der Empfehlung selbst klar und unmissverständlich 
auf den Ort verwiesen wird, an dem diese Offenlegungen von der Öffentlichkeit unmittelbar und 
leicht eingesehen werden können, z.B. eine direkte Internetverbindung zu der Offenlegung bei der 
entsprechenden Adresse der relevanten Person. Gleiches gilt im Falle nichtschriftlicher 
Empfehlungen. Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Medienmitarbeiter, die einer 
gleichwertigen angemessenen Regelung – einschließlich einer gleichwertigen angemessenen 
Selbstkontrolle – in den jeweiligen Mitgliedstaaten unterliegen, sofern die genannte Regelung 
ähnliche Wirkungen hat, wie die in diesem Absatz. 
 
 (6) Wird die Empfehlung von einem unabhängigen Analysten, einem Wertpapierhaus, 
einem Kreditinstitut, einer verbundenen juristischen Person oder einer sonstigen relevanten Person, 
deren Haupttätigkeit in der Erstellung von Empfehlungen besteht, erstellt, so ist von den genannten 
Personen zusätzlich zu den in Abs. 5 genannten Verpflichtungen sicherzustellen, dass die 
nachfolgenden, ihre Interessen und Interessenkonflikte betreffenden Informationen klar und 
unmissverständlich in der Empfehlung offen gelegt werden: 
  1. wesentliche Beteiligungen, die zwischen der relevanten Person oder einer 

verbundenen juristischen Person einerseits und dem Emittenten andererseits 
bestehen. Diese wesentlichen Beteiligungen umfassen mindestens folgende Fälle: 
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  a) wenn Anteile von über 5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals an 
dem Emittenten von der relevanten Person oder einer verbundenen 
juristischen Person gehalten werden oder 

  b) wenn Anteile von über 5 % des gesamten emittierten Aktienkapitals an der 
relevanten Person oder einer verbundenen juristischen Person von dem 
Emittenten gehalten werden; 

  2. sonstige nennenswerte finanzielle Interessen, die die relevante Person oder eine 
verbundene juristische Person in Bezug auf den Emittenten hat; 

  3. gegebenenfalls eine Stellungnahme dazu, ob die relevante Person oder eine mit ihr 
verbundene juristische Person ein Marktmacher oder Liquiditätsspender in den 
Finanzinstrumenten des Emittenten ist; 

  4. gegebenenfalls eine Aussage darüber, ob die relevante Person oder eine mit ihr 
verbundene juristische Person in den vorangegangenen zwölf Monaten bei der 
öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder 
mitführend war; 

  5. gegebenenfalls eine Stellungnahme zu der Frage, ob die relevante Person oder 
eine mit ihr verbundene juristische Person mit dem Emittenten eine sonstige 
Vereinbarung über die Erbringung von Investment-Banking-Dienstleistungen 
getroffen hat, vorausgesetzt, dies hat nicht die Offenlegung vertraulicher 
Geschäftsinformationen zur Folge und die Vereinbarung war in den 
vorangegangenen zwölf Monaten in Kraft oder im gleichen Zeitraum erfolgte eine 
Entschädigung auf ihrer Grundlage; 

  6. gegebenenfalls eine Aussage dazu, ob die relevante Person oder eine mit ihr 
verbundene juristische Person mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die 
Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen hat. 

Tatsächliche organisatorische oder verwaltungstechnische Vereinbarungen innerhalb des 
Wertpapierhauses oder des Kreditinstituts sind zur Verhinderung oder Vermeidung von 
Interessenkonflikten im Zusammenhang mit den Empfehlungen, einschließlich 
Informationsschranken, in der Empfehlung generell offen zu legen. Die Vorschriften gemäß Abs. 5 
zweiter Satz für die im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder Ähnliches für ein Wertpapierhaus oder 
ein Kreditinstitut tätigen natürlichen oder juristischen Personen umfasst insbesondere die 
Offenlegung der Frage, ob die Vergütung dieser Personen an Investment-Banking-Geschäfte des 
Wertpapierhauses oder des Kreditinstituts oder verbundener juristischer Personen gebunden ist. 
Sofern die natürlichen Personen die Anteile an dem Emittenten vor ihrer öffentlichen Emission 
erhalten oder erwerben, sind in der Empfehlung außerdem der Erwerbspreis und das Datum des 
Erwerbs offen zu legen. Wertpapierhäuser und Kreditinstitute haben vierteljährlich den Anteil aller 
Empfehlungen offen zu legen, die auf „Erwerb“, „Halten“, „Veräußern“ oder ähnlich lauten, sowie 
den Anteil der Emittenten, die den genannten Kategorien entsprechen, für die das Wertpapierhaus 
oder das Kreditinstitut in den vorangegangenen zwölf Monaten wesentliche Investment-Banking-
Dienstleistungen erbracht hat. Führt die Einhaltung der in diesem Absatz genannten Vorschriften 
dazu, dass die auf Grund dessen geforderten Offenlegungen im Vergleich zur Länge der 
abgegebenen Empfehlung unverhältnismäßig sind, reicht es aus, in der Empfehlung selbst klar und 
unmissverständlich auf den Ort zu verweisen, an dem diese Offenlegung unmittelbar und leicht für 
die Öffentlichkeit zugänglich ist, z.B. eine direkte Internetverbindung zu der Offenlegung bei der 
entsprechenden Adresse des Wertpapierhauses oder des Kreditinstituts. Gleiches gilt im Falle 
nichtschriftlicher Empfehlungen. 
 
 (7) Wird die von einem Dritten erstellte Empfehlung durch eine relevante Person unter 
deren Verantwortung weitergegeben, so hat die relevante Person ihre Identität klar und 
unmissverständlich in der Empfehlung anzugeben. 
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 (8) Wird in für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen die von einem Dritten erstellte 
Empfehlung wesentlich verändert weitergegeben, so hat derjenige, der die Empfehlung ausspricht, 
zu gewährleisten, dass diese Informationen einen eindeutigen Hinweis auf die im Einzelnen 
vorgenommenen Änderungen enthalten. Sofern die wesentliche Änderung in einer gegensätzlichen 
Empfehlung besteht (z.B. eine Empfehlung zum „Erwerb“ wird in „Halten“ oder „Veräußerung“ bzw. 
umgekehrt geändert), gelten die Abs. 2 bis 5 auch für die Person, die die Empfehlung weitergibt, 
sinngemäß. Außerdem haben relevante juristische Personen, die selbst oder über natürliche 
Personen eine wesentlich veränderte Empfehlung weitergeben, förmliche, schriftliche Richtlinien 
aufzustellen, so dass die Empfänger der wesentlich veränderten Empfehlung an die Stelle 
verwiesen werden können, an der sie Zugang zur Identität des Erstellers der Empfehlung, zur 
Empfehlung selbst und zur Offenlegung der Interessen des Erstellers oder von Interessenkonflikten 
erhalten können, sofern diese Angaben öffentlich zugänglich sind. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung auf Presseberichte über von Dritten erstellte Empfehlungen, wenn diese Empfehlungen 
nicht wesentlich geändert wurden. Bei der Weitergabe der Zusammenfassung einer von einem 
Dritten erstellten Empfehlung haben die die Zusammenfassung weitergebenden relevanten 
Personen sicherzustellen, dass es sich um eine klare und nicht irreführende Zusammenfassung 
handelt, in der auf das Ausgangsdokument sowie auf den Ort verwiesen wird, an dem die mit dem 
Ausgangsdokument verbundenen Offenlegungen unmittelbar und leicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind, sofern diese Angaben der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 
 
 (9) Für den Fall, dass die relevante Person ein Wertpapierhaus, ein Kreditinstitut oder eine 
von diesen im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder Ähnliches beschäftigte natürliche Person ist, die 
Empfehlungen Dritter weitergibt, gilt: 
  1. Die Bezeichnung der für das Wertpapierhaus oder das Kreditinstitut zuständigen 

Behörde wird klar und unmissverständlich angegeben. 
  2. Hat der Ersteller der Empfehlung diese nicht bereits durch einen 

Informationsverbreitungskanal weitergegeben, so gelten die in Abs. 6 für die 
Ersteller vorgesehenen Vorschriften auch für diejenigen, die die Empfehlung 
weitergeben. 

  3. Nimmt das Wertpapierhaus oder das Kreditinstitut eine wesentliche Änderung an 
der Empfehlung vor, so sind die für die Ersteller gemäß Abs. 2 bis 6 genannten 
Vorschriften einzuhalten. 

 
 (10) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Form und den Inhalt der gemäß dieser 
Bestimmung vorgesehenen Angaben festzusetzen; dabei ist auf berechtigte Interessen der 
Emittenten und der Anleger sowie auf internationale Standards entwickelter Kapitalmärkte Bedacht 
zu nehmen. 
 
 
Sonderbestimmungen für das Strafverfahren wegen Missbrauchs einer Insider-Information 

 
§ 48g. (1) Soweit im Folgenden nicht etwas anderes angeordnet wird, gelten für das Strafverfahren 
wegen Missbrauchs einer Insider-Information die Bestimmungen der Strafprozessordnung 1975, 
BGBl. Nr. 631 (StPO). 
 
 (2) Die besonderen Vorschriften für das Strafverfahren wegen Missbrauchs einer Insider-
Information gelten auch für das Verfahren wegen einer Tat, die zugleich den Tatbestand des 
Missbrauchs einer Insider-Information und den einer gerichtlich strafbaren Handlung anderer Art 
erfüllt. 
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§ 48h. Das Strafverfahren wegen Missbrauchs einer Insider-Information obliegt dem Landesgericht 
für Strafsachen Wien. Im Fall des § 48b Abs. 1 2. Fall obliegt die Hauptverhandlung und 
Urteilsfällung dem Schöffengericht. 
 
§ 48i. (1) Staatsanwaltschaft und Gericht haben grundsätzlich die FMA mit Ermittlungen im 
Rahmen ihrer Befugnisse nach § 48q zur Aufklärung des Verdachts des Missbrauchs einer Insider-
Information zu beauftragen. Sie sind aber auch berechtigt, Sicherheitsbehörden und deren Organe 
zu beauftragen, wenn dies aufgrund der durchzuführenden Ermittlungen, insbesondere im Hinblick 
auf deren Art oder Umfang, zweckmäßig erscheint. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn 
es sich um die Durchführung von Beschlagnahmen, Festnahmen oder Durchsuchungen handelt. 
Gleiches gilt, wenn der Sachverhalt auch den Tatbestand einer anderen mit gerichtlicher Strafe 
bedrohten Handlung erfüllen könnte. 
 
 (2) Sobald eine bestimmte Person des Missbrauchs einer Insider-Information verdächtig ist, 
hat die FMA Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wien zu erstatten. Ermittlungen zur unmittelbaren 
Feststellung des Sachverhalts und zur Aufklärung des Verdachts hat sie – unbeschadet der 
Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach § 48q – nur soweit durchzuführen, als sie damit durch 
Staatsanwaltschaft oder Gericht beauftragt wird. 
 
 (3) Die FMA hat das Bundeskriminalamt (§ 6 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 566/1991) ohne unnötigen Aufschub über den Verdacht des Missbrauchs einer Insider-
Information und die von ihr durchgeführten Ermittlungen zu verständigen und ihm Gelegenheit zu 
geben, sich von deren Ergebnissen Kenntnis zu verschaffen. Wurden Sicherheitsbehörden und 
deren Organe mit Ermittlungen beauftragt, so ist der FMA Gelegenheit zur Teilnahme an den 
Ermittlungen zu geben. Sind jedoch bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare Amtshandlungen 
durchzuführen, so ist die FMA ohne unnötigen Aufschub von den Ermittlungen der 
Sicherheitsbehörden und Sicherheitsorgane zu verständigen und ihr Gelegenheit zu geben, sich 
von deren Ergebnissen Kenntnis zu verschaffen. 
 
 (4) Im Übrigen gelten für das Verfahren bei den Amtshandlungen der FMA die 
Bestimmungen über das verwaltungsbehördliche Strafverfahren, sofern sich aus den 
Bestimmungen der StPO nichts anderes ergibt. 
 
§ 48j. (1) Aufträge der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts um Ermittlungen hat die FMA mit 
größtmöglicher Beschleunigung zu erledigen, über entgegenstehende Hindernisse hat sie 
Staatsanwaltschaft oder Gericht unverzüglich zu verständigen. 
 
 (2) Die FMA hat Staatsanwaltschaft und Gericht jederzeit Akteneinsicht zu gewähren und 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
§ 48k. (1) Der FMA kommt im Strafverfahren wegen Missbrauchs einer Insider-Information die 
Stellung eines Privatbeteiligten zu. 
 
 (2) Als Ankläger an Stelle der Staatsanwaltschaft und als Privatbeteiligter hat die FMA 
außer den Rechten, die einem Verletzten sonst zukommen, noch folgende Rechte: 
  1. Sie kann im gleichen Umfang wie die Staatsanwaltschaft gerichtliche 

Entscheidungen bekämpfen und die Wiederaufnahme des Strafverfahrens 
verlangen, 

  2. ihre Nichtigkeitsbeschwerde bedarf nicht der Unterschrift eines Verteidigers, 
  3. die Anberaumung von Haftverhandlungen (§§ 181 und 182 StPO) und von 

mündlichen Verhandlungen im Rechtsmittelverfahren ist ihr mitzuteilen, 
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  4. ihre Vertreter können bei Haftverhandlungen und bei mündlichen Verhandlungen 
im Rechtsmittelverfahren das Wort ergreifen und Anträge stellen. 

 
 (3) Die Vermutung des Rücktrittes von der Verfolgung (§ 46 Abs. 3 StPO) ist gegenüber der 
FMA als Ankläger ausgeschlossen. 
 
§ 48l. Der FMA sind gerichtliche Erledigungen und andere Schriftstücke, die ihr nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mitzuteilen sind, grundsätzlich ohne Zustellnachweis 
zuzustellen. Die Ladung zur Hauptverhandlung, gerichtliche Erledigungen und andere Schriftstücke, 
gegen die der FMA ein Rechtsmittel oder ein Rechtsbehelf zusteht, sind ihr mit Zustellnachweis 
(§§ 13 bis 20 des Zustellgesetzes) zuzustellen oder durch Telefax oder im elektronischen 
Rechtsverkehr (§ 89a GOG) zu übermitteln. 
 
§ 48m. Legt die Staatsanwaltschaft die Anzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs einer 
Insider-Information zurück oder tritt sie von einer weiteren Verfolgung des Missbrauchs einer 
Insider-Information zurück, so hat die Staatsanwaltschaft die Gründe hiefür nach Maßgabe des 
§ 48a StPO der FMA sogleich mitzuteilen. 
 
§ 48n. Vor einer Mitteilung nach den §§ 90c Abs. 4, 90d Abs. 4 oder 90f Abs. 3 StPO hat die 
Staatsanwaltschaft oder das Gericht der FMA Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 
 
§ 48o. Jeder Strafantrag und jede Anklageschrift wegen des Missbrauchs einer Insider-Information 
ist auch der FMA zuzustellen; die Staatsanwaltschaft hat dem Gericht auch eine Ausfertigung des 
Strafantrages bzw. der Anklageschrift für die FMA zu überreichen. 
 
§ 48p. (1) Zu den Kosten des Strafverfahrens gehören auch die Auslagen, die der FMA als 
Privatbeteiligter oder Anklägerin an Stelle der Staatsanwaltschaft erwachsen; sie fallen nicht unter 
die Pauschalkosten. 
 
 (2) Die Kosten, die der FMA im Dienste der Strafjustiz erwachsen, sind bei der Bestimmung 
des Pauschalkostenbeitrages zu berücksichtigen, soweit sie nicht nach § 381 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 5 
StPO besonders zu ersetzen sind. 
 
 (3) Der FMA werden nur Barauslagen und außerdem die Kosten erstattet, die der 
Finanzprokuratur nach § 5 des Prokuraturgesetzes, StGBl. Nr. 172/1945, gebühren. 
 
 

Überwachungsbefugnisse der FMA 
 
§ 48q. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gerichte und Strafverfolgungsbehörden hat die FMA 
die Einhaltung der §§ 48a bis 48f zu überwachen. Für diese Zwecke ist sie berechtigt: 
  1. Unterlagen aller Art einzusehen und Kopien von ihnen zu erhalten, 
  2. von jedermann Auskünfte anzufordern, auch von Personen, die an der 

Übermittlung von Aufträgen oder an der Ausführung der betreffenden Handlungen 
nacheinander beteiligt sind, sowie von deren Auftraggebern, und, falls notwendig, 
eine Person vorzuladen und zu vernehmen, 

  3. Ermittlungen vor Ort durchzuführen, 
  4. bereits zum Akt genommene Ergebnisse der Überwachung einer 

Telekommunikation (§§ 149a Abs. 1 Z. 2 und 149m StPO) einzusehen und Kopien 
von ihnen zu erhalten (§ 149c Abs. 3 letzter Satz). 
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 (2) Die FMA hat bei ihrer Dienststelle ein Büro für Zwecke der Konsultation der 
Marktteilnehmer bei etwaigen Änderungen der nationalen Rechtsvorschriften einzurichten. 
 
 (3) Die FMA kann im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Marktmanipulation und 
Insiderhandel das Börseunternehmen beauftragen, den Handel mit den betreffenden 
Finanzinstrumenten auszusetzen. In einem Verfahren nach § 48c kann die FMA für die Dauer des 
Verfahrens ein Verbot der Ausübung einer Berufstätigkeit des Beschuldigten verhängen, soferne 
der Beschuldigte dringend tatverdächtig ist, diese Berufstätigkeit mit dem vom Verfahren 
betroffenen Delikt in Zusammenhang steht und, wenn die Gefahr besteht, der Beschuldigte könnte 
sonst die Tat wiederholen. 
 
 (4) Die FMA kann Amtshandlungen, die wegen Verstößen gegen die §§ 48a bis 48f gesetzt 
wurden, nach Maßgabe der Z. 1 bis 3 beauskunften oder öffentlich bekannt geben. 
  1. Im Falle einer Amtshandlung in einem laufenden Verfahren hat die FMA die 

Nennung der Betroffenen zu unterlassen, es sei denn, diese sind bereits öffentlich 
bekannt, oder die FMA hat in Medien publizierte falsche Informationen richtig zu 
stellen, oder es ist Gefahr im Verzug. 

  2. Im Falle der Verhängung einer Sanktion kann die FMA die Namen der Personen 
oder Unternehmen, gegen die die Sanktion verhängt wurde, die Namen der 
Unternehmen, für die Personen verantwortlich sind, gegen die eine Sanktion 
verhängt wurde, sowie die verhängte Sanktion beauskunften oder veröffentlichen. 
Als Sanktionen im Sinne dieser Bestimmung gelten alle von der FMA nach 
Abschluss eines Verfahrens mit Bescheid gesetzten Rechtsakte. 

  3. Die FMA hat von der Erteilung einer Auskunft über Amtshandlungen oder einer 
diesbezüglichen Veröffentlichung abzusehen, wenn 

  a) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung die Stabilität der 
Finanzmärkte erheblich gefährden würde oder 

  b) die Erteilung der Auskunft oder die Veröffentlichung zu einem 
unverhältnismäßigen Schaden bei einem von der Auskunft oder der 
Veröffentlichung betroffenen Beteiligten führen würde oder 

  c) durch die Erteilung der Auskunft die Durchführung eines Verfahrens oder 
Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, vereitelt, erschwert, 
verzögert oder gefährdet werden könnten. 

 
 (5) Nach anderen Bundesgesetzen bestehende Vorschriften über das Berufsgeheimnis 
bleiben von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes unberührt. 
 
§ 48r. (1) Die FMA hat mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben der zuständigen Behörden gemäß den 
Richtlinien 2003/6/EG, 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2273/2003 oder gemäß §§ 48a bis 48q erforderlich ist. Die FMA hat den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten Amtshilfe zu leisten und kann ihrerseits Amtshilfe in Anspruch nehmen. 
Die FMA und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten tauschen Informationen aus 
und arbeiten bei Ermittlungen zusammen. 
 
 (2) Die FMA hat den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten auf deren 
Ersuchen unverzüglich alle Informationen zu übermitteln, die zu dem in Abs. 1 genannten Zweck 
notwendig sind. Sofern erforderlich, hat die FMA, an die sich das Auskunftsbegehren richtet, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die angeforderten Informationen zu erlangen. Ist die 
FMA nicht in der Lage, die angeforderte Information unverzüglich zu liefern, so hat sie der 
ersuchenden zuständigen Behörde die Gründe hierfür mitzuteilen. Auf die gleiche Weise über deren 
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Ersuchen an die FMA von den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten übermittelte 
Informationen unterliegen dem Amtsgeheimnis. Die FMA kann die Übermittlung der angeforderten 
Informationen ablehnen, 
  1. wenn die Weitergabe der Informationen die Souveränität, die Sicherheit oder die 

öffentliche Ordnung beeinträchtigen könnte, 
  2. wenn auf Grund derselben Tat und gegen dieselben Personen bereits ein 

Verfahren vor einem österreichischen Gericht anhängig ist oder 
  3. wenn gegen die genannten Personen auf Grund derselben Tat bereits ein 

rechtskräftiges Urteil eines österreichischen Gerichts ergangen ist. 
In diesem Fall hat sie dies der ersuchenden zuständigen Behörde mitzuteilen und ihr möglichst 
genaue Informationen über das betreffende Verfahren oder Urteil zu übermitteln. 
Die FMA ist ihrerseits berechtigt, bei den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
Auskünfte zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Abs. 1 einzuholen. Die FMA kann, wenn ihrem 
Auskunftsersuchen nicht innerhalb angemessener Frist Folge geleistet wird oder das abgelehnt 
wurde, dies dem Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden melden. 
Unbeschadet ihrer Verpflichtungen im Rahmen von Strafverfahren darf die FMA die nach Abs. 1 
erhaltenen Informationen ausschließlich in Erfüllung ihrer Aufgabe im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes sowie in mit der Erfüllung dieser Aufgabe verbundenen Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren verwenden. Gibt jedoch die zuständige Behörde, die eine Information übermittelt 
hat, ihre Zustimmung, so darf die FMA sie zu anderen Zwecken verwenden oder den zuständigen 
Behörden anderer Staaten übermitteln, soferne dies nach innerstaatlichen Vorschriften, 
insbesondere nach §§ 1, 6 und 12f DSG 2000 in Betracht kommt. 
 
 (3) Ist die FMA überzeugt, dass Verstöße gegen die Richtlinie 2003/6/EG im Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats erfolgen oder erfolgt sind oder dass Finanzinstrumente, die auf einem 
geregelten Markt in einem anderen Mitgliedstaat gehandelt werden, durch Handlungen betroffen 
sind, so hat sie dies der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaats so konkret wie möglich 
mitzuteilen. Sollte die FMA ihrerseits eine derartige Mitteilung erhalten, hat sie hierauf die 
erforderlichen Maßnahmen zu setzen. Sie hat die mitteilende zuständige Behörde über die 
Ergebnisse und soweit möglich über wichtige Zwischenergebnisse zu unterrichten. Die Befugnisse 
der zuständigen Behörde, von der die Information stammt, bleiben von diesem Absatz unberührt. 
Die gemäß Art. 10 der Richtlinie 2003/6/EG örtlich zuständigen Behörden konsultieren einander zu 
den beabsichtigten Folgemaßnahmen. 
 
 (4) Die FMA kann die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats ersuchen, in 
dessen Hoheitsgebiet Ermittlungen durchzuführen. Ebenso hat sie solchen Ersuchen der 
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten zu entsprechen. Ferner kann die FMA die 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten darum ersuchen, dass es ihrem eigenen 
Personal gestattet wird, das Personal der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaats bei den 
Ermittlungen zu begleiten. Ebenso hat sie solchen Ersuchen der zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten zu entsprechen. Die Ermittlungen unterliegen dabei voll und ganz der Kontrolle des 
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfinden. Die FMA kann es ablehnen, einem 
Ermittlungsersuchen gemäß diesem Absatz nachzukommen oder einem Ersuchen der zuständigen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats gemäß diesem Absatz stattzugeben, das eigene Personal 
durch Personal jener Behörde begleiten zu lassen, wenn derartige Ermittlungen die Souveränität, 
die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung beeinträchtigen könnten oder wenn auf Grund 
derselben Tat und gegen dieselben Personen bereits ein Verfahren vor einem österreichischen 
Gericht anhängig ist oder wenn gegen die betreffenden Personen auf Grund derselben Tat bereits 
ein rechtskräftiges Urteil eines österreichischen Gerichts ergangen ist. In diesem Fall hat sie dies 
der ersuchenden zuständigen Behörde entsprechend mitzuteilen und ihr möglichst genaue 
Informationen über das betreffende Verfahren oder Urteil zu übermitteln. Unbeschadet des Art. 226 
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des Vertrags kann die FMA, deren Ersuchen um Einleitung von Ermittlungen oder Erteilung der 
Erlaubnis, dass ihre Bediensteten die Bediensteten der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaats begleiten dürfen, nicht innerhalb angemessener Frist Folge geleistet wird oder das 
abgelehnt wurde, dies dem Ausschuss der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden melden. 
 
§ 48s. Alle Kreditinstitute im Sinne des KWG, Versicherungsunternehmen im Sinne des VAG, 
BGBl. Nr. 569/1978, und Pensionskassen im Sinne des PKG, BGBl. Nr. 281/1990, jeweils in der 
geltenden Fassung, haben zur Hintanhaltung von Insidergeschäften die in § 82 Abs. 5 Z. 1 bis 3 
genannten Maßnahmen zu treffen. 
 
 

Strafzinsen 
 
§ 48t. (1) Die FMA hat den Börsemitgliedern folgende Zinsen vorzuschreiben: 
  1. 1 vH des Fehlbetrags, der sich durch Unterschreitung der gemäß § 18 Z. 4 im 

Rahmen des Handels- oder Abwicklungssystems zu stellenden Kaution ergibt, pro 
Tag, mindestens jedoch 70 Euro; 

  2. 0,1 vH des Kurswertes jener Wertpapiere, die entgegen den Regeln für die 
Abwicklung von Börsegeschäften (§ 26 Abs. 3) nicht rechtzeitig in das 
Abwicklungssystem eingeliefert wurden, pro Tag, mindestens jedoch 50 Euro; ab 
dem sechsten Tag der Nichteinlieferung erhöht sich dieser Hundertsatz auf 0,2 vH 
pro Tag. 

 
 (2) Das Börseunternehmen ist verpflichtet, der FMA die nach Abs. 1 maßgeblichen 
Sachverhalte unaufgefordert, vollständig und unverzüglich bekannt zu geben. 
 
 (3) Die gemäß Abs. 1 vorzuschreibenden Zinsen fließen dem Bund zu. 
 
 

Sonderbestimmungen für die Wiener Börse 
 
§ 49. (1) Die Wiener Börse ist zugleich Wertpapierbörse und allgemeine Warenbörse. 
 
 (2) Die Konzession gemäß § 2 für die Leitung und Verwaltung der Wiener Börse ist von der 
FMA im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu erteilen. 
 
 (3) Für Anzeigen, Maßnahmen und Bewilligungen nach den §§ 6 und 7 betreffend das die 
Wiener Börse leitende und verwaltende Börseunternehmen ist die FMA im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zuständig. 
 
§§ 50 bis 54 entfallen 
 
 

Aufsicht 
 
§ 55. Zur Aufsicht über jene Angelegenheiten der Wiener Börse, die keine sachliche Bindung an 
den Wertpapier- oder Warenhandel haben, ist die FMA im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit zuständig. 
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Sonderbestimmungen für die Wertpapierbörse 
 

Handelsablauf 
 
§ 56. (1) Das Börseunternehmen bestimmt die Art des Börsehandels unter Bedachtnahme auf das 
volkswirtschaftliche Interesse an einem funktionsfähigen Börsehandel, die schutzwürdigen 
Interessen des anlagesuchenden Publikums, die Wirtschaftlichkeit, die Art der Handelsgegenstände 
und das Ausmaß der Umsätze. Zulässig sind unter diesen Voraussetzungen insbesondere der 
Handel durch Vermittler, durch ein automatisiertes Handelssystem, durch Zuruf und durch 
verbindliche Nennung von An- und Verkaufspreisen durch ein Börsemitglied (Market Maker). Auch 
die Verwendung mehrerer Handelsarten an einer Börse ist zulässig. 
 
 (2) Erfolgt der Handel ganz oder teilweise durch Vermittler, dann dürfen im Amtlichen 
Handel als Vermittler nur Sensale und im Geregelten Freiverkehr nur Freie Makler bestellt werden. 
 
 (3) Die Zuteilung der Verkehrsgegenstände an die einzelnen Sensale erfolgt mit deren 
Zustimmung und gegen jederzeitigen Widerruf durch das Börseunternehmen nach Anhörung der 
Interessenvertretung der Sensale, wenn an der betreffenden Börse eine solche 
Interessenvertretung besteht. 
 
 (4) Die Zuteilung der Verkehrsgegenstände an die einzelnen Freien Makler erfolgt mit 
deren Zustimmung und gegen jederzeitigen Widerruf durch das Börseunternehmen nach Anhörung 
der Interessenvertretung der Freien Makler, wenn an der betreffenden Börse eine solche 
Interessenvertretung besteht. 
 
 

Freie Makler 
 
§ 57. (1) Das Börseunternehmen hat, wenn dies nach der gemäß § 56 Abs. 1 bestimmten Art des 
Börsehandels erforderlich ist, Börsemitglieder zu Freien Maklern zu bestellen. Diese haben die 
Vermittlung von Geschäften über die ihnen gemäß § 56 Abs. 4 zugeteilten Verkehrsgegenstände 
durchzuführen. 
 
 (2) Die vom Börseunternehmen gemäß Abs. 1 bestellten Freien Makler müssen zum 
Betrieb von Bankgeschäften gemäß § 1 Abs. 1 Z 7 BWG mit anderen zu diesen Geschäften 
berechtigten Kreditinstituten gemäß § 2 Z 23 BWG oder mit Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 
Z 1 der Richtlinie 2004/39/EG berechtigt sein. Darüber hinaus dürfen sie keine Bankgeschäfte 
betreiben. 
 
 

Handelssysteme 
 
§ 58. (1) Das Börseunternehmen kann die Einrichtung automatisierter Handelssysteme 
beschließen, die jedoch nur Börsemitgliedern und, sofern das System die Mitwirkung eines Sensals 
vorsieht, nur den für die Börse bestellten Sensalen zur Verfügung stehen dürfen. Die 
Börsemitglieder und Sensale haben diesfalls dafür zu sorgen, dass nur Börsebesucher und Sensale 
Zugang zu diesem Handelssystem haben. 
 
 (2) Das Börseunternehmen kann bestimmen, dass die Börsemitglieder Aufträge an die 
Vermittler nur unter Benützung derartiger Handelssysteme aufgeben dürfen. Der Handel zwischen 
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den Börsemitgliedern im Börsesaal ist jedoch ungeachtet einer solchen Bestimmung auch ohne 
Benützung von Handelssystemen zulässig. 
 
 

Kursermittlung 
 
§ 59. (1) Die Feststellung der Kurse der an der Börse amtlich notierten Verkehrsgegenstände hat 
an jedem Börsetag zumindest einmal zu erfolgen. Erfolgt der Handel durch Vermittler, so sind die 
von den Sensalen während der Börsezeit geschlossenen Geschäfte für die Kursermittlung 
maßgeblich. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben vorzusehen, ob die Kursfeststellung 
  1. durch das Börseunternehmen oder 
  2. durch Anschreibung der Preise durch die Sensale selbst erfolgt; als Anschreibung 

gilt auch die Anzeige in einem automationsunterstützten Handels- und 
Informationssystem. 

 
 (2) Besteht an einer Wertpapierbörse ein automatisiertes Handelssystem, dann sind die 
amtlichen Kurse diejenigen Preise, die in diesem Handelssystem vorgefallen sind. Erfolgt an einer 
Wertpapierbörse der Handel durch Zuruf oder durch Market Maker, dann sind die amtlichen Kurse 
diejenigen Preise, die in der Börsezeit vorgefallen sind. 
 
 (3) Im Fall des Abs. 1 Z. 2 kann innerhalb der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
angeführten Zeit jeder zur Teilnahme am Börsehandel berechtigte Börsebesucher gegenüber dem 
Börseunternehmen die Richtigkeit der angeschriebenen Preise bestreiten. Das Börseunternehmen 
hat sich hiezu unverzüglich auf Grund der Orderlage zu erklären. 
 
 (4) Das Börseunternehmen hat unverzüglich für die Veröffentlichung der Kurse zu sorgen. 
Bei Handelsgegenständen, die zu fortlaufenden Kursen gehandelt werden, braucht jedoch nur der 
Anfangs- und Schlusskurs sowie der Höchst- und Tiefstkurs veröffentlicht zu werden. Beim Handel 
mit ausländischen Zahlungsmitteln genügt die börsetägliche Veröffentlichung eines amtlichen 
Kurses. Erfolgt die Kursermittlung in einem laufenden System (Abs. 2), so ist auch ein 
automatisiertes Informationssystem einzurichten. 
 
 (5) Die Ermittlung und Veröffentlichung der Börsenpreise für die im Geregelten Freiverkehr 
gehandelten Verkehrsgegenstände erfolgt unter Anwendung der vorstehenden Absätze, wobei 
beim Handel durch Vermittler die von den Freien Maklern abgeschlossenen Geschäfte maßgeblich 
sind. 
 
 

Auftragsbücher und Tagebücher 
 
§ 60. (1) Alle Vermittler (Sensale und die mit der Vermittlung von Verkehrsgegenständen im 
Geregelten Freiverkehr betrauten Freien Makler) haben Auftragsbücher zu führen, in denen sie die 
ihnen gegebenen Aufträge in chronologischer Reihenfolge einzutragen haben; dies gilt auch für die 
Stornierung von Aufträgen. 
 
 (2) Die Vermittler haben die von ihnen vermittelten Geschäfte täglich in ihre Tagebücher 
einzutragen und dabei anzuführen 
  1. Namen der vertragsschließenden Parteien; 
  2. Bezeichnung des Vertragsgegenstandes; 
  3. Preis; 
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  4. Bedingungen des Geschäftes, insbesondere bei Verkäufen von Waren deren 
Gattung und Menge; 

  5. Ort und Zeit der Lieferung; 
  6. Art der Abwicklung; 
  7. Zeit des Vertragsabschlusses; 
  8. ob das Geschäft an der Börse oder außerhalb abgeschlossen wurde; 
  9. eine allfällige Aufhebung des Vertrages vor seiner Erfüllung. 
 
 (3) Werden die Bücher automationsunterstützt geführt, so sind entweder die Ausdrucke 
monatsweise zu binden und am Ende vom Vermittler für die Richtigkeit zu unterfertigen oder auf 
Datenträgern gespeichert dem Börseunternehmen börsetäglich zusammen mit einer unterfertigten 
Vollständigkeitserklärung des Vermittlers zu übergeben. 
 
 (4) Werden die Bücher händisch geführt, dann muss das Buch gebunden, Blatt für Blatt mit 
fortlaufenden Zahlen bezeichnet und mit besonderer Heftung gegen Austausch oder Wegnahme 
von Blättern geschützt sein. Der Vermittler hat diesfalls täglich die Eintragungen zu unterschreiben. 
 
 (5) Die Bücher sind in deutscher Sprache zu führen. Im Übrigen gelten für die Führung der 
Bücher die Vorschriften, die für die Führung der Bücher durch Vollkaufleute sinngemäß gelten. 
 
 (6) Die Bücher sind nach der letzten Eintragung von dem Börseunternehmen sieben Jahre 
zu verwahren und sodann kommissionell zu vernichten. Desgleichen sind so die Bücher der 
Vermittler, die aus dem Amt scheiden, zu verwahren. 
 
 (7) Die Vermittler sind verpflichtet, den Parteien gegen Ersatz der Kosten auf ihr Verlangen 
beglaubigte Auszüge aus dem Tagebuch zu geben, die alles enthalten müssen, was von ihnen über 
das die Parteien betreffende Geschäft eingetragen ist (Abs. 2); die Aufnahme des Namens der 
Gegenpartei ist jedoch bei Anonymgeschäften (§ 63) nicht erforderlich. 
 
 

Einsicht in die Bücher der Vermittler 
 
§ 61. (1) Der Börsekommissär, seine Stellvertreter und das Börseunternehmen können jederzeit in 
die Auftragsbücher und Tagebücher der Vermittler Einsicht nehmen. 
 
 (2) Die Parteien haben das Recht, in die sie betreffenden Abschnitte des Tagebuches 
Einsicht zu nehmen. Die Einsichtnahme darf stets nur in solcher Weise erfolgen, dass die Partei 
bloß von dem sie betreffenden Geschäft Kenntnis erhalten kann; bei Anonymgeschäften (§ 63) darf 
überdies der Name der Gegenpartei abgedeckt werden. 
 
 (3) Dritten darf nur in Folge behördlicher Aufträge oder mit Zustimmung aller Parteien die 
Einsicht in das Tagebuch gestattet oder ein Auszug aus demselben erteilt werden. 
 
 (4) Im Laufe eines Rechtsstreites kann das Gericht auch ohne Antrag einer Partei die 
Vorlegung des Tagebuches anordnen, doch darf in der öffentlichen Verhandlung das Buch nur so 
zugänglich gemacht werden, dass die nicht den Rechtsstreit betreffenden Eintragungen geheim 
bleiben. 
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Schlussnote 
 
§ 62. (1) Die Vermittler haben ohne Verzug nach Abschluss des Geschäftes jeder Partei eine 
Schlussnote zuzustellen, welche die im § 60 Abs. 2 angeführten Gegenstände zu enthalten hat; die 
Aufnahme des Namens der Parteien ist bei Anonymgeschäften (§ 63) nicht erforderlich. 
 
 (2) Die Schlussnote ist vom Vermittler zu unterschreiben und hat die Zahl zu enthalten, mit 
der das Geschäft in sein Tagebuch eingetragen ist; wird die Schlussnote automationsunterstützt 
hergestellt, so entfällt die Unterschrift des Vermittlers, die Tagebuchzahl darf entfallen, wenn die 
jederzeitige Auffindbarkeit des Geschäftsfalles auf andere Weise gewährleistet ist. 
 
 (3) Bei Börsegeschäften bestimmt das Börseunternehmen unter Berücksichtigung der 
jeweiligen technischen Einrichtung der Börse, wie, wann und in welcher Form die Vermittler die 
Schlussnoten den Parteien zu übermitteln haben. 
 
 (4) Verweigert eine Partei die Annahme oder Unterschrift der Schlussnote, so muss der 
Börsesensal davon der anderen Partei ohne Verzug Anzeige machen. 
 
 (5) Die Gültigkeit eines durch den Börsesensal vermittelten Geschäftes ist von der 
Eintragung desselben in das Tagebuch oder von der Aushändigung der Schlussnoten unabhängig. 
 
 

Anonymgeschäfte 
 
§ 63. (1) Der Börsesensal ist verpflichtet, den Namen der Gegenpartei nicht zu nennen, wenn beide 
Vertragspartner Börsemitglieder sind und die Abwicklung in einem Abwicklungsverfahren erfolgt, für 
das Kaution gestellt wird, es sei denn, dass das Börsegeschäft nicht zeitgerecht erfüllt wird. 
 
 (2) Der Börsesensal ist berechtigt, den Namen der Gegenpartei nicht zu nennen, sofern er 
von dieser angemessene Deckung erhalten hat oder volle Gewährleistung erwarten kann. Hat der 
Börsesensal eine angemessene Deckung nicht erhalten, haftet er demjenigen, mit dem er das 
Geschäft abgeschlossen hat, für den Schaden, der diesem daraus erwächst, dass das Geschäft 
durch die Schuld des Börsesensales nicht mit einer Person abgeschlossen wurde, die voll zu 
gewährleisten geeignet ist. 
 
 

Zulassungsverfahren zum Amtlichen Handel 
 
§ 64. (1) Das Börseunternehmen entscheidet über Anträge auf Zulassung von Wertpapieren sowie 
von Emissionsprogrammen, in deren Rahmen Nichtdividendenwerte emittiert werden, zum 
Amtlichen Handel. 
 
 (2) (Verfassungsbestimmung) Die Berufung an einen beim Bundesminister für Finanzen 
eingerichteten Berufungssenat ist zulässig 
  1. gegen die Versagung der Zulassung, 
  2. gegen den Widerruf der Zulassung (Abs. 5); 
aufschiebende Wirkung darf der Berufung nur zuerkannt werden, wenn dadurch der Anlegerschutz 
oder die Gewährleistung der Erfüllung der Börsegeschäfte nicht gefährdet werden. Der 
Berufungssenat besteht aus einem rechtskundigen Vorsitzenden, einem Beisitzer, der dem aktiven 
Richterstand angehört, und einem weiteren Beisitzer. Die Mitglieder sind vom Bundesminister für 
Finanzen auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen, wobei er bei der Bestellung des Richters das 



Nicht-authentische Arbeitsversion 
Seite 53 von 93 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz herzustellen hat. In gleicher Weise ist für jedes 
Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen. Wenn ein Mitglied dauernd an der Ausübung seiner 
Tätigkeit verhindert ist oder seine Pflichten gröblich verletzt, so ist es seiner Funktion zu entheben, 
und an seiner Stelle ein neues Mitglied für die restliche Funktionsperiode zu bestellen. 
 
 (3) Die Entscheidungen des Berufungssenates unterliegen nicht der Abänderung oder 
Aufhebung im Verwaltungsweg. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig. Die 
Beschwerde kann auch von der FMA wegen Rechtswidrigkeit erhoben werden. 
 
 (4) Die Zulassung darf nicht erfolgen, wenn die Erfordernisse gemäß den §§ 66a, 70 bis 73 
und 82 Abs. 5 nicht vorliegen; unbeschadet dessen kann die Zulassung auch versagt werden, wenn 
sie auf Grund der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des Emittenten die schutzwürdigen 
Interessen des anlagesuchenden Publikums verletzen würde. 
 
 (5) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn ein Zulassungserfordernis gemäß Abs. 4 
nachträglich wegfällt, wenn sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende Handlungen 
herbeigeführt oder sonst wie erschlichen wurde, oder wenn der Emittent seine Pflichten gemäß den 
§§ 81 bis 87 und 91 bis 94 nicht erfüllt. Wenn dadurch der Anlegerschutz nicht verletzt wird, kann 
der Emittent bei nachträglichem Wegfall eines Zulassungserfordernisses oder bei Verletzung der 
gesetzlichen Pflichten des Emittenten unter Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Herstellung 
des gesetzlichen Zustandes aufgefordert werden; in diesem Fall ist die Zulassung erst nach 
erfolglosem Fristablauf zu widerrufen. 
 
 (6) Die Zulassung kann mit Auflagen versehen werden, wenn dies zur Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums erforderlich ist; dem Antragsteller ist in 
diesem Fall vor der Entscheidung über die Zulassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
§ 64a. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Berufungssenates gemäß § 64 Abs. 2 erhalten für 
Reiseauslagen die Vergütungen nach den Reisegebührenvorschriften des Bundes. Sie erhalten 
ferner eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand bei ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, deren Höhe 
für Richter vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz 
und für die sonstigen Mitglieder vom Bundesminister für Finanzen festzusetzen ist. Jeder 
Wertpapierbörse ist ein vom Bundesminister für Finanzen zu bestimmender und an sie zu 
entrichtender jährlicher Pauschalbetrag vorzuschreiben, der in einem angemessenen Verhältnis zu 
den vorstehend angeführten Entschädigungen und Vergütungen zu stehen hat. 
 
 

Veröffentlichung von Vor- und Nachhandelsinformationen 
 
§ 65. (1) Das Börseunternehmen kann unbeschadet der Abs. 2 und 3 alle Kurse, Preise und 
Umsätze, die an der Wertpapierbörse in Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 6 WAG 2007 vorfallen, 
unverzüglich in einem Informationsdienst mit bundesweiter Verbreitung in Echtzeit veröffentlichen, 
wenn dies im Interesse der Anleger und auf Grund der Art des Börsehandels zweckmäßig ist. 
 
 (2) Das Börseunternehmen hat für die in sein Handelssystem einbezogenen Aktien, die 
zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, die aktuellen Geld- und Briefkurse und 
das jeweilige Handelsvolumen zu diesen Kursen gemäß den Art. 17, 29, 30 und 32 der Verordnung 
(EG) Nr. 1287/2006 zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und kontinuierlich während 
der üblichen Geschäftszeiten zu veröffentlichen. 
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 (3) Das Börseunternehmen hat den Kurs, den Umfang und den Zeitpunkt der Geschäfte, 
die in Bezug auf zum Handel zugelassene Aktien abgeschlossen wurden, so weit wie möglich in 
Echtzeit nach Maßgabe der Art. 27, 29, 30 und 32 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 zu 
angemessenen kaufmännischen Bedingungen zu veröffentlichen. 
 
 (4) Das Börseunternehmen kann unbeschadet des § 15 Unternehmen, die Informationen 
gemäß § 65 oder § 69 WAG 2007 im Rahmen der Vor- oder Nachhandelstransparenz zu 
veröffentlichen haben, zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen und in nicht 
diskriminierender Weise den Zugang zu den Systemen gewähren, die das Börseunternehmen für 
die Veröffentlichung der Informationen nach Abs. 2 und 3 verwendet. 
 
 (5) Das Börseunternehmen kann mit Bewilligung der FMA einzelne 
Nachhandelsinformationen über abgeschlossene Geschäfte gemäß Abs. 3, die im Vergleich zum 
marktüblichen Geschäftsumfang bei der betreffenden Aktie oder Aktiengattung ein großes Volumen 
aufweisen, zeitlich verzögert veröffentlichen und die dafür notwendigen Vorkehrungen vornehmen. 
Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die in Art. 28 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 genannten 
Kriterien erfüllt sind und die vorgeschlagenen Vorkehrungen eine diesen Kriterien entsprechende 
verzögerte Veröffentlichung erwarten lassen. Das Börseunternehmen hat die Marktteilnehmer und 
das Anlegerpublikum auf die getroffenen Vorkehrungen deutlich hinzuweisen. Eine Bewilligung im 
Einzelfall ist nicht erforderlich, soweit die FMA eine dem Art. 28 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 
entsprechende Verordnung erlassen hat. Eine solche Verordnung hat auch die entsprechenden 
notwendigen Vorkehrungen zu regeln. 
 
 (6) Die FMA ist ermächtigt, nach Maßgabe von Art. 17 bis 20 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 mit Verordnung Ausnahmen von der Veröffentlichungspflicht gemäß Abs. 2, 
insbesondere hinsichtlich Geschäften, die im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang für die 
betreffende Aktie oder den betreffenden Aktientyp ein großes Volumen aufweisen, vorzusehen; bei 
der Erlassung der Verordnung hat die FMA auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Wertpapierwesen Bedacht zu nehmen. 
 
 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen zum geregelten Markt 
 
§ 66. (1) Der Handel mit Finanzinstrumenten an einem geregelten Markt bedarf der Zulassung 
durch das Börseunternehmen. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn die Finanzinstrumente fair, 
ordnungsgemäß und effizient gehandelt werden können und – im Falle übertragbarer Wertpapiere – 
frei handelbar sind. Wird die Zulassung zum amtlichen Handel oder zum geregelten Freiverkehr 
beantragt, sind auch die Voraussetzungen gemäß § 66a oder § 68 zu erfüllen. 
 
 (2) Bei der Beurteilung, ob übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Z 4 WAG 2007 oder 
Investmentfondsanteile gemäß § 2 Z 35 lit. a und b BWG fair, ordnungsgemäß und effizient 
handelbar sind, hat das Börseunternehmen die Art. 35 Abs. 4 und 6 oder Art. 36 Abs. 1, 3 und 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 zu berücksichtigen. 
 
 (3) Ein übertragbares Wertpapier gilt dann als frei handelbar, wenn die Anforderungen 
gemäß Art. 35 Abs. 1 bis 3 oder Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 erfüllt sind. 
 
 (4) Bei der Zulassung von Derivaten gemäß § 1 Z 6 lit. d bis j WAG 2007 zum Handel ist 
Art. 37 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 anzuwenden. 
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 (5) Übertragbare Wertpapiere können auch ohne Zustimmung des Emittenten vom 
Börseunternehmen zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, wenn diese 
Wertpapiere bereits an einem der folgenden geregelten Märkte zum Handel zugelassen sind: 
  1. an einer inländischen Wertpapierbörse; 
  2. an einem geregelten Markt in einem anderen Mitgliedstaat oder 
  3. an einer anerkannten Wertpapierbörse in einem Drittstaat, sofern an dieser Börse 

die Anforderungen für die Zulassung von Wertpapieren mit den jeweiligen 
Anforderungen der Richtlinie 2004/39/EG und die in dem Drittstaat vorhandenen 
Rechtsvorschriften über die Erstellung eines Prospekts für ein öffentliches Angebot 
von Wertpapieren oder die Zulassung zum Handel mit denen der Richtlinie 
2003/71/EG vergleichbar sind. 

Das Börseunternehmen hat dabei den jeweiligen Emittenten und die FMA von der Zulassung der 
übertragbaren Wertpapiere zum Handel zu verständigen und die Zulassung auf der Homepage 
bekannt zu machen. 
 
 (6) Im Falle des Abs. 5 ist der Emittent nicht verpflichtet, die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes zu veröffentlichenden Angaben an das Börseunternehmen, das die übertragbaren 
Wertpapiere ohne seine Zustimmung zum Handel zugelassen hat, zu übermitteln. 
 
 (7) Das Börseunternehmen hat unbeschadet § 73 auf Dauer wirksame organisatorische 
Vorkehrungen zur Prüfung zu treffen, ob die Emittenten von übertragbaren Wertpapieren, die zum 
Handel an einem vom ihm betriebenen geregelten Markt zugelassen sind, den in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Veröffentlichungspflichten nachkommen. Das Börseunternehmen hat 
Vorkehrungen zu treffen, die seinen Mitgliedern den Zugang zu diesen veröffentlichten 
Informationen erleichtern. 
 
 (8) Das Börseunternehmen hat unbeschadet § 91 Abs. 3 Z 10 WAG 2007 die Zulassung 
eines Finanzinstruments zum Handel zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 
4 nicht mehr erfüllt sind. Für den Widerruf der Zulassung ist grundsätzlich § 64 Abs. 5 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass in Fällen, die andere als zum amtlichen Handel zugelassene 
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, statt den Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 66a 
jene gemäß § 68 heranzuziehen sind. Wird die Zulassung zum Handel widerrufen, hat das 
Börseunternehmen seine Entscheidung in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium zu 
veröffentlichen und die FMA vom Widerruf der Zulassung zu verständigen; dabei hat das 
Börseunternehmen alle einschlägigen Informationen an die FMA zu übermitteln. Die FMA hat die 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten über den Widerruf der Zulassung zu 
informieren. Zusätzlich kann das Börseunternehmen die Betreiber anderer geregelter Märkte direkt 
vom Widerruf der Zulassung des betreffenden Finanzinstruments vom Handel unterrichten. 
 
 (9) Erlangt die FMA Kenntnis von Gründen, die den Widerruf der Zulassung eines 
Finanzinstruments zum amtlichen Handel, geregelten Freiverkehr oder zu einem sonstigen 
inländischen geregelten Markt rechtfertigen, so hat sie das Börseunternehmen darüber zu 
informieren und mit der Überprüfung der vorliegenden Gründe für den Widerruf zu beauftragen und 
diese Entscheidung unverzüglich auf der Homepage zu veröffentlichen. Kommt das 
Börseunternehmen im Zuge dieser Überprüfung zum Ergebnis, dass ein Grund für einen Widerruf 
vorliegt, so ist Abs. 8 anzuwenden. 
 
 (10) Erhält die FMA von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
Informationen, die zum Widerruf der Zulassung eines Finanzinstruments vom Handel an einem 
inländischen geregelten Markt führen können, so hat die FMA das Börseunternehmen darüber 
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unverzüglich zu informieren. Das Börseunternehmen hat die FMA im Hinblick auf die Einleitung des 
Verfahrens gemäß § 64 Abs. 5 zu verständigen. 
 
 

Zulassungsvoraussetzungen zum Amtlichen Handel 
 
§ 66a. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung von Wertpapieren und Emissionsprogrammen 
zum Amtlichen Handel sind: 
  1. Die Gründung sowie die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Emittenten 

müssen dem Recht des Staates entsprechen, in dem der Emittent seinen Sitz hat. 
  2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung beantragten Wertpapiere muss bei Aktien 

mindestens 2,9 Millionen Euro, bei anderen Wertpapieren mindestens 
725.000 Euro betragen. Bei der Zulassung von Wertpapieren, die nicht auf einen 
Geldbetrag lauten, ist vom Emittenten zu bescheinigen, dass der voraussichtliche 
Kurswert mindestens 725.000 Euro beträgt; die Gesamtstückzahl solcher 
Wertpapiere muss mindestens 20.000 betragen. Bei stimmrechtslosen 
Vorzugsaktien österreichischer Aktiengesellschaften, deren Stammaktien nicht zum 
Amtlichen Handel zugelassen sind, muss das Nominale der Vorzugsaktien eine 
Million Euro betragen. 

  3. Bei der erstmaligen Zulassung von Aktien muss die Aktiengesellschaft mindestens 
drei Jahre bestanden haben und ihre Jahresabschlüsse für die drei dem Antrag 
vorangegangenen vollen Geschäftsjahre entsprechend den geltenden Vorschriften 
veröffentlicht haben; ist die Aktiengesellschaft Gesamtrechtsnachfolgerin einer 
anderen Gesellschaft und liegt Bilanzkontinuität vor, dann ist die Zeit des 
Bestehens dieser anderen Gesellschaft auf die Bestandsfrist von drei Jahren 
anzurechnen. Vom Erfordernis der dreijährigen Bestandsfrist kann abgesehen 
werden, wenn die Zulassung im Interesse des Emittenten und des Publikums liegt 
und der Antragsteller dem Publikum Unterlagen zur Verfügung stellt, deren 
Informationsgehalt dem der letzten drei Jahresabschlüsse im Hinblick auf die 
Beurteilung der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse des Emittenten im 
wesentlichen gleichwertig ist. Die Aktiengesellschaft muss jedoch jedenfalls den 
Jahresabschluss für ein volles Geschäftsjahr veröffentlicht haben. 

  4. Den für die Wertpapiere und für deren Ausgabe geltenden bundes- und 
landesgesetzlichen Vorschriften sowie den auf Grund dieser Vorschriften 
erlassenen Verordnungen und Bescheiden muss vom Emittenten entsprochen 
worden sein; dies gilt sinngemäß für ausländische Vorschriften desjenigen Staates, 
in dem die Wertpapiere ausgegeben wurden. Sofern die Ausgabe der Wertpapiere 
in ein öffentliches Register einzutragen ist, muss diese Eintragung erfolgt sein. 

  5. Die Stückelung der Wertpapiere, insbesondere die kleinste Stückelung und die 
Anzahl der in dieser Stückelung ausgegebenen Wertpapiere müssen den 
Bedürfnissen des Börsehandels und des anlagesuchenden Publikums Rechnung 
tragen. 

  6. Der Antrag auf Zulassung muss sich auf alle bereits begebenen Aktien derselben 
Gattung oder auf alle Wertpapiere derselben Emission beziehen; es können jedoch 
Aktien, die für eine bestimmte Zeit auf Grund gesetzlicher Bestimmungen nicht 
gehandelt werden dürfen, von der Zulassung ausgenommen werden, wenn durch 
diese Ausnahme für die Inhaber der zuzulassenden Aktien keine Nachteile zu 
befürchten sind und im Prospekt oder in der Verlautbarung über die Zulassung auf 
diese Ausnahme hingewiesen wird. 

  7. Die Wertpapiere müssen im Publikum entsprechend gestreut sein oder, wenn die 
Streuung über die Einführung an der Börse erreicht werden soll, dem Börsehandel 
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in entsprechender Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Bei Aktien ist eine 
entsprechende Streuung anzunehmen, wenn mindestens ein Nominale von 
725.000 Euro, bei nennwertlosen Aktien mindestens 10.000 Stück, in 
Publikumsbesitz stehen oder dem Publikum zum Kauf angeboten werden. 

  8. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf andere 
Wertpapiere einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 50.000 Euro 
beträgt, müssen die Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht 
bezieht, spätestens gleichzeitig zum Börsehandel zugelassen werden; von diesem 
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der Emittent den Nachweis erbringt, 
dass den Inhabern der Wertpapiere, die ein Umtausch- oder Bezugsrecht 
einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 50.000 Euro beträgt, alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die erforderlich sind, um sich ein Urteil über 
den Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht 
bezieht; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Wertpapiere, auf die 
sich das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht, an einer international anerkannten 
Wertpapierbörse amtlich notieren und der Prospekt für die Zulassung der 
Wertpapiere mit Umtausch- oder Bezugsrecht die gemäß § 7 KMG erforderlichen 
Angaben enthält. 

 
 (2) Bei der Zulassung von Aktien, die bereits an einer oder mehreren ausländischen Börsen 
zum Amtlichen Handel zugelassen sind und bei denen eine ausreichende Streuung im Ausland 
gegeben ist, gilt die Voraussetzung nach Abs. 1 Z 7 nicht. 
 
 (3) Bei der Ausdehnung der Notierungsbewilligung auf weitere Wertpapiere derselben 
Gattung gelten die Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 7 nicht. 
 
 (4) Für die Zulassung von Schuldverschreibungen, die ohne Beschränkung auf eine 
Zeichnungsfrist und einen bestimmten Höchstbetrag ständig ausgegeben werden, gilt die 
Beschränkung nach Abs. 1 Z 2 nicht. 
 
 (5) Schuldverschreibungen einer internationalen Organisation mit öffentlich-rechtlicher 
Rechtspersönlichkeit müssen für die Zulassung zum Amtlichen Handel uneingeschränkt handelbar 
sein, der Zulassungsantrag muss sich auf alle Schuldverschreibungen einer Emission beziehen. 
Schuldverschreibungen des Bundes, der Länder und von Vertragsstaaten des EWR-Abkommens 
sind an jeder Wertpapierbörse zur amtlichen Notierung zugelassen. 
 
 (6) Zertifikate, die Aktien vertreten, können zugelassen werden, wenn 
  1. der Emittent der vertretenen Aktien die Erfordernisse gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 erfüllt, 
  2. die Zertifikate den Erfordernissen gemäß Abs. 1 Z 4 bis 8 entsprechen und 
  3. der Emittent der Zertifikate Gewähr für die Erfüllung seiner Verpflichtung gegenüber 

den Zertifikatsinhabern bietet. 
 
 (7) Nichtdividendenwerte, die im Rahmen eines zum amtlichen Handel zugelassenen 
Emissionsprogramms innerhalb von zwölf Monaten ab Veröffentlichung des Prospekts ausgegeben 
werden, bedürfen keiner gesonderten Zulassung. Die amtliche Notierung erfolgt, sofern die 
Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 und 4 bis 8 gegeben sind und nachdem der Antragsteller dem 
Börseunternehmen die Emissionsbedingungen übermittelt hat. 
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Zulassungsverfahren zum Geregelten Freiverkehr 
 

§ 67. (1) Das Börseunternehmen kann Verkehrsgegenstände sowie Emissionsprogramme, in 
deren Rahmen Nichtdividendenwerte emittiert werden, zum Geregelten Freiverkehr zulassen. 
 
 (2) Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr darf nicht erfolgen, wenn die Erfordernisse 
gemäß den §§ 68, 70 bis 73 und 82 Abs. 5 nicht vorliegen, oder wenn das volkswirtschaftliche 
Interesse an einem funktionsfähigen Börsewesen oder besonders schutzwürdige Interessen des 
anlagesuchenden Publikums der Zulassung entgegenstehen. Sie kann versagt werden, wenn die 
Wertpapiere nicht in solcher Anzahl und Verbreitung vorhanden sind, dass ein regelmäßiger 
Börsehandel erwartet werden kann. 
 
 (3) entfallen. 
 
 (4) Die Zulassung kann mit Auflagen versehen werden, wenn dies zur Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen des anlagesuchenden Publikums erforderlich ist; dem Antragsteller ist in 
diesem Fall vor der Entscheidung über die Zulassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
 (5) (Verfassungsbestimmung) Für die Berufung gegen die Versagung der Zulassung zum 
Geregelten Freiverkehr oder den Widerruf der Zulassung ist der Berufungssenat gemäß § 64 Abs. 2 
zuständig. 
 
 

Zulassungsvoraussetzungen zum Geregelten Freiverkehr 
 
§ 68. (1) Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr sind: 
  1. Die Gründung sowie die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Emittenten 

müssen dem Recht des Staates entsprechen, in dem der Emittent seinen Sitz hat. 
  2. Das Gesamtnominale der zur Zulassung beantragten Wertpapiere muss 

mindestens 725.000 Euro betragen. Bei der Zulassung von Wertpapieren, die nicht 
auf einen Geldbetrag lauten, ist vom Emittenten zu bescheinigen, dass der 
voraussichtliche Kurswert mindestens 362.500 Euro beträgt; die Gesamtstückzahl 
solcher Wertpapiere muss mindestens 10.000 betragen. 

  3. Bei der erstmaligen Zulassung von Aktien muss die Aktiengesellschaft mindestens 
ein Jahr bestanden und ihren Jahresabschluss für das dem Antrag vorausgehende 
volle Geschäftsjahr entsprechend den geltenden Vorschriften veröffentlicht haben; 
ist die Aktiengesellschaft Gesamtrechtsnachfolgerin einer anderen Gesellschaft 
und liegt Bilanzkontinuität vor, dann ist die Zeit des Bestehens dieser anderen 
Gesellschaft auf die Bestandsfrist von einem Jahr anzurechnen. 

  4. Den für die Wertpapiere und für deren Ausgabe geltenden bundes- und 
landesgesetzlichen Vorschriften sowie den auf Grund dieser Vorschriften 
erlassenen Verordnungen und Bescheiden muss vom Emittenten entsprochen 
worden sein; dies gilt sinngemäß für ausländische Vorschriften desjenigen Staates, 
in dem die Wertpapiere ausgegeben wurden. Sofern die Ausgabe der Wertpapiere 
in ein öffentliches Register einzutragen ist, muss diese Eintragung erfolgt sein. 

  5. Aktien und andere Beteiligungspapiere müssen im Publikum entsprechend gestreut 
sein oder, wenn die Streuung über die Einführung an der Börse erreicht werden 
soll, dem Börsehandel in entsprechender Anzahl zur Verfügung gestellt werden. 
Bei Aktien ist eine entsprechende Streuung anzunehmen, wenn mindestens ein 
Nominale von 181.250 Euro, bei nennwertlosen Aktien mindestens 2.500 Stück, in 
Publikumsbesitz stehen oder dem Publikum zum Kauf angeboten werden. 



Nicht-authentische Arbeitsversion 
Seite 59 von 93 

  6. entfallen. 
  7. Die Stückelung der Aktien und anderen Beteiligungspapiere muss den 

Bedürfnissen des Börsehandels Rechnung tragen. 
  8. Der Antrag auf Zulassung muss sich auf alle bereits begebenen Aktien derselben 

Gattung oder auf alle Wertpapiere derselben Emission beziehen; es können jedoch 
Aktien, die für eine bestimmte Zeit auf Grund gesetzlicher Bestimmungen nicht 
gehandelt werden dürfen, von der Zulassung ausgenommen werden, wenn durch 
diese Ausnahme für die Inhaber der zuzulassenden Aktien keine Nachteile zu 
befürchten sind und im Prospekt (der Verlautbarung über die Zulassung) auf diese 
Ausnahme hingewiesen wird. 

  9. Bei Wertpapieren, die den Inhabern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf andere 
Wertpapiere einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 50.000 Euro 
beträgt, müssen die Wertpapiere, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht 
bezieht, spätestens gleichzeitig zum Börsehandel zugelassen werden; von diesem 
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der Emittent den Nachweis erbringt, 
dass den Inhabern der Wertpapiere, die ein Umtausch- oder Bezugsrecht 
einräumen und deren Mindeststückelung weniger als 50.000 Euro beträgt, alle 
Informationen zur Verfügung stehen, die erforderlich sind, um sich ein Urteil über 
den Wert der Wertpapiere zu bilden, auf die sich das Umtausch- oder Bezugsrecht 
bezieht; dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Wertpapiere, auf die 
sich das Umtausch- oder Bezugsrecht bezieht, an einer anerkannten Börse gemäß 
§ 2 Z. 32 BWG notieren und der Prospekt für die Zulassung der Wertpapiere mit 
Umtausch- oder Bezugsrecht die gemäß § 7 KMG erforderlichen Angaben enthält. 

 
 (2) Zertifikate, die Wertpapiere vertreten, können zugelassen werden, wenn 
  1. der Emittent der vertretenen Wertpapiere die Erfordernisse gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 3 

erfüllt, 
  2. die Zertifikate den Erfordernissen gemäß Abs. 1 Z. 4 bis 9 entsprechen und 
  3. der Emittent der Zertifikate Gewähr für die Erfüllung seiner Verpflichtungen 

gegenüber den Zertifikatsinhabern bietet. 
 
 (3) Die Ausnahmebestimmungen des § 66a Abs. 2 bis 4 gelten sinngemäß. 
 

 (4) Nichtdividendenwerte die im Rahmen eines zum Geregelten Freiverkehr zugelassenen 
Emissionsprogramms innerhalb von zwölf Monaten ab Veröffentlichung des Prospekts ausgegeben 
werden, bedürfen keiner gesonderten Zulassung. Die Notierung im Geregelten Freiverkehr erfolgt, 
soferne die Voraussetzungen des § 68 Abs. 1 Z. 2 und 4 bis 9 gegeben sind und nachdem der 
Antragsteller dem Börseunternehmen die Emissionsbedingungen übermittelt hat. 
 
§ 69 entfallen 
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Wertpapierdruck 
 
§ 70. (1) Werden Einzelurkunden ausgedruckt, so müssen die Urkunden einen ausreichenden 
Schutz gegen Fälschungen bieten und eine sichere und leichte Abwicklung des Wertpapierverkehrs 
ermöglichen. Die FMA hat nach Abgabe eines Gutachtens des Börseunternehmens unter 
Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik im Verordnungswege Richtlinien für den 
Druck von Wertpapieren herauszugeben. Das Börseunternehmen hat die gedruckten Wertpapiere 
auf Erfüllung der von den Richtlinien festgelegten Mindesterfordernisse zu prüfen; die Verwendung 
zusätzlicher Sicherheitsmerkmale ist stets zulässig. 
 
 (2) Wenn die Wertpapiere eines ausländischen Emittenten den gemäß Abs. 1 erlassenen 
Richtlinien nicht entsprechen, so hat der Emittent zu bescheinigen, dass die Wertpapiere den 
Anforderungen der Börsezulassungsstelle seines Sitzstaates entsprechen. Die Zulassung hat in 
diesem Fall unter der Voraussetzung zu erfolgen, 
  1. dass das Publikum darüber informiert wird, dass die Druckausstattung von den 

österreichischen Richtlinien abweicht; 
  2. dass die Abweichung von den österreichischen Richtlinien die schutzwürdigen 

Interessen des anlagesuchenden Publikums nicht verletzt und 
  3. wenn der Sitzstaat des Emittenten österreichische Wertpapiere unter den gleichen 

Bedingungen zuzulassen bereit ist. 
 
 

Ausländische Emittenten 
 
§ 71. Wertpapiere einer Gesellschaft mit dem Sitz in einem Drittland, die weder in dem Sitzstaat 
noch in dem Staat der hauptsächlichen Verbreitung an einer Börse notiert sind, dürfen nur 
zugelassen oder gehandelt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Notierung in diesen 
Staaten nicht aus Gründen des Anlegerschutzes unterblieben ist. 
 
 

Zulassungsantrag 
 
§ 72. (1) Der Antrag auf Zulassung eines Wertpapiers oder eines Emissionsprogramms zum 
Amtlichen Handel oder zum Geregelten Freiverkehr ist beim Börseunternehmen vom Emittenten 
schriftlich einzubringen und von einem Börsemitglied mitzufertigen, sofern nicht der Emittent selbst 
Mitglied der betreffenden Börse ist. 
 
 (2) Der Antrag muss Sitz und Firma des antragstellenden Emittenten, die Art und 
Stückelung der Wertpapiere sowie den Gesamtbetrag der zuzulassenden Emission durch Angabe 
des Nominales oder bei Fehlen eines solchen des voraussichtlichen Kurswertes und der 
Wertpapierstückzahl enthalten. Weiters sind die Börsen zu nennen, bei denen gleichzeitig oder 
innerhalb der letzten 30 Tage ein Zulassungsantrag gestellt wurde oder in naher Zukunft gestellt 
werden soll. Bei einem Antrag auf Zulassung eines Emissionsprogramms muss sich der 
Gesamtbetrag auf das im Prospekt vorgesehene maximale Emissionsvolumen sämtlicher 
potentieller Nichtdividendenwerte beziehen. Sind seit der Veröffentlichung des Prospekts mehr als 
zwölf Monate vergangen oder überschreitet die Emission von Nichtdividendenwerte den 
beantragten Gesamtbetrag des Programms, muss ein neuer Antrag gestellt werden. 
 
 (3) Dem Antrag sind anzuschließen: 
  1. Ein Auszug aus dem Register, in dem der Emittent eingetragen ist, der nicht älter 

als vier Wochen sein darf; 
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  2. die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des Emittenten in der geltenden 
Fassung; 

  3. Bewilligungsurkunden, wenn die Gründung des Emittenten, die Ausübung seiner 
Geschäftstätigkeit oder die Ausgabe der Wertpapiere einer staatlichen 
Genehmigung bedarf; 

  4. der Nachweis von sonst für die Wertpapierausgabe erforderlichen 
Rechtsgrundlagen; 

  5. der Nachweis über die Eintragung der Emission in ein Register, wenn dies zu ihrer 
Rechtsgültigkeit erforderlich ist; 

  6. a) bei der erstmaligen Zulassung von Aktien zum Amtlichen Handel die 
Jahresabschlüsse mit Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer und 
Geschäftsberichte für die letzten drei vollen Geschäftsjahre; falls der 
Emittent nicht volle drei Jahre in dieser Rechtsform bestanden hat, den 
Nachweis der Gesamtrechtsnachfolge und der Bilanzkontinuität 
insbesondere unter Vorlage der entsprechenden Umwandlungsberichte und 
Prüfungen; 

  b) in allen anderen Fällen Jahresabschluss mit Bestätigung der 
Abschlussprüfer und Geschäftsbericht für das letzte volle Geschäftsjahr; 

  7. den gemäß § 74 gebilligten Prospekt oder den sonst gemäß der Richtlinie 
2003/71/EG gebilligten Prospekt samt Bestätigung der FMA über die gemäß § 8b 
KMG erfolgte Notifizierung, je in zweifacher Ausfertigung; 

  8. im Fall des Ausdrucks von Wertpapierurkunden je zwei Musterdrucke jeder 
Stückelung der zur Zulassung beantragten Wertpapiere; 

  9. im Fall der Verbriefung der zur Zulassung beantragten Wertpapiere oder Zertifikate 
in einer Sammelurkunde die Erklärung des Emittenten, bei welcher 
Wertpapiersammelbank oder ähnlichen Hinterlegungsstelle die Sammelurkunde 
hinterlegt wurde. 

 
 (4) Das Börseunternehmen hat über Zulassungsanträge gemäß Abs. 1 innerhalb von zehn 
Wochen nach deren Einlangen zu entscheiden. In diese Frist sind jedoch jene Zeiträume nicht 
einzurechnen, die für die Einholung einer Auskunft vom Emittenten gemäß § 73 Abs. 1 oder deren 
Veröffentlichung gemäß § 73 Abs. 2 oder durch das Verfahren gemäß § 75 a erforderlich sind oder 
durch eine Behebung von Formgebrechen gemäß § 13 Abs. 3 AVG 1991 verursacht werden. 
 
 

Auskunftspflicht des Emittenten 
 
§ 73. (1) Der antragstellende Emittent ist verpflichtet, dem Börseunternehmen sämtliche Auskünfte 
zu erteilen, die zur Feststellung der Voraussetzungen für die Zulassung zum Börsehandel 
erforderlich sind. 
 
 (2) Bei Anträgen auf Zulassung zur amtlichen Notierung oder zum Geregelten Freiverkehr 
kann das Börseunternehmen den Emittenten zur Veröffentlichung von Auskünften gemäß Abs. 1 
unter angemessener Fristsetzung auffordern. Kommt der Emittent diesem Auftrag nicht nach und 
wird dadurch der Anlegerschutz verletzt, so darf keine Zulassungsbewilligung erteilt werden. 
 
 

Prospekt für die Börsezulassung 
 

§ 74. Der Prospekt ist unbeschadet § 8b KMG gemäß den §§ 2 ff KMG zu erstellen und von der 
FMA gemäß § 8a KMG zu billigen. 
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Ausnahmen von der Prospektpflicht 
 
§ 75. (1) Die Prospektpflicht gemäß § 74 gilt nicht für 
  1. Aktien, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 10% der Zahl der 

Aktien derselben Gattung ausmachen, die bereits zum Handel an demselben 
geregelten Markt zugelassen sind; 

  2. Aktien, die im Austausch für bereits an demselben geregelten Markt zum Handel 
zugelassene Aktien derselben Gattung ausgegeben werden, sofern mit der 
Emission dieser Aktien keine Kapitalerhöhung des Emittenten verbunden ist; 

  3. Wertpapiere, die anlässlich einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots 
angeboten werden, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, dessen Angaben 
nach Ansicht der FMA denen des Prospekts gleichwertig sind; 

  4. Wertpapiere, die anlässlich einer Verschmelzung angeboten oder zugeteilt werden 
bzw. zugeteilt werden sollen, sofern ein Dokument veröffentlicht wurde, dessen 
Angaben nach Ansicht der FMA denen des Prospekts gleichwertig sind; 

  5. Aktien, die den vorhandenen Aktieninhabern unentgeltlich angeboten oder zugeteilt 
werden bzw. zugeteilt werden sollen, sowie Dividenden in Form von Aktien 
derselben Gattung wie die Aktien, für die solche Dividenden ausgeschüttet werden, 
sofern es sich dabei um Aktien derselben Gattung handelt wie die Aktien, die 
bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelassen sind, und sofern 
ein Dokument veröffentlicht wurde, das Informationen über die Anzahl und die Art 
der Aktien enthält und in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot 
dargelegt werden; 

  6. Wertpapiere, die derzeitigen oder ehemaligen Führungskräften oder Beschäftigten 
von ihrem Arbeitgeber oder von einem verbundenen Unternehmen angeboten oder 
zugeteilt werden bzw. zugeteilt werden sollen, sofern es sich dabei um Wertpapiere 
derselben Gattung handelt wie die Wertpapiere, die bereits zum Handel an 
demselben geregelten Markt zugelassen sind, und ein Dokument veröffentlicht 
wurde, das Informationen über die Anzahl und den Typ der Wertpapiere enthält und 
in dem die Gründe und Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden; 

  7. Aktien, die bei der Umwandlung oder beim Tausch von anderen Wertpapieren oder 
infolge der Ausübung von mit anderen Wertpapieren verbundenen Rechten 
ausgegeben werden, sofern es sich dabei um Aktien derselben Gattung handelt 
wie die Aktien, die bereits zum Handel an demselben geregelten Markt zugelassen 
sind; 

  8. Wertpapiere, die bereits zum Handel an einem anderen geregelten Markt 
zugelassen sind, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen: 

  a) Diese Wertpapiere oder Wertpapiere derselben Gattung sind bereits länger 
als 18 Monate zum Handel an dem anderen geregelten Markt zugelassen; 

  b) für Wertpapiere, die nach dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Bundesgesetzes erstmals zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen wurden, ging die Zulassung zum Handel an dem anderen 
geregelten Markt mit der Billigung eines Prospekts einher, der dem 
Publikum gemäß den Bestimmungen des Art. 14 der Richtlinie 2001/34/EG 
zur Verfügung gestellt wurde; 

  c) mit Ausnahme der unter lit. b geregelten Fälle: für Wertpapiere, die nach 
dem 30. Juni 1983 erstmalig zur Börsennotierung zugelassen wurden, 
wurden Prospekte entsprechend den Vorschriften der Richtlinie 
80/390/EWG oder der Richtlinie 2001/34/EG gebilligt; 
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  d) die laufenden Pflichten betreffend den Handel an dem anderen geregelten 
Markt sind eingehalten worden; 

  e) die Person, die die Zulassung eines Wertpapiers zum Handel an einem 
geregelten Markt nach dieser Ausnahmeregelung beantragt, hat ein 
zusammenfassendes Dokument erstellt, das in einer Sprache veröffentlicht 
wurde, die von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats anerkannt wird, 
in dem sich der geregelte Markt befindet, für den die Zulassung angestrebt 
wird; 

  f) das zusammenfassende Dokument gemäß lit. e wird dem Publikum in dem 
Mitgliedstaat, in dem sich der geregelte Markt befindet, für den die 
Zulassung zum Handel angestrebt wird, nach der in § 10 Abs. 3 KMG 
vorgesehenen Weise veröffentlicht und 

  g) der Inhalt des zusammenfassenden Dokuments entspricht § 7 Abs. 2 KMG. 
Ferner ist in diesem Dokument anzugeben, wo der neueste Prospekt sowie 
Finanzinformationen, die vom Emittenten entsprechend den für ihn 
geltenden Publizitätsvorschriften offen gelegt werden, erhältlich sind. 

 
 (2) Die Prospektpflicht gemäß § 74 gilt ferner nicht in den Fällen des § 3 Abs. 1 Z 1, 1a, 1b, 
2 und 3 KMG. 
 
 (3) Die FMA kann mittels Verordnung Mindestinhalte für die Dokumente gemäß Abs. 1 Z 3 
bis 6 und 8 festlegen. Für Art der Veröffentlichung ist § 10 KMG anzuwenden. 
 
 

Zusammenarbeit im Europäischen Wirtschaftsraum 
 
§ 75a. (1) Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 
müssen mindestens einmal jährlich ein Dokument veröffentlichen, das alle Informationen enthält 
oder auf sie verweist, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten und in Drittstaaten auf Grund ihrer Verpflichtungen nach dem Gemeinschaftsrecht 
und den einzelstaatlichen Vorschriften über die Beaufsichtigung von Wertpapieren, 
Wertpapieremittenten und Wertpapiermärkten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung 
gestellt haben. Die Emittenten verweisen zumindest auf die Informationen, die gemäß den 
Gesellschaftsrechtrichtlinien, den Richtlinien 2003/71/EG sowie 2004/109/EG und der Verordnung 
(EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die 
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards gefordert werden. 
 
 (2) Das Dokument wird, sofern Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist, bei der FMA oder der 
von dieser hiezu gegen angemessene Vergütung beauftragten Einrichtung nach der 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses hinterlegt. Verweist das Dokument auf Angaben, so ist 
anzugeben, wo diese zu erhalten sind. Für die Hinterlegung der Dokumente kann die FMA per 
Verordnung eine Gebühr vorschreiben. Diese Gebühren dürfen die durch die Amtshandlung 
durchschnittlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteil nicht 
überschreiten. 
 
 (3) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung gilt nicht für Emittenten von Nichtdividendenwerten 
mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro. 
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Verzeichnis geregelter Märkte 
 
§ 76. (1) Die FMA hat ein Verzeichnis der inländischen geregelten Märkte gemäß Art. 47 der 
Richtlinie 2004/39/EG zu führen. Geregelte Märkte sind in Österreich insbesondere der amtliche 
Handel und der geregelte Freiverkehr im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
 
 (2) Die FMA hat dieses Verzeichnis der Europäischen Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
 
 
§§ 77 bis 80 entfallen 
 
 

Gebühren 
 
§ 81. (1) Der Emittent hat eine Zulassungsgebühr und eine Gebühr für die Dauer der 
Börsenotierung von Verkehrsgegenständen an das Börseunternehmen zu entrichten. Diese 
Gebühren sind in einer vom Börseunternehmen im Einvernehmen mit der FMA aufzustellenden 
Gebührenordnung (§ 13 Abs. 6) unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sowie des 
volkswirtschaftlichen Interesses am Börsehandel festzusetzen. Die Gebührenordnung und ihre 
Änderungen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen; die Gebühren sind im ordentlichen 
Rechtsweg geltend zu machen; das Börseunternehmen kann die Zulassung auch vom Nachweis 
der Einzahlung der Gebühr abhängig machen. Die Gebührenordnung bedarf nicht der Bewilligung 
gemäß § 13 Abs. 1. 
 
 (2) entfallen. 
 
 (3) Bei ausländischen Emittenten und bei Schuldverschreibungen, die nicht im Inland zur 
Zeichnung aufgelegt wurden, ist der geschätzte inländische Umlauf der Bemessung zugrunde zu 
legen. 
 
 (4) Bei Fehlen eines Nennwertes ist für die Gebührenfestsetzung der Verkaufspreis oder 
der voraussichtliche Kurswert heranzuziehen. 
 
 (5) entfallen. 
 
 (6) Für Wertpapiere des Bundes ist keine Zulassungsgebühr zu entrichten. 
 
 
§ 81a. (1) Für die Zwecke der §§ 81a bis 94 gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
  1. „Wertpapiere“ sind übertragbare Wertpapiere im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nummer 

18 der RL 2004/39/EG mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten im Sinne von 
Art. 4 Abs. 1 Nummer 19 jener Richtlinie mit einer Laufzeit von weniger als zwölf 
Monaten. 

  2. „Schuldtitel“ sind Schuldverschreibungen oder andere übertragbare Forderungen in 
verbriefter Form, mit Ausnahme von Wertpapieren, die Aktien gleichzustellen sind 
oder die bei Umwandlung oder Ausübung der durch sie verbrieften Rechte zum 
Erwerb von Aktien oder Aktien gleichzustellenden Wertpapieren berechtigen. 

  3. entfallen. 
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  4. „Emittent“ ist eine juristische Person, deren Wertpapiere zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind, wobei im Falle von Zertifikaten, die Wertpapiere 
vertreten, als Emittent der Emittent der vertretenen Wertpapiere gilt. 

  5. „Aktionär“ ist jede Person des privaten oder öffentlichen Rechts, die direkt oder 
indirekt Folgendes hält: 

  a) Aktien des Emittenten in eigenem Namen und für eigene Rechnung, 
  b) Aktien des Emittenten in eigenem Namen, aber im Auftrag einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person, 
  c) Zertifikate, wobei der Inhaber des Zertifikats als Aktionär der zugrunde 

liegenden, durch das Zertifikat vertretenen Aktien gilt. 
  6. „kontrolliertes Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, 
  a) an dem eine Person über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt, oder 
  b) bei dem eine Person das Recht hat, die Mehrheit der Mitglieder des 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder 
abzuberufen und gleichzeitig Aktionär oder Gesellschafter des betreffenden 
Unternehmens ist; dabei umfassen die Rechte des Inhabers in Bezug auf 
Abstimmung, Bestellung und Abberufung auch die Rechte jedes anderen 
vom Aktionär kontrollierten Unternehmens sowie die Rechte jeder Person, 
die zwar in eigenem Namen, aber im Auftrag des Aktionärs oder jedes 
anderen vom Aktionär kontrollierten Unternehmens handelt, oder 

  c) bei dem eine Person Aktionär oder Gesellschafter ist und aufgrund einer 
Vereinbarung mit anderen Aktionären oder Gesellschaftern des 
betreffenden Unternehmens allein über die Mehrheit der Stimmrechte der 
Aktionäre oder Gesellschafter verfügt, oder 

  d) auf das oder über das eine Person beherrschenden Einfluss oder die 
Kontrolle ausüben kann oder tatsächlich ausübt. 

  7. „Herkunftsmitgliedstaat“ ist 
  a) im Falle eines Emittenten von Schuldtiteln mit einer Stückelung von 

weniger als 1.000 Euro oder eines Emittenten von Aktien, 
   aa) für Emittenten mit Sitz in der Gemeinschaft der Mitgliedstaat, in 

dem sich der Sitz befindet, 
   bb) für Emittenten mit Sitz in einem Drittland der Mitgliedstaat, bei 

dessen zuständiger Behörde die jährlichen Informationen nach 
Art. 10 der RL 2003/71/EG zu hinterlegen sind; 

   die Begriffsbestimmung „Herkunftsmitgliedstaat“ gilt für Schuldtitel, die auf 
eine andere Währung als Euro lauten, wenn der Stückelungswert am 
Ausgabetag weniger als 1.000 Euro entspricht, sofern er nicht annähernd 
1.000 Euro entspricht; 

  b) für jeden nicht unter lit. a fallenden Emittenten der Mitgliedstaat, den der 
Emittent unter seinem Sitzstaat und den Mitgliedstaaten, die seine 
Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in ihrem 
Hoheitsgebiet zugelassen haben, auswählt. Ein Emittent darf nicht mehr 
als einen Mitgliedstaat als Herkunftsmitgliedstaat auswählen. Die Wahl ist 
mindestens drei Jahre gültig, außer wenn die Wertpapiere des Emittenten 
an keinem geregelten Markt in der Europäischen Union mehr zum Handel 
zugelassen sind. 

  8. „Aufnahmemitgliedstaat“ ist ein Mitgliedstaat, in dem Wertpapiere zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen sind, sofern es sich dabei nicht um den 
Herkunftsmitgliedstaat handelt. 

  9. „vorgeschriebene Informationen“ sind alle Angaben, die ein Emittent oder jede 
andere Person, die ohne Zustimmung des Emittenten die Zulassung von dessen 
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Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt beantragt hat, gemäß § 82 
Abs. 8 veröffentlichen muss sowie die Angabe des gemäß Z 7 lit. b gewählten 
Herkunftsmitgliedstaates. 

 10. „elektronische Hilfsmittel“ sind elektronische Geräte für die Verarbeitung 
(einschließlich der digitalen Komprimierung), Speicherung und Übertragung von 
Daten über Kabel, Funk, optische Technologien oder andere elektromagnetische 
Verfahren. 

 11. „Verwaltungsgesellschaft“ ist eine Gesellschaft im Sinne des Art. 1a Nummer 2 der 
RL 85/611/EWG. 

 12. „Market Maker“ ist eine Person, die an den Finanzmärkten dauerhaft ihre 
Bereitschaft anzeigt, durch den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten unter 
Einsatz des eigenen Kapitals zu von ihr festgestellten Kursen Handel für eigene 
Rechnung zu betreiben. 

 13. „Kreditinstitut“ ist ein Unternehmen im Sinne des Art. 1 Z 1 der RL 2006/48/EG. 
 14. „Mitgliedstaat“ ist jeder Staat, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. 
 15. „Person“ ist eine natürliche oder eine juristische Person. 
 
 (2) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung 
  1. für die Zwecke des Abs. 1 Z 7 festzulegen, nach welchen Verfahren ein Emittent 

die Wahl des Herkunftsmitgliedstaats zu treffen hat; 
  2. den Dreijahreszeitraum in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit des Emittenten an 

etwaige neue gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen über die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt anzupassen, wenn dies für die in Abs. 1 Z 7 
lit. b genannte Wahl des Herkunftsmitgliedstaats angezeigt sein sollte; 

  3. für die Zwecke des Abs. 1 Z 10 eine indikative Liste der Hilfsmittel zu erstellen, die 
nicht als elektronische Hilfsmittel anzusehen sind, und dabei Anhang V der 
RL 98/34/EG Rechnung zu tragen. 

 
 (3) Die Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichten gemäß den §§ 82 bis 94 gelten für 
Emittenten, bezüglich derer Österreich Aufnahmemitgliedstaat ist, sowie bezüglich Aktionären 
solcher Emittenten gemäß § 91 und diesen gleichzustellenden Personen gemäß § 92 jedoch nur 
insoweit, als sie nicht über das in der RL 2004/109/EG Geforderte hinausgehen. 
 
 (4) Von den Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichten gemäß den §§ 82 bis 94 gelten für 
Anteile, die von Organismen für gemeinsame Anlagen eines anderen als des geschlossenen Typs 
gemäß der RL 85/611/EWG (OGAW´s) ausgegeben werden, sowie für Anteile, die im Rahmen 
derartiger Organismen erworben oder veräußert werden, lediglich die Bestimmungen der §§ 91 bis 
94. 
 
 (5) Vom Bund oder den regionalen Gebietskörperschaften begebene Wertpapiere, die zum 
Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, sind von der Anwendung des § 84 Abs. 2 bis 4 
und § 93 Abs. 6 ausgenommen. 
 
 

Allgemeine Pflichten der Emittenten 
 
§ 82. (1) Jeder Emittent hat für neu ausgegebene Aktien derselben Gattung wie die Aktien, die 
bereits an der Börse amtlich notieren oder im Geregelten Freiverkehr gehandelt werden, innerhalb 
eines Jahres nach der Emission die Einbeziehung dieser neu ausgegebenen Aktien in den 
Börsehandel zu beantragen. Bei Aktien, die im Zeitpunkt der Emission im Sinne des § 66 Abs. 3 
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nicht uneingeschränkt handelbar sind, läuft diese Frist ab dem Zeitpunkt der uneingeschränkten 
Handelbarkeit. 
 
 (2) Die FMA ist ermächtigt, durch Verordnung die Verpflichtung gemäß Abs. 1 auch auf 
andere Wertpapiere auszudehnen, wenn dies im Interesse des Anlegerschutzes oder im 
volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionsfähigen Börsehandel erforderlich ist. Die in der 
Verordnung festzusetzende Frist für die Einbeziehung neu ausgegebener Wertpapiere in den 
Börsehandel kann auch kürzer als ein Jahr sein. 
 
 (3) Jeder Emittent hat während der Dauer der Notierung der von ihm ausgegebenen 
Wertpapiere auf einem geregelten Markt eine Zahl- oder Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut 
am Börseort aufrechtzuerhalten und jede Änderung unverzüglich dem Börseunternehmen 
mitzuteilen. Für Wertpapiere, die in Sammelurkunden verbrieft werden, ist eine Zahl- und 
Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut in einem EWR-Mitgliedstaat ausreichend. 
 
 (4) Ein Emittent hat seinen Jahresfinanzbericht spätestens vier Monate nach Ablauf jedes 
Geschäftsjahres zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass er mindestens fünf Jahre lang 
öffentlich zugänglich bleibt. Der Jahresfinanzbericht umfasst 
  1. den geprüften Jahresabschluss; 
  2. den Lagebericht; 
  3. Erklärungen, in denen die gesetzlichen Vertreter des Emittenten unter Angabe 

ihres Namens und ihrer Stellung bestätigen, 
  a) dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards 

aufgestellte Jahresabschluss ihres Wissens ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten oder der Gesamtheit 
der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen vermittelt; 

  b) dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis oder 
die Lage der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht, und dass er die 
wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen sie ausgesetzt sind, 
beschreibt. 

Ist der Emittent verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, so hat der geprüfte 
Jahresabschluss den Konzernabschluss und den Jahresabschluss des Emittenten als 
Mutterunternehmen zu umfassen. Der Bestätigungsvermerk ist in vollem Umfang zusammen mit 
dem Jahresfinanzbericht zu veröffentlichen. 
 
 (5) Jeder Emittent hat zur Hintanhaltung von Insidergeschäften 
  1. seine Dienstnehmer und sonst für ihn tätigen Personen über das Verbot des 

Missbrauchs von Insiderinformationen (§ 48 a) zu unterrichten, 
  2. interne Richtlinien für die Informationsweitergabe im Unternehmen zu erlassen und 

deren Einhaltung zu überwachen und 
  3. geeignete organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung einer missbräuchlichen 

Verwendung oder Weitergabe von Insiderinformationen zu treffen. 
 
 (6) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung 
festzulegen, unter welchen technischen Voraussetzungen ein gemäß Abs. 4 veröffentlichter 
Jahresfinanzbericht einschließlich des Bestätigungsvermerks öffentlich zugänglich bleiben muss. 
Weiters ist sie ermächtigt, durch Verordnung Grundsätze für die Informationsweitergabe im 
Unternehmen gemäß Abs. 5 Z 2 sowie für organisatorische Maßnahmen gemäß Z 3 zu regeln. 
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Diese Grundsätze haben unter Beachtung des 2. Hauptstücks des WAG 2007 der Möglichkeit der 
Entstehung von Sachverhalten gemäß § 48b entgegenzuwirken und zur Nachvollziehbarkeit 
solcher Sachverhalte beizutragen. 
 
 (7) Jeder Emittent von Wertpapieren, die zum amtlichen Handel oder geregelten 
Freiverkehr zugelassen sind, hat die nach § 48d zu veröffentlichenden Tatsachen vor der 
Veröffentlichung der FMA und dem Börseunternehmen mitzuteilen. Die FMA ist ermächtigt, durch 
Verordnung die Art der Übermittlung zu regeln, wobei im Interesse der raschen 
Informationsübermittlung unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der Technik bestimmte 
Kommunikationstechniken vorgeschrieben werden können. 
 
 (8) Die Veröffentlichung nach Abs. 4, § 48d, § 75a Abs. 1, § 87 Abs. 1 und 6 sowie § 93 
Abs. 1 bis 6 sowie die Angabe des gemäß § 81a Z 7 lit. b gewählten Herkunftsmitgliedstaates ist 
über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem, das zumindest innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft verbreitet ist, vorzunehmen. Welche Informationsverbreitungssysteme 
diese Anforderungen erfüllen, wird durch Verordnung der FMA festgestellt. 
 
 (9) Jeder Emittent von Aktien, die zum Amtlichen Handel oder zum Geregelten Freiverkehr 
zugelassen sind, hat den Bericht über die Einräumung von Aktienoptionen gemäß § 95 Abs. 6, § 98 
Abs. 3, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 Z. 3 und Abs. 3 und § 171 Abs. 1 letzter Satz AktG innerhalb der 
dort genannten Fristen gemäß Abs. 8 zu veröffentlichen. Ebenso hat er unverzüglich den 
Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z. 4, 6 und 8 AktG sowie 
unmittelbar vor der Durchführung das darauf beruhende Rückkaufprogramm, insbesondere dessen 
Dauer, zu veröffentlichen; dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener Aktien mit 
Ausnahme von Veräußerungsvorgängen nach § 65 Abs. 1 Z. 7 AktG; dabei sind auch die beim 
Rückkauf und bei der Veräußerung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen an der Börse und 
außerhalb der Börse zu veröffentlichen. Die FMA ist ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz durch Verordnung den Inhalt und die Form der in diesem Absatz 
vorgesehenen Veröffentlichungen festzusetzen; dabei ist auf die berechtigten Interessen der 
Emittenten und der Anleger sowie auf die internationalen Standards entwickelter Kapitalmärkte 
Bedacht zu nehmen. Bei der Regelung der Veröffentlichung betreffend die durchgeführten 
Transaktionen, insbesondere bei der Regelung der Häufigkeit und der Fristen für diese 
Veröffentlichungen, ist überdies auf die Bedeutung der Transaktionen für den Handel in den 
betroffenen Aktien Bedacht zu nehmen. 
 
 (10) Sind Tatsachen gemäß § 82 Abs. 9 zu veröffentlichen, ersetzt diese Veröffentlichung 
jene gemäß § 65 Abs. 1a zweiter Satz, § 95 Abs. 6, § 98 Abs. 3, § 153 Abs. 4, § 159 Abs. 2 Z. 3, 
§ 159 Abs. 3, § 171 Abs. 1 letzter Satz AktG. 
 
 (11) Jeder Emittent von Wertpapieren mit Stimmrecht mit Sitz in einem anderen 
Vertragsstaat des EWR hat, falls die erstmalige Zulassung der Wertpapiere zum Handel gleichzeitig 
im Inland sowie in einem anderen EWR-Staat erfolgte, der nicht gleichzeitig der Sitzstaat ist, am 
ersten Handelstag der FMA, dem Börseunternehmen und der Übernahmekommission mitzuteilen, 
welcher Vertragsstaat des EWR für die Beaufsichtigung von öffentlichen Angeboten zuständig sein 
soll (§ 27c Abs. 1 Z. 3 ÜbG). Die Mitteilung ist durch Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung zu veröffentlichen. 
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Pflichten der Emittenten von Aktien 
 
§ 83. (1) Ein Emittent von Aktien muss alle Aktionäre, die sich in der gleichen Lage befinden, gleich 
behandeln. 
 
 (2) Der Emittent hat sicherzustellen, dass alle Einrichtungen und Informationen, die die 
Aktionäre zur Ausübung ihrer Rechte benötigen, im Herkunftsmitgliedstaat zur Verfügung stehen 
und dass die Integrität der Daten gewahrt wird. Die Aktionäre können ihre Rechte durch einen 
Bevollmächtigten wahrnehmen lassen, sofern die Rechtsvorschriften des Sitzstaats des Emittenten 
erfüllt werden. Insbesondere muss der Emittent 
  1. über Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung wie auch über die 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte und die Rechte der Aktionäre bezüglich 
der Teilnahme an den Hauptversammlungen informieren; 

  2. jeder Person, die berechtigt ist, an der Hauptversammlung stimmberechtigt 
teilzunehmen, zusammen mit der individuellen Benachrichtigung zur 
Hauptversammlung, falls eine solche ergeht, oder auf Verlangen nach ihrer 
Anberaumung ein Vollmachtsformular entweder in Papierform oder gegebenenfalls 
durch elektronische Hilfsmittel übermitteln; 

  3. ein Kredit- oder Finanzinstitut als bevollmächtigte Stelle benennen, über die die 
Aktionäre ihre finanziellen Rechte ausüben können; 

  4. die Zuteilung und Zahlung von Dividenden und die Emission neuer Aktien 
ankündigen sowie über Satzungsänderungen und Rechte in Bezug auf die 
Zuteilung, Zeichnung, Einziehung oder den Umtausch von Aktien informieren. 

Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der RL 2004/109/EG 
erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung festzulegen, über welche 
Arten von Kredit- oder Finanzinstituten ein Aktionär die in Z 3 genannten finanziellen Rechte 
ausüben kann. 
 
 (3) Zum Zwecke der Übermittlung von Informationen an die Aktionäre können Emittenten 
elektronische Hilfsmittel benutzen, sofern eine entsprechende Entscheidung von einer 
Hauptversammlung getroffen wird und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
  1. Die Verwendung elektronischer Hilfsmittel hängt in keiner Weise vom Sitz oder vom 

Wohnort des Aktionärs oder der Personen gemäß § 92 ab. 
  2. Es sind Vorkehrungen zur Identifizierung zu treffen, damit die Aktionäre oder die 

Personen, die Stimmrechte ausüben oder Weisungen zur Ausübung der 
Stimmrechte geben dürfen, tatsächlich informiert werden. 

  3. Die Aktionäre oder die Personen gemäß § 92 Z 1 bis 5, die Stimmrechte erwerben, 
veräußern oder ausüben dürfen, werden schriftlich um ihre Zustimmung zur 
Verwendung elektronischer Hilfsmittel für die Übermittlung von Informationen 
gebeten; ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums widersprechen. Sie können zu jedem späteren Zeitpunkt 
beantragen, dass ihnen die Informationen wieder schriftlich übermittelt werden. 

  4. Jegliche Aufteilung der Kosten, die mit der Übermittlung derartiger Informationen 
durch elektronische Hilfsmittel einhergehen, ist vom Emittenten im Sinne des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung gemäß Abs. 1 festzulegen. 

 
 (4) Die Zurückziehung der Aktien vom geregelten Freiverkehr ist dem Börseunternehmen 
mindestens einen Monat im Vorhinein anzuzeigen und gleichzeitig zu veröffentlichen. Diese Frist 
kann auf Antrag vom Börseunternehmen verkürzt werden, wenn berücksichtigungswürdige 
Umstände vorliegen. 
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 (5) Die Pflichten der Emittenten von Aktien gemäß Abs. 1 bis 3 sind auch auf die 
Emittenten von Partizipationsscheinen gemäß § 23 Abs. 4 BWG und § 73c Abs. 1 VAG sowie auf 
die Emittenten von Wertpapieren über Genussrechte gemäß § 174 AktG anzuwenden. 
 
 

Pflichten der Emittenten von Schuldtiteln 
 
§ 84. (1) Ein Emittent von Schuldtiteln muss alle Inhaber gleichrangiger Schuldtitel in Bezug auf alle 
mit diesen Schuldtiteln verbundenen Rechte gleich behandeln. 
 
 (2) Der Emittent hat sicherzustellen, dass alle Einrichtungen und Informationen, die die 
Inhaber von Schuldtiteln zur Ausübung ihrer Rechte benötigen, im Herkunftsmitgliedstaat öffentlich 
zur Verfügung stehen und dass die Integrität der Daten gewahrt wird. Die Schuldtitelinhaber können 
ihre Rechte durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen, sofern die Rechtsvorschriften des 
Sitzstaats des Emittenten erfüllt werden. Insbesondere muss der Emittent 
  1. über Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der Gläubigerversammlung der 

Schuldtitelinhaber sowie über die Zahlung von Zinsen, die Ausübung der Rechte 
auf Umtausch, Austausch, Zeichnung oder Annullierung und Rückzahlung sowie 
das Teilnahmerecht dieser Inhaber von Schuldtiteln informieren; 

  2. jeder Person, die berechtigt ist, an der Gläubigerversammlung der 
Schuldtitelinhaber stimmberechtigt teilzunehmen, zusammen mit der individuellen 
Benachrichtigung zur Versammlung, falls eine solche ergeht, oder auf Verlangen 
nach ihrer Anberaumung ein Vollmachtsformular entweder in Papierform oder 
gegebenenfalls durch elektronische Hilfsmittel übermitteln; 

 3. ein Kredit- oder Finanzinstitut als bevollmächtigte Stelle benennen, über die die 
Inhaber von Schuldtiteln ihre finanziellen Rechte ausüben können. 

Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der RL 2004/109/EG 
erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung festzulegen, über welche 
Arten von Kredit- oder Finanzinstituten ein Schuldtitelinhaber die in Z 3 genannten finanziellen 
Rechte ausüben kann. 
 
 (3) Wenn lediglich Inhaber von Schuldtiteln mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro 
oder — im Falle von Schuldtiteln, die auf andere Währungen als auf Euro lauten — mit einer 
Mindeststückelung, die am Ausgabetag 50.000 Euro entspricht, zu einer Gläubigerversammlung 
eingeladen werden, kann der Emittent jeden Mitgliedstaat als Versammlungsort wählen, sofern dort 
sämtliche Einrichtungen und Informationen gegeben sind, die die Inhaber von Schuldtiteln zur 
Ausübung ihrer Rechte benötigen. 
 
 (4) Zum Zwecke der Übermittlung von Informationen an die Inhaber von Schuldtiteln 
können Emittenten elektronische Hilfsmittel benutzen, sofern eine entsprechende Entscheidung von 
einer Gläubigerversammlung getroffen wird und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
  1. Die Verwendung elektronischer Hilfsmittel hängt in keiner Weise vom Sitz oder vom 

Wohnort des Schuldtitelinhabers oder des diese Person vertretenden 
Bevollmächtigten ab. 

  2. Es sind Vorkehrungen zur Identifizierung zu treffen, damit die Inhaber von 
Schuldtiteln tatsächlich informiert werden. 

  3. Die Inhaber von Schuldtiteln werden schriftlich um ihre Zustimmung zur 
Verwendung elektronischer Hilfsmittel für die Übermittlung von Informationen 
gebeten; ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums widersprechen. Sie können zu jedem späteren Zeitpunkt 
beantragen, dass ihnen die Informationen wieder schriftlich übermittelt werden. 
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  4. Jegliche Aufteilung der Kosten, die mit der Übermittlung derartiger Informationen 
durch elektronische Hilfsmittel einhergehen, ist vom Emittenten im Sinne des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung gemäß Abs. 1 festzulegen. 

 
 (5) Die Zurückziehung der Schuldtitel vom geregelten Freiverkehr ist dem 
Börseunternehmen mindestens einen Monat im Vorhinein anzuzeigen und gleichzeitig zu 
veröffentlichen. Diese Frist kann auf Antrag vom Börseunternehmen verkürzt werden, wenn 
berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen. Diese Frist gilt nicht, wenn vor ihrem Ablauf einem 
Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung stattgegeben wird. 
 
 

Sprach- und Drittlandsregelung 
 
§ 85. (1) Sind Wertpapiere lediglich zum Handel an einem geregelten Markt in Österreich als 
Herkunftsmitgliedstaat zugelassen, so sind die vorgeschriebenen Informationen in Deutsch zu 
veröffentlichen. 
 
 (2) Sind Wertpapiere sowohl an einem geregelten Markt in Österreich als 
Herkunftsmitgliedstaat als auch an einem geregelten Markt in einem oder mehreren 
Aufnahmemitgliedstaat(en) zum Handel zugelassen, so sind die vorgeschriebenen Informationen 
  1. in Deutsch und 
  2. je nach Wahl des Emittenten entweder in einer Sprache, die von den zuständigen 

Behörden der betreffenden Aufnahmemitgliedstaaten akzeptiert wird oder in einer 
Sprache, die in internationalen Finanzkreisen gebräuchlich ist, zu veröffentlichen. 

 
 (3) Sind Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt in einem oder mehreren 
Aufnahmemitgliedstaaten, nicht jedoch im Herkunftsmitgliedstaat zugelassen, so sind die 
vorgeschriebenen Informationen je nach Wahl des Emittenten in einer von den zuständigen 
Behörden der betreffenden Aufnahmemitgliedstaaten akzeptierten Sprache oder in einer in 
internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache zu veröffentlichen. 
 
 (4) Werden Wertpapiere ohne Zustimmung des Emittenten zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen, so gelten die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 3 nicht für den 
Emittenten, sondern für die Person, die die Zulassung ohne Zustimmung des Emittenten beantragt 
hat. 
 
 (5) Aktionären und Personen im Sinne der §§ 91, 91a und 92 ist es gestattet, einem 
Emittenten vorgeschriebene Informationen lediglich in einer in internationalen Finanzkreisen 
gebräuchlichen Sprache mitzuteilen. 
 
 (6) Abweichend von Abs. 1 bis 4 sind die vorgeschriebenen Informationen nach Wahl des 
Emittenten oder der Person, die die Zulassung ohne Einverständnis des Emittenten beantragt hat, 
entweder in einer von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und der 
Aufnahmemitgliedstaaten akzeptierten Sprache oder in einer in internationalen Finanzkreisen 
gebräuchlichen Sprache bekannt zu geben, wenn Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 
50.000 Euro oder — im Falle von auf andere Währungen als auf Euro lautenden Schuldtiteln — mit 
einer Mindeststückelung, die am Ausgabetag 50.000 Euro entspricht, zum Handel an einem 
geregelten Markt in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind. 
 
 (7) Befindet sich der Sitz eines Emittenten in einem Drittland, kann die FMA als zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaates diesen Emittenten von den Anforderungen der §§ 82 bis 84, 



Nicht-authentische Arbeitsversion 
Seite 72 von 93 

87 und 93 ausnehmen, sofern das Recht des betreffenden Drittlandes zumindest gleichwertige 
Anforderungen vorsieht oder der Emittent die Anforderungen der Rechtsvorschriften eines 
Drittlandes erfüllt, die die FMA als gleichwertig betrachtet. Die gemäß den Vorschriften des 
Drittlandes vorzulegenden Informationen sind jedoch gemäß § 86 zu hinterlegen und im Einklang 
mit den §§ 85 und 86 zu veröffentlichen. Abweichend davon werden Emittenten mit Sitz in einem 
Drittland von der Erstellung ihrer Jahresabschlüsse und Zwischenberichte gemäß §§ 84 und 87 vor 
dem Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2007 beginnt, ausgenommen, vorausgesetzt, 
die Emittenten stellen ihre Jahresabschlüsse gemäß den auf Grund der VO 1606/2002/EG 
übernommenen IFRS auf. 
 
 (8) Die FMA hat sicherzustellen, dass in einem Drittland veröffentlichte Informationen, die 
für die Öffentlichkeit in der Gemeinschaft von Bedeutung sein können, zusätzlich gemäß den §§ 85 
und 86 veröffentlicht werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei den betreffenden Informationen 
nicht um vorgeschriebene Informationen gemäß § 81a Abs. 1 Z 9 handelt. 
 
 (9) Unternehmen mit Sitz in einem Drittland, die eine Zulassung gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
RL 85/611/EWG oder eine Zulassung im Hinblick auf die Verwaltung von Portfolios gemäß 
Abschnitt A Nummer 4 des Anhangs I der RL 2004/39/EG benötigen würden, wenn sie ihren Sitz 
oder – im Falle von Wertpapierfirmen – ihre Hauptverwaltung innerhalb der Gemeinschaft hätten, 
sind ebenfalls gemäß § 92a Abs. 2 und 3 davon befreit, ihre Beteiligungen mit den Beteiligungen 
ihrer Mutterunternehmen zusammenzurechnen, vorausgesetzt, sie erfüllen gleichwertige 
Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit als Verwaltungsgesellschaften oder 
Wertpapierfirmen. 
 
 (10) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung 
  1. Verfahren vorzusehen, die die Feststellung der Gleichwertigkeit von 

vorgeschriebenen Informationen, einschließlich der Abschlüsse, mit Informationen 
gewährleistet, die gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines 
Drittlandes vorgeschrieben sind; 

  2. festzustellen, dass das Drittland, in dem der Emittent seinen Sitz hat, aufgrund 
seiner Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder Praktiken oder Verfahren, die sich 
auf die von internationalen Organisationen festgelegten internationalen Standards 
stützen, die Gleichwertigkeit mit vorgeschriebenen Informationen gewährleistet; 

  3. den betroffenen Emittenten eines Drittlandes, dessen Rechnungslegungsstandards 
nicht gleichwertig sind, die weitere Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards 
während einer angemessenen Übergangsperiode zu gestatten; 

  4. festzulegen, welche Art von in einem Drittland veröffentlichten Informationen 
gemäß Abs. 8 für die Öffentlichkeit in der Gemeinschaft von Bedeutung ist; 

  5. festzustellen, dass ein Drittland aufgrund seiner Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften die Gleichwertigkeit der Anforderungen an die 
Unabhängigkeit gemäß der RL 2004/109/EG sowie der einschlägigen 
Durchführungsmaßnahmen gewährleistet. 

 
 

Speichersystem und Behördenkompetenzen 
 
§ 86. (1) Veröffentlicht ein Emittent oder eine Person, die ohne Einverständnis des Emittenten die 
Zulassung von dessen Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt beantragt hat, 
vorgeschriebene Informationen, so hat er oder sie diese Informationen gleichzeitig mit einem 
Veröffentlichungsbeleg dem Börseunternehmen und der FMA sowie der OeKB zum Zwecke der 
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Speicherung zu übermitteln. Die FMA darf diese Informationen auf ihrer Internetseite 
veröffentlichen. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nur bezüglich Emittenten, für die 
Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist und gegenüber dem Börseunternehmen nur dann, wenn die 
Wertpapiere des Emittenten an einem geregelten Markt des Börseunternehmens zugelassen sind. 
Beabsichtigt der Emittent eine Änderung seiner Satzung oder seiner Statuten, so übermittelt er den 
Änderungsentwurf dem Börseunternehmen, an dessen geregelten Markt seine Wertpapiere zum 
Handel zugelassen sind, und der FMA, sofern Österreich für ihn Herkunftsmitgliedstaat ist. Eine 
derartige Übermittlung hat unverzüglich zu erfolgen, spätestens aber zum Termin der Einberufung 
der Haupt- oder Gläubigerversammlung, auf der über diesen Änderungsentwurf abgestimmt oder 
informiert wird. 
 
 (2) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung das 
Verfahren festzulegen, nach dem ein Emittent, ein Inhaber von Aktien oder anderen 
Finanzinstrumenten oder eine Person im Sinne des § 92 dem Börseunternehmen und der FMA 
Informationen gemäß Abs. 1 zu übermitteln hat, um 
  1. eine Hinterlegung durch elektronische Hilfsmittel zu ermöglichen; 
  2. die Hinterlegung des Jahresfinanzberichts im Sinne des § 82 Abs. 4 mit der 

Hinterlegung der jährlichen Informationen im Sinne des Art. 10 der RL 2003/71/EG 
zu koordinieren. 

 
 (3) Ein Emittent oder eine Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt ohne Einverständnis des Emittenten beantragt hat, hat die vorgeschriebenen Informationen in 
einer Form bekannt zu geben, die in nicht diskriminierender Weise einen schnellen Zugang zu 
ihnen gewährleistet und sie dem amtlich bestellten System im Sinne des Abs. 4 zur Verfügung zu 
stellen. Der Emittent oder die Person, die ohne sein Einverständnis die Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt beantragt hat, darf von Anlegern keine Gebühr für den Zugang zu den 
Informationen verlangen. Der Emittent muss auf Medien zurückgreifen, bei denen vernünftigerweise 
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen tatsächlich an die Öffentlichkeit in der 
gesamten Gemeinschaft weiterleiten. Sind Wertpapiere zum Handel lediglich an einem geregelten 
Markt in Österreich als Aufnahmemitgliedstaat, nicht aber im Herkunftsmitgliedstaat zugelassen, so 
hat die FMA die Veröffentlichung der vorgeschriebenen Informationen gemäß den Anforderungen 
dieses Absatzes sicherzustellen. 
 
 (4) Die OeKB fungiert als amtlich bestelltes System für die zentrale Speicherung 
vorgeschriebener Informationen. Sie hat Mindestqualitätsnormen in Bezug auf Datensicherheit 
einzuhalten, Gewissheit über die Herkunft der Informationen, Zeitaufzeichnung und leichten Zugang 
der Endnutzer zu gewährleisten und sich auf das Hinterlegungsverfahren gemäß Abs. 1 
abzustimmen. Sie ist berechtigt, für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung zu verrechnen. 
 
 (5) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung unter 
Beachtung technischer Entwicklungen auf den Finanzmärkten sowie den Entwicklungen in der 
Informations- und Kommunikationstechnologie die einheitliche Anwendung der Abs. 3 und 4 
sicherzustellen. Insbesondere legt sie Folgendes fest: 
  1. Mindestnormen für die Verbreitung vorgeschriebener Informationen gemäß Abs. 3; 
  2. Mindestnormen für das zentrale Speicherungssystem gemäß Abs. 4. 
Sie kann auch eine Liste der Medien zusammenstellen und ständig aktualisieren, über die diese 
Informationen der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden können. 
 
 (6) Die FMA ist im Rahmen der §§ 82 bis 94 befugt, 
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  1. von Abschlussprüfern, Emittenten, Inhabern von Aktien und anderen 
Finanzinstrumenten oder Personen im Sinne der §§ 91a und 92 und von Personen, 
die diese kontrollieren oder von diesen kontrolliert werden, die Vorlage von 
Informationen und Dokumenten zu verlangen; 

  2. von Emittenten zu verlangen, Informationen nach Z 1 mit den Mitteln und innerhalb 
der Fristen zu veröffentlichen, die sie für notwendig erachtet. Sie kann diese 
Informationen von sich aus, nach Anhörung des Emittenten, veröffentlichen, wenn 
der Emittent oder die Personen, die ihn kontrollieren oder von ihm kontrolliert 
werden, der Aufforderung nicht nachkommen; 

  3. von der Geschäftsführung des Emittenten und den Inhabern von Aktien oder 
anderen Finanzinstrumenten oder den Personen im Sinne der §§ 91a und 92 zu 
verlangen, die Informationen zu übermitteln, die gemäß den §§ 82 bis 94 gefordert 
werden, und bei Bedarf weitere Informationen und Dokumente vorzulegen; 

  4. den Handel mit Wertpapieren für höchstens zehn aufeinander folgende Tage 
auszusetzen oder eine Aussetzung des Handels von dem jeweiligen geregelten 
Markt zu verlangen, wenn sie berechtigte Gründe für die Annahme hat, dass die 
Vorschriften der §§ 82 bis 94 vom Emittenten nicht eingehalten wurden; 

  5. den Handel an einem geregelten Markt zu verbieten, wenn sie feststellt, dass 
gegen die §§ 82 bis 94 verstoßen wurde oder berechtigte Gründe für die Annahme 
bestehen, dass gegen sie verstoßen wurde; 

  6. zu überwachen, dass der Emittent Informationen rechtzeitig bekannt gibt, um auf 
diese Weise sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit in allen Mitgliedstaaten, in 
denen die Wertpapiere gehandelt werden, tatsächlichen und gleichwertigen Zugang 
dazu hat, und andernfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen; 

  7. die Tatsache öffentlich bekannt zu machen, dass ein Emittent oder ein Inhaber von 
Aktien oder anderen Finanzinstrumenten oder eine Person im Sinne der §§ 91a 
und 92 seinen oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, sofern diese 
Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte nicht erheblich gefährdet oder den 
Betroffenen keinen unverhältnismäßig großen Schaden zufügt; 

  8. Nachprüfungen vor Ort vorzunehmen, um die Einhaltung der §§ 82 bis 84 und ihrer 
Durchführungsmaßnahmen zu überprüfen. 

 
 (7) Werden Informationen über Tatsachen oder Beschlüsse im Zusammenhang mit einem 
Auskunftsverlangen der zuständigen Behörde nach Abs. 6 Z 1 von den Abschlussprüfern an die 
zuständigen Behörden weitergegeben, so stellt dies keinen Verstoß gegen vertraglich oder durch 
Rechtsvorschriften auferlegte Einschränkungen der Weitergabe von Informationen dar, und die 
Abschlussprüfer können dafür in keiner Weise haftbar gemacht werden. 
 
 (8) Die FMA hat mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den §§ 82 bis 94 erforderlich 
ist. Die FMA hat den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten Amtshilfe zu leisten. Das 
Amtsgeheimnis steht einem Austausch vertraulicher Informationen zwischen den zuständigen 
Behörden nicht entgegen. Die auf diesem Wege ausgetauschten Informationen unterliegen der 
Geheimhaltungspflicht, die für Personen gilt, die bei den zuständigen Behörden, die Informationen 
erhalten, arbeiten oder gearbeitet haben. 
 
 (9) Gelangt die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates zu der 
Auffassung, dass ein Emittent oder ein Inhaber von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten oder 
die Person im Sinne des § 92 Unregelmäßigkeiten begangen oder gegen seine/ihre Verpflichtungen 
verstoßen hat, so hat sie diese Erkenntnisse der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaates mitzuteilen. Verstößt der Emittent oder der Wertpapierinhaber trotz der 
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von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ergriffenen Maßnahmen — oder weil sich 
diese als unzureichend erweisen — weiterhin gegen die einschlägigen Rechtsvorschriften, so hat 
die FMA nach Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats unter Beachtung 
von § 81a Abs. 3 alle für den Schutz der Anleger erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die FMA 
hat die Europäische Kommission zum frühestmöglichen Zeitpunkt über derartige Maßnahmen zu 
unterrichten. 
 
 

Zwischenberichte 
 
§ 87. (1) Ein Emittent von Aktien oder Schuldtiteln hat einen Halbjahresfinanzbericht über die ersten 
sechs Monate des Geschäftsjahres unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate nach Ablauf des 
Berichtszeitraums zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass dieser Bericht mindestens fünf Jahre 
lang öffentlich zugänglich bleibt. Der Halbjahresfinanzbericht umfasst: 
  1. einen verkürzten Abschluss; 
  2. einen Halbjahreslagebericht; 
  3. Erklärungen, in denen die gesetzlichen Vertreter des Emittenten unter Angabe 

ihres Namens und ihrer Stellung versichern, 
  a) dass der in Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards 

aufgestellte verkürzte Abschluss nach bestem Wissen ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten 
oder der Gesamtheit der in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen 
vermittelt; 

  b) dass der Halbjahreslagebericht ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bezüglich der nach Abs. 2 
geforderten Informationen vermittelt. 

 
 (2) Ist der Emittent nicht verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, hat der 
verkürzte Abschluss zumindest eine verkürzte Bilanz, eine verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie einen erläuternden Anhang zu umfassen. Bei der Aufstellung der verkürzten Bilanz und der 
verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung hat der Emittent dieselben Ansatz- und 
Bewertungsgrundsätze wie bei der Aufstellung des Jahresfinanzberichts zugrunde zu legen. Ist der 
Emittent verpflichtet, einen Konzernabschluss aufzustellen, so ist der verkürzte Abschluss nach 
Maßgabe der gemäß der VO 1606/2002/EG übernommenen IFRS für die 
Zwischenberichterstattung aufzustellen. 
 
 (3) Wurde der Halbjahresfinanzbericht geprüft, so ist der Bestätigungsvermerk in vollem 
Umfang wiederzugeben. Gleiches gilt für den Bericht über die prüferische Durchsicht durch einen 
Abschlussprüfer. Wurde der Halbjahresfinanzbericht weder einer vollständigen Prüfung noch einer 
prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen, so hat der Emittent dies in 
seinem Bericht anzugeben. Für die Haftung des Abschlussprüfers, der eine prüferische Durchsicht 
vornimmt, gelten die §§ 275 Abs. 2 UGB, 62a BWG und 82 Abs. 8 VAG sinngemäß. 
 
 (4) Der Halbjahreslagebericht hat zumindest wichtige Ereignisse während der ersten sechs 
Monate des Geschäftsjahres und ihre Auswirkungen auf den verkürzten Abschluss anzugeben; er 
hat ferner die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen sechs Monaten des 
Geschäftsjahres zu beschreiben. Im Falle von Emittenten, die Aktien begeben, hat der 
Halbjahreslagebericht auch Großgeschäfte mit nahe stehenden Personen und Unternehmen zu 
nennen. 
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 (5) Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung 
  1. festzulegen, unter welchen technischen Voraussetzungen ein veröffentlichter 

Halbjahresfinanzbericht einschließlich einer Bestätigung über die prüferische 
Durchsicht durch einen Abschlussprüfer öffentlich zugänglich bleiben muss; 

  2. zu präzisieren, welcher Art die prüferische Durchsicht durch einen Abschlussprüfer 
ist; 

  3. festzulegen, welche Angaben die verkürzte Bilanz, die verkürzte Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie der erläuternde Anhang dazu mindestens enthalten 
müssen, wenn sie nicht nach Maßgabe der gemäß der VO 1606/2002/EG 
übernommenen IFRS aufgestellt werden. 

 
 (6) Für den Fall, dass ein Emittent von Aktien keine Quartalsberichte nach Maßgabe der 
gemäß der VO 1606/2002/EG übernommenen IFRS erstellt, hat er Zwischenmitteilungen des 
Vorstandes über das erste und das dritte Quartal des Geschäftsjahres unverzüglich zu 
veröffentlichen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Ablauf des Berichtszeitraums. Die 
Zwischenmitteilung umfasst jedenfalls: 
  1. eine Erläuterung der wesentlichen Ereignisse und Transaktionen, die in dem 

betreffenden Zeitraum stattgefunden haben, und ihre Auswirkungen auf die 
Finanzlage des Emittenten und der von ihm kontrollierten Unternehmen; 
insbesondere ist hier, soweit für das Unternehmen wesentlich, auf Auftragslage, 
Entwicklung der Kosten und Preise, Zahl der Arbeitnehmer sowie Investitionen 
einzugehen; 

  2. eine allgemeine Beschreibung der Finanzlage und des Geschäftsergebnisses des 
Emittenten und der von ihm kontrollierten Unternehmen im betreffenden Zeitraum 
sowie die Aussichten der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr. 

 
 

Berichtsinhalt in Sonderfällen 
 
§ 88. (1) Sind die Zahlenangaben gemäß § 87 und der Verordnung der FMA gemäß § 87 Abs. 5 im 
Hinblick auf die Tätigkeit des Emittenten nicht geeignet, eine den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechende Beurteilung der Geschäftstätigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft zu geben, 
so ist der Zwischenbericht durch die entsprechenden Zahlenangaben zu ergänzen. 
 
./. (2) Kreditinstitute haben anstelle der Angaben gemäß § 87 die in der Anlage angeführten 
Positionen anzugeben. Die Zahlenangaben sind auf Grund des letztvorliegenden Monatsausweises 
und Quartalsberichts gemäß § 74 BWG zu erstellen; wenn gleichzeitig mit dem Zwischenbericht ein 
Monatsausweis oder Quartalsbericht zu erstellen ist, so sind diese als Grundlage für den 
Zwischenbericht heranzuziehen. 
 
 (3) Versicherungsunternehmen haben anstelle der Umsatzerlöse und des Ergebnisses die 
Beitragseinnahmen in den einzelnen Versicherungszweigen sowie die Bestände in der 
Lebensversicherung anzugeben und in den Erläuterungen auch über die Ergebniskomponenten für 
Schäden, Kosten und Erträge aus Kapitalanlagen zu berichten. 
 
 
§ 89 entfällt 
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Ausnahmen von der Berichtspflicht 
 
§ 90. (1) Die §§ 82 Abs. 4 und 87 gelten nicht für die folgenden Emittenten: 
  1. Zentralstaaten, regionale Gebietskörperschaften, internationale öffentlich-rechtliche 

Stellen, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, die EZB und die nationalen 
Zentralbanken der Mitgliedstaaten unabhängig davon, ob sie Aktien oder andere 
Wertpapiere begeben und 

  2. Emittenten, die ausschließlich zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene 
Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro oder — bei Schuldtiteln, 
die auf eine andere Währung als auf Euro lauten — mit einer Mindeststückelung, 
deren Wert am Ausgabetag mindestens 50.000 Euro entspricht, begeben. 

 
 (2) § 87 Abs. 1 findet auf Kreditinstitute, deren Aktien nicht zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassen sind und die dauernd oder wiederholt ausschließlich Schuldtitel 
begeben haben, keine Anwendung, vorausgesetzt, dass der Gesamtnennbetrag der begebenen 
Schuldtitel 100 Millionen Euro nicht erreicht und kein Prospekt gemäß der RL 2003/71/EG 
veröffentlicht wurde. 
 
 (3) § 87 Abs. 1 findet auf Emittenten, die am 31. Dezember 2003 bereits existierten und die 
an geregelten Märkten ausschließlich Schuldtitel begeben, die vom Herkunftsmitgliedstaat oder 
einer seiner Gebietskörperschaften unbedingt und unwiderruflich garantiert werden, keine 
Anwendung. 
 
 

Änderungen bedeutender Beteiligungen 
 
§ 91. (1) Erwerben oder veräußern Personen unmittelbar oder mittelbar zum Handel an einem 
geregelten Markt zugelassene Aktien eines Emittenten, so haben sie unverzüglich, spätestens 
jedoch nach zwei Handelstagen, die FMA und das Börseunternehmen sowie den Emittenten über 
den Anteil an Stimmrechten zu unterrichten, den sie nach diesem Erwerb oder dieser Veräußerung 
halten, wenn als Folge dieses Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den Stimmrechten 
5 vH, 10 vH, 15 vH, 20 vH, 25 vH, 30 vH, 35 vH, 40 vH, 45 vH, 50 vH, 75 vH und 90 vH erreicht, 
übersteigt oder unterschreitet. Dies gilt auch für die Anteilsschwelle, die ein solcher Emittent in 
Ansehung des § 27 Abs. 1 Z 1 Übernahmegesetz – ÜbG, BGBl. I Nr. 127/1998, in seiner Satzung 
vorgesehen hat. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nur bezüglich Emittenten, für die 
Österreich Herkunftsmitgliedstaat ist und gegenüber dem Börseunternehmen nur dann, wenn die 
Wertpapiere des Emittenten an einem geregelten Markt des Börseunternehmens zugelassen sind. 
Die Frist von zwei Handelstagen wird berechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die 
Person 
  1. von dem Erwerb oder der Veräußerung oder der Möglichkeit der Ausübung der 

Stimmrechte Kenntnis erhält oder an dem sie unter den gegebenen Umständen 
davon hätte Kenntnis erhalten müssen, ungeachtet des Tages, an dem der Erwerb, 
die Veräußerung oder die Möglichkeit der Ausübung der Stimmrechte wirksam 
wird, oder 

  2. über das in Abs. 1a genannte Ereignis informiert wird. 
 
 (1a) Der Anteil der Stimmrechte gemäß Abs. 1 ist ausgehend von der Gesamtzahl der mit 
Stimmrechten versehenen Aktien zu berechnen, auch wenn die Ausübung dieser Stimmrechte 
ausgesetzt ist. Dieser Anteil ist darüber hinaus auch in Bezug auf alle mit Stimmrechten 
versehenen Aktien ein und derselben Gattung anzugeben. Eine Meldepflicht gemäß Abs. 1 für 
Personen besteht auch dann, wenn deren Stimmrechtsanteil infolge von Ereignissen, die die 
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Aufteilung der Stimmrechte verändern, bei Zugrundelegung der nach Maßgabe des § 93 Abs. 1 
veröffentlichten Angaben eine der in Abs. 1 genannten Schwellen erreicht, über- oder 
unterschreitet. Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittstaat, so erfolgt eine Mitteilung bei 
vergleichbaren Ereignissen. 
 
 (2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Aktien, die ausschließlich für den Zweck der 
Abrechnung und Abwicklung von Geschäften innerhalb des üblichen kurzen Abrechnungszyklus 
erworben werden, noch auf Verwahrstellen, die Aktien nur als Verwahrer halten, vorausgesetzt, die 
Verwahrstelle kann die Stimmrechte aus diesen Aktien nur aufgrund von Weisungen ausüben, die 
schriftlich oder über elektronische Hilfsmittel erteilt wurden. Abs. 1 findet ferner keine Anwendung 
auf den Erwerb oder die Veräußerung einer bedeutenden Beteiligung, sofern hierdurch die 
Schwelle von 5 vH oder mehr durch einen Market Maker, der in dieser Eigenschaft handelt, 
erreicht, überschritten oder unterschritten wird, vorausgesetzt 
  1. er ist in seinem Herkunftsmitgliedstaat nach Maßgabe der RL 2004/39/EG 

zugelassen; 
  2. er greift nicht in die Geschäftsführung des betreffenden Emittenten ein und übt 

keinen Einfluss auf diesen dahin aus, die betreffenden Aktien zu kaufen oder den 
Aktienkurs zu stützen. 

 
 (2a) Stimmrechte, die ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Rahmen der 
Ausübung des Effektengeschäftes (§ 1 Abs. 2 Z 7 BWG) ausüben könnte, werden für die Zwecke 
dieses Paragraphen nicht mitgezählt, vorausgesetzt 
  1. der Anteil der aufgrund des Wertpapierhandels gehaltenen Stimmrechte ist nicht 

höher als 5 vH und 
  2. das Kreditinstitut oder die Wertpapierfirma stellt sicher, dass die Stimmrechte aus 

Aktien, die aufgrund des Wertpapierhandels ausgeübt werden könnten, nicht 
ausgeübt werden und nicht anderweitig benutzt werden, um in die 
Geschäftsführung des Emittenten einzugreifen. 

 
 (3) Falls der Erwerber oder Veräußerer zu einem Konzern gehört, für den ein konsolidierter 
Jahresabschluss zu erstellen ist, so kann die Unterrichtung der Gesellschaft gemäß Abs. 1 
entweder durch den Erwerber oder Veräußerer oder durch dessen Mutterunternehmen oder durch 
ein weiter übergeordnetes Konzernunternehmen erfolgen. 
 
 (4) Dem Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft gemäß Abs. 1 ist die erstmalige 
Zulassung der Aktien einer Gesellschaft zum amtlichen Handel oder zum geregelten Freiverkehr an 
einer österreichischen Börse gleichzuhalten. 
 
 

Derivative Instrumente 
 
§ 91a. Die Mitteilungspflicht gemäß § 91 gilt auch für Personen, die direkt oder indirekt 
Finanzinstrumente halten, die ihrem Inhaber das Recht verleihen, von sich aus im Rahmen einer 
förmlichen Vereinbarung mit Stimmrechten verbundene und bereits ausgegebene Aktien eines 
Emittenten zu erwerben. 
 
 

Feststellung der Stimmrechtsanteile 
 
§ 92. Die Mitteilungspflicht nach § 91 Abs. 1 und 1a gilt auch für jene Person, die zur Ausübung von 
Stimmrechten in einem oder mehreren der folgenden Fälle berechtigt ist: 
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  1. Stimmrechte aus Aktien eines Dritten, mit dem diese Person eine Vereinbarung 
getroffen hat, die beide verpflichtet, langfristig eine gemeinsame Politik bezüglich 
der Geschäftsführung des betreffenden Emittenten zu verfolgen, indem sie die 
Stimmrechte einvernehmlich ausüben; 

  2. Stimmrechte aus Aktien, die diese Person einem Dritten als Sicherheit übertragen 
hat, wenn sie die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des 
Sicherungsnehmers ausüben oder die Ausübung der Stimmrechte durch den 
Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

  3. Stimmrechte aus Aktien, an denen dieser Person ein Fruchtgenussrecht 
eingeräumt wird, wenn sie die Stimmrechte ohne ausdrückliche Weisung des 
Sicherungsnehmers ausüben oder die Ausübung der Stimmrechte durch den 
Sicherungsnehmer beeinflussen kann; 

  4. Stimmrechte aus Aktien, die einem Unternehmen gehören oder nach den Z 1 bis 3 
zugerechnet werden, an dem diese Person eine unmittelbare oder mittelbare 
kontrollierende Beteiligung (§ 22 Abs. 2 und 3 ÜbG) hält; 

  5. Stimmrechte, die diese Person ausüben kann, ohne Eigentümer zu sein; 
  6. Stimmrechte, die diese Person als Bevollmächtigte nach eigenem Ermessen 

ausüben darf, wenn keine besonderen Weisungen der Aktionäre vorliegen; 
  7. Stimmrechte, die der Person gemäß § 23 Abs. 1 oder 2 ÜbG zuzurechnen sind. 
 
 

Verfahrensvorschriften 
 
§ 92a. (1) Die Anzeige gemäß den §§ 91 und 92 muss folgende Angaben enthalten: 
  1. die Anzahl der Stimmrechte nach dem Erwerb oder der Veräußerung; 
  2. gegebenenfalls die Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte 

tatsächlich ausgeübt werden können; 
  3. das Datum, zu dem die Schwelle erreicht oder überschritten wurde; 
  4. den Namen des Aktionärs, selbst wenn dieser nicht berechtigt ist, Stimmrechte 

unter den Voraussetzungen des § 92 auszuüben, sowie denjenigen der Person, die 
berechtigt ist, Stimmrechte im Namen dieses Aktionärs auszuüben. 

 
 (2) Das Mutterunternehmen einer Verwaltungsgesellschaft muss seine Beteiligungen 
gemäß den §§ 91 und 92 nicht mit den Beteiligungen zusammenrechnen, die von der 
Verwaltungsgesellschaft nach Maßgabe der RL 85/611/EWG verwaltet werden, sofern die 
Verwaltungsgesellschaft ihre Stimmrechte unabhängig vom Mutterunternehmen ausübt. Die §§ 91 
und 92 sind jedoch anzuwenden, wenn das Mutterunternehmen oder ein anderes vom 
Mutterunternehmen kontrolliertes Unternehmen seinerseits Anteile an der von der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten Beteiligung hält und die Verwaltungsgesellschaft die 
Stimmrechte, die mit diesen Beteiligungen verbunden sind, nicht nach freiem Ermessen, sondern 
nur aufgrund direkter oder indirekter Weisungen ausüben kann, die ihr vom Mutterunternehmen 
oder einem anderen kontrollierten Unternehmen des Mutterunternehmens erteilt werden. 
 
 (3) Das Mutterunternehmen einer nach der RL 2004/39/EG zugelassenen Wertpapierfirma 
muss seine Beteiligungen nicht gemäß den §§ 91 und 92 mit den Beteiligungen zusammenrechnen, 
die die betreffende Wertpapierfirma auf Einzelkundenbasis im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nummer 9 
der RL 2004/39/EG verwaltet, sofern 
  1. die Wertpapierfirma eine Zulassung für die Portfolioverwaltung gemäß Anhang I 

Abschnitt A Nummer 4 der RL 2004/39/EG erhalten hat; 
  2. sie die Stimmrechte, die mit den betreffenden Aktien verbunden sind, nur aufgrund 

von in schriftlicher Form oder über elektronische Hilfsmittel erteilten Weisungen 
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ausüben darf oder durch geeignete Vorkehrungen sicherstellt, dass die individuelle 
Portfolioverwaltung unabhängig von anderen Dienstleistungen und unter 
Bedingungen, die denen der RL 85/611/EWG gleichwertig sind, erfolgt; 

  3. die Wertpapierfirma ihre Stimmrechte unabhängig vom Mutterunternehmen ausübt. 
Die §§ 91 und 92 sind jedoch anzuwenden, wenn das Mutterunternehmen oder ein anderes 
kontrolliertes Unternehmen des Mutterunternehmens seinerseits Anteile an der von dieser 
Wertpapierfirma verwalteten Beteiligung hält und die Wertpapierfirma die Stimmrechte, die mit 
diesen Beteiligungen verbunden sind, nicht nach freiem Ermessen, sondern nur aufgrund direkter 
oder indirekter Weisungen ausüben kann, die ihr vom Mutterunternehmen oder einem anderen 
kontrollierten Unternehmen des Mutterunternehmens erteilt werden. 
 
 (4) Die §§ 91 und 92 Z 3 gelten nicht für Aktien, die den Mitgliedern des Europäischen 
Systems der Zentralbanken (ESZB) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Währungsbehörden 
zur Verfügung gestellt oder von diesen bereit gestellt werden; hierzu gehören auch Aktien, die den 
Mitgliedern des ESZB als Pfand oder im Rahmen eines Pensionsgeschäfts oder einer ähnlichen 
Vereinbarung gegen Liquidität für geldpolitische Zwecke oder innerhalb eines Zahlungssystems zur 
Verfügung gestellt oder von diesen bereit gestellt werden. Voraussetzung für die Ausnahme ist, 
dass es sich bei den genannten Transaktionen um kurzfristige Geschäfte handelt und die 
Stimmrechte aus den betreffenden Aktien nicht ausgeübt werden. 
 
 

Zusätzliche Angaben 
 
§ 93. (1) Für die Zwecke der Berechnung der Schwellen gemäß § 91 hat der Emittent die 
Gesamtzahl der Stimmrechte und das Kapital am Ende jeden Kalendermonats, an dem es zu einer 
Zu- oder Abnahme von Stimmrechten oder Kapital gekommen ist, zu veröffentlichen. 
 
 (2) Sobald der Emittent die Mitteilung gemäß § 92a Abs. 1 erhält, spätestens jedoch zwei 
Handelstage nach deren Erhalt hat er alle darin enthaltenen Informationen zu veröffentlichen. 
 
 (3) Erwirbt oder veräußert ein Emittent von Aktien eigene Aktien entweder selbst oder über 
eine in eigenem Namen aber für Rechnung des Emittenten handelnde Person, hat er den Anteil an 
eigenen Aktien unverzüglich, spätestens jedoch zwei Handelstage nach dem Erwerb oder der 
Veräußerung zu veröffentlichen, wenn dieser Anteil die Schwelle von 5 vH oder 10 vH der 
Stimmrechte erreicht, über- oder unterschreitet. Der Anteil errechnet sich ausgehend von der 
Gesamtzahl der Aktien, die mit Stimmrechten versehen sind. 
 
 (4) Ein Emittent von Aktien hat unverzüglich jede Änderung bei den an die verschiedenen 
Aktiengattungen geknüpften Rechte zu veröffentlichen, einschließlich der Rechte, die an derivative, 
vom Emittenten selbst begebene Wertpapiere geknüpft sind, die Zugang zu den Aktien des 
betreffenden Emittenten verschaffen. 
 
 (5) Ein Emittent von anderen Wertpapieren als Aktien hat unverzüglich jede Änderung bei 
den Rechten der Inhaber dieser Wertpapiere, die keine Aktien sind, zu veröffentlichen, wozu auch 
Änderungen der Ausstattung oder der Konditionen dieser Wertpapiere gehören, die die 
betreffenden Rechte indirekt, insbesondere aufgrund einer Änderung der Anleihekonditionen oder 
der Zinssätze, berühren könnten. 
 
 (6) Ein Emittent hat unverzüglich Anleiheneuemissionen und insbesondere alle damit 
zusammenhängenden Garantien und Sicherheiten zu veröffentlichen. Unbeschadet der 
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RL 2003/6/EG findet dieser Absatz keine Anwendung auf internationale öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört. 
 
 
§ 94. Die FMA hat den von der Europäischen Kommission gemäß Art. 27 Abs. 2 der 
RL 2004/109/EG erlassenen Komitologiebestimmungen entsprechend durch Verordnung 
  1. eine Spezifikation der in § 91 Abs. 1a genannten Ereignisse, allenfalls in 

aufzählender Weise, vorzunehmen; 
  2. eine Höchstdauer des kurzen Abrechnungszyklus und angemessene und 

verhältnismäßige Kontrollmechanismen für die Ausnahmebestimmungen gemäß 
§ 91 Abs. 2 und 2a zu regeln; 

  3. die Arten von Finanzinstrumenten und ihre Kumulierung, die Art der förmlichen 
Vereinbarung, den Inhalt der Mitteilung sowie das für diesen Zweck 
gemeinschaftsweit zu verwendende Standardformular, den Mitteilungszeitraum 
sowie den Adressaten der Mitteilung gemäß § 91a festzulegen; 

  4. ein Standardformular zu erstellen, das gemeinschaftsweit bei der Mitteilung der 
Informationen gemäß § 92a Abs. 1 an den Emittenten oder der Hinterlegung von 
Informationen gemäß § 86 zu verwenden ist; 

  5. einen Kalender der „Handelstage“ für alle Mitgliedstaaten zu erstellen; 
  6. festzulegen, in welchen Fällen der Aktionär oder die Person im Sinne des § 92 oder 

beide die erforderliche Mitteilung an den Emittenten vorzunehmen hat oder haben; 
  7. zu präzisieren, unter welchen Umständen der Aktionär oder die Person im Sinne 

des § 92 von dem Erwerb oder der Veräußerung hätte Kenntnis erhalten müssen; 
  8. festzulegen, unter welchen Umständen die Unabhängigkeit einer 

Verwaltungsgesellschaft von ihrem Mutterunternehmen und einer Wertpapierfirma 
von ihrem Mutterunternehmen gegeben ist, damit die Ausnahmeregelung des 
§ 92a Abs. 2 und 3 in Anspruch genommen werden kann; 

  9. technische Durchführungsmaßnahmen hinsichtlich der Veröffentlichung des 
Erwerbs eigener Aktien gemäß § 93 Abs. 3 zu normieren. 

 
 

Optionen und Finanzterminkontrakte 
 
§ 95. (1) Anträge auf Zulassung von Optionen und Finanzterminkontrakten zum Börsehandel sind 
von einem Börsemitglied unter sinngemäßer Anwendung des § 72 zu stellen. 
 
 (2) (Verfassungsbestimmung) Bei der Entscheidung über den Zulassungsantrag ist § 64 
sinngemäß anzuwenden. 
 
 (3) Für die Bekanntmachung der Aufnahme des Börsehandels, die Kursermittlung und 
Veröffentlichung der Kurse gelten die Bestimmungen des § 59 und des § 10 KMG sinngemäß. 
 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 96. Nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
  1. Die im Zeitpunkt der Auflösung der Wiener Börsekammer aufrechte Zulassung als 

Börsemitglied oder als Börsebesucher ersetzt die Vereinbarung mit dem die Wiener 
Börse leitenden und verwaltenden Börseunternehmen gemäß §§ 14 Abs. 2 und 20 
Abs. 1. 
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  2. Soweit im Zeitpunkt der Auflösung der Wiener Börsekammer ein 
Verkehrsgegenstand zu einer Handelsart zugelassen war, ersetzt dies die 
Zulassung durch das die Wiener Börse leitende und verwaltende 
Börseunternehmen. Gleiches gilt für damit im Zusammenhang stehende 
behördliche individuelle Akte der Wiener Börsekammer. 

  3. (Zu § 13 Abs. 2) 
  Börseunternehmen, denen die Konzession vor dem 1. Jänner 2002 erteilt worden 

ist, haben in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestimmungen über die 
Währungseinheit vorzusehen, in welcher in der Übergangszeit nach Inkrafttreten 
der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion die Preise für 
Verkehrsgegenstände festgestellt und die Abrechnung sowie der sonstige 
Börsebetrieb abgewickelt werden; hierbei ist das Börseunternehmen ermächtigt, in 
diesen Bestimmungen den Euro als Währungseinheit festzulegen. 

  4. Die im Zeitpunkt der Auflösung der Wiener Börsekammer in Geltung befindlichen 
Verordnungen der Wiener Börsekammer gelten als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen weiter, bis das die Wiener Börse leitende und verwaltende 
Börseunternehmen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen erlässt. 

  5. (Zu §§ 32 bis 44) 
  Die Bestimmungen der §§ 32 bis 44 treten für die an einer österreichischen 

Wertpapier- oder allgemeinen Warenbörse bestellten Sensale an die Stelle der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über Börsesensale, BGBl. Nr. 3/1949. 

  6. Eine im Zeitpunkt der Auflösung der Wiener Börsekammer aufrechte Bestellung als 
Börsesensal ersetzt die Bestellung durch die BWA bzw. die FMA gemäß § 32 
Abs. 2. 

  7. (Zu §§ 49 und 50) 
  Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bei der Wiener Börse 

bestellte Börsekommissär ist Börsekommissär der Wertpapierbörse gemäß § 46. 
Die bei der Wiener Wertpapierbörse bestellten Stellvertreter sind Stellvertreter bei 
der Wertpapierbörse gemäß § 46. Die am 30. November 1989 in die Wiener 
Börsekammer gewählten oder entsandten Börseräte bleiben bis zum Ende ihrer 
Funktionsperiode (31. Dezember 1990) im Amt. Der Präsident und die 
Vizepräsidenten bleiben bis zu der spätestens bis 28. Feber 1991 vorzunehmenden 
Neuwahl im Amt. 

  7a. (zu § 57) 
 Freie Makler, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 57 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 753/1996 von der Börsekammer bestellt waren, sind bis 
zum 31. Dezember 1997 berechtigt, die Geschäfte gemäß § 57 Abs. 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 auch ohne Konzession zum 
Betrieb von Bankgeschäften gemäß § 4 BWG auszuüben. 

  8. (Zu § 65) 
  Die Meldepflicht der Börsemitglieder gilt erstmals für den 30. Juni 1990. 
  9. (Zu §§ 66, 68 und 74 bis 80) 
  Die Bestimmungen der §§ 66, 68 und 74 bis 80 über die Zulassung von 

Wertpapieren zum Amtlichen Handel und zum Geregelten Freiverkehr 
einschließlich der Bestimmungen über den Prospekt für die Zulassung treten mit 
1. Juli 1990 in Kraft. 

 10. (Zu §§ 87 bis 90) 
  Die §§ 87 bis 90 treten mit 1. Jänner 1991 in Kraft. 
 11. a) Die Bestimmungen der §§ 91 bis 93 treten am 1. Jänner 1992 in Kraft. § 91 

Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 tritt mit 
1. Oktober 1993 in Kraft. Natürliche und juristische Personen die 10 vH 
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oder mehr Stimmrechtsanteile an Aktiengesellschaften im Sinne des § 91 
Abs. 1 halten, haben spätestens bei der ersten Hauptversammlung dieser 
Gesellschaften, die nach dem 31. März 1992 stattfindet, die Gesellschaft 
und gleichzeitig den Exekutivausschuss von den von ihnen gehaltenen 
Stimmrechtsanteilen in Kenntnis zu setzen. Die Aktiengesellschaften haben 
innerhalb des auf die Hauptversammlung folgenden Monats das Publikum 
im Sinne des § 91 über die Stimmrechtsanteile zu informieren. 

  b) Natürliche und juristische Personen, die 5 vH bis 10 vH oder 90 vH oder 
mehr der Stimmrechtsanteile an Aktiengesellschaften im Sinne des § 91 
Abs. 1 halten, haben spätestens bei der ersten Hauptversammlung dieser 
Gesellschaften, die nach dem 1. Oktober 1993 stattfindet, die Gesellschaft 
und gleichzeitig den Exekutivausschuss von den von ihnen gehaltenen 
Stimmrechtsanteilen in Kenntnis zu setzen. Die Aktiengesellschaften haben 
innerhalb des auf die Hauptversammlung folgenden Monats das Publikum 
im Sinne des § 91 über die Stimmrechtsanteile zu informieren. 

  c) Bei Gesellschaften mit Sitz in Österreich, deren Aktien bereits am 1. Jänner 
1998 im geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse gehandelt werden, 
haben die Aktionäre das Ausmaß der von ihnen gehaltenen Stimmrechte, 
soferne diese die in § 91 Abs. 1 genannten Prozentsätze erreichen oder 
übersteigen, bis zum 31. März 1998 der BWA, dem Börseunternehmen 
sowie der Gesellschaft mitzuteilen. §§ 91 Abs. 2 bis 94 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

 12. (zu § 82 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993) 
Hinsichtlich des auf Grund § 82 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 555/1989 von der Wiener Börsekammer erstellten Konventionalstrafvertrages 
gilt: 

  Jede Vertragspartei ist ab dem 1. Oktober 1993 berechtigt, durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Wiener Börsekammer das Vertragsverhältnis zu lösen. 
Auf zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung (Einlangen der Erklärung bei der 
Börsekammer) bereits fällige Konventionalstrafen sind jedoch noch die 
Bestimmungen des § 82 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 555/1989 anzuwenden. 

13. (zu § 26 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993) Mit 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 erlöschen die an bestehende 
Abwicklungsstellen gemäß § 4 KWG erteilten Konzessionen zum Betrieb von 
Bankgeschäften; jedoch sind auch nach diesem Zeitpunkt die im Rahmen ihrer 
Aufgaben gemäß § 26 Abs. 3 getätigten Geschäfte von Abwicklungsstellen die von 
der Börsekammer gemäß der vorgenannten Bestimmung betraut wurden, 
Händlergeschäfte im Sinne des § 23 Abs. 1 Kapitalverkehrssteuergesetz, RGBl. I 
S. 1058 in der geltenden Fassung. 

14. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 
aufrechte Verordnungen des Bundesministers für Finanzen oder der Bundes-
Wertpapieraufsicht, für die auf Grund dieses Bundesgesetzes nunmehr die FMA 
zur Erlassung zuständig wäre, gelten als Verordnungen der FMA weiter. Im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 aufrechte 
Berechtigungen nach dem Börsegesetz bleiben durch die mit diesem 
Bundesgesetz verfügte neue Zuständigkeitsverteilung unberührt. 

 15. (Zu § 87 Abs. 2) 
  Emittenten, die den Voraussetzungen des § 906 Abs. 12 Satz 1 und 2 UGB 

entsprechen, sind von der Verpflichtung gemäß § 87 Abs. 2, einen verkürzten 
Abschluss gemäß den auf Grund der VO 1606/2002/EG übernommenen IFRS 
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vorzulegen, für das Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2006 beginnt, 
ausgenommen. 

 16. (Zu §§ 91, 91a und 92) 
  Unbeschadet des § 91 Abs. 1 3. Satz hat ein Aktionär dem Emittenten gemäß den 

§§ 91, 91a und 92 spätestens zwei Monate nach dem 20. April 2007 mitzuteilen, 
welchen Stimmrechts- und Eigenkapitalanteil er am Unternehmen des Emittenten 
zu diesem Zeitpunkt hält, es sei denn, er hat bereits vor diesem Zeitpunkt eine 
Mitteilung mit gleichwertigen Informationen an den Emittenten gerichtet. 
Unbeschadet des § 93 Abs. 2 gibt ein Emittent seinerseits die Informationen, die er 
im Rahmen dieser Meldungen erhalten hat, spätestens drei Monate nach dem 
20. April 2007 bekannt. 

 17. (Zu § 82 Abs. 4) 
  Ein Emittent mit Sitz in einem Drittland ist von der Veröffentlichung seines 

Jahresabschlusses und seines Lageberichtes gemäß § 82 Abs. 4 im Hinblick auf 
solche Schuldtitel ausgenommen, die bereits vor dem 1. Januar 2005 zum Handel 
an einem geregelten Markt in der Europäischen Union zugelassen waren. Die 
Befreiung kann nur erfolgen, solange 

  a) die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats bestätigt, dass die von 
Emittenten aus einem solchen Drittland erstellten Abschlüsse ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Emittenten vermitteln; 

  b) das Drittland, in dem der Emittent seinen Sitz hat, die Anwendung der 
gemäß der VO 1606/2002/EG übernommenen IFRS nicht gesetzlich 
vorschreibt und 

  c) die Kommission keinen Beschluss gemäß Art. 23 Abs. 4 Ziffer ii) der 
RL 2004/109/EG darüber gefasst hat, ob die gemäß der VO 1606/2002/EG 
übernommenen IFRS gleichwertig sind mit 

   aa) den in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Drittlandes, in 
dem der Emittent seinen Sitz hat, festgelegten 
Rechnungslegungsstandards oder 

   bb) den Rechnungslegungsstandards eines Drittlandes, für deren 
Einhaltung ein solcher Emittent optiert hat. 

 18. (Zu § 82 Abs. 4 und § 87) 
  § 82 Abs. 4 und § 87 idF BGBl. I Nr. 19/2007 müssen erstmals auf 

Jahresfinanzberichte und Zwischenberichte angewendet werden, die für einen 
Zeitraum erstellt werden, der frühestens am 30. Juni 2007 endet. Für alle davor 
liegenden Zeiträume können hinsichtlich der Jahresabschlüsse und der 
Zwischenberichte die §§ 82ff BörseG idF BGBl. I Nr. 141/2006 weiterhin 
angewendet werden. 

 19. (zu § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007) 
  Eine Konzession zur Leitung und Verwaltung einer Wertpapierbörse, die vor dem 

Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 erteilt 
wurde, gilt nach dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 als 
Konzession zum Betrieb geregelter Märkte. Die vom Börseunternehmen zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 
betriebenen Märkte des amtlichen Handels und des geregelten Freiverkehrs sind 
geregelte Märkte gemäß § 1 Abs. 2. Der ungeregelte dritte Markt gemäß § 69 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 19/2007 ist nach dem In-Kraft-Treten 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 ein multilaterales Handelssystem; eine 
Bewilligung der FMA gemäß § 2 Abs. 2a ist hierfür nicht erforderlich. 

 20. (zu § 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007) 
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  Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 
bestehende Börsemitgliedschaften berechtigen weiterhin zum Handel an vom 
Börseunternehmen betriebenen geregelten Märkten und multilateralen 
Handelssystemen. 

 21. (zum Entfall von § 69) 
  Finanzinstrumente, die bis zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 60/2007 gemäß § 69 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 19/2007 zum Handel an einem ungeregelten dritten Markt zugelassen waren, 
können auch nach dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 in 
einem multilateralen Handelssystem, das vom Börseunternehmen in Fortführung 
dieses ungeregelten dritten Marktes betrieben wird, gehandelt werden, ohne dass 
es dafür einer neuerlichen Zulassung durch das Börseunternehmen bedarf. Das 
Börseunternehmen hat in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festzulegen, 
dass die Rechtsstellung der Emittenten dieser Finanzinstrumente in einer dem § 69 
Abs. 1, 2, 4, 5 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 19/2007 
entsprechenden Weise gewahrt bleibt. 

 
 

Verfahrensbestimmungen 
 
§ 96a. (1) In Angelegenheiten der Wertpapierbörse ist das Bundesministerium für Finanzen 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde der FMA, in Angelegenheiten der allgemeinen 
Warenbörse das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. 
 
 (2) Das Börseunternehmen wendet für seine behördlichen Verfahren das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz an. 
 

 (3) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß den §§ 48 und 48c gilt anstelle der 
Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 VStG von sechs Monaten eine Verjährungsfrist von 
18 Monaten. 
 
§ 97. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten außer Kraft: 
  1. Das Gesetz betreffend die Organisation der Börsen (Börsegesetz), RGBl. 

Nr. 67/1875, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 658/1921, 361/1926 und 
160/1948; 

  2. das Statut für die Wiener Börse, I. Teil Börseordnung, Verordnungsblatt der Wiener 
Börsekammer Nr. 550/1984 in der Fassung Nr. 139/1986, unbeschadet des § 98 
Abs. 1 Z. 1; 

  3. die allerhöchste Entschließung vom 24. September 1860 tritt mit 1. Jänner 1994 
außer Kraft. 

 
§ 98. (1) Die nachstehenden Verordnungen der Börsekammer der Wiener Börse gelten als 
Bundesgesetze: 
  1. Das Statut für die Wiener Börse, I. Teil Börseordnung, Verordnungsblatt der Wiener 

Börsekammer Nr. 550/1984 in der Fassung Nr. 134/1986, hinsichtlich deren §§ 13 
bis 15, 17, 23 bis 26, 32, 33, 35, 45 Abs. 3 erster Satz, 76 und 78; 

  2. die Richtlinien für die Zulassung von Wertpapieren zum Handel und zur amtlichen 
Notierung an der Wiener Börse, Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer 
Nr. 597/ 1987 in der Fassung Nr. 899/1988; 
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  3. die Richtlinien für die Einbeziehung von Wertpapieren in den Geregelten 
Freiverkehr an der Wiener Börse, Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer 
Nr. 110/1986 in der Fassung Nr. 949/1987; 

  4. das Regulativ für die Feststellung und Veröffentlichung der Kurse der zum 
Amtlichen Handel und zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Wertpapierbörse 
zugelassenen Verkehrsgegenstände (Kursregulativ, Wertpapierbörse), 
Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer Nr. 604/1980 in der Fassung 
Nr. 550/1984; 

  5. die Richtlinien für die Lieferbarerklärung von Aktien und Partizipationsscheinen, die 
aus Kapitalerhöhungen stammen, an der Wiener Börse, Verordnungsblatt der 
Wiener Börsekammer Nr. 948/1987; 

  6. die Richtlinien für die Lieferbarerklärung von Aktien, die aus Kapitalerhöhungen aus 
Gesellschaftsmitteln stammen, an der Wiener Börse, Verordnungsblatt der Wiener 
Börsekammer Nr. 841/1986. 

 
 (2) Die Bundesgesetze gemäß Abs. 1 treten mit 30. Juni 1990 außer Kraft. 
 
§§ 99 bis 100 entfallen 
 
§ 101. Mit der Vollziehung 
  1. der §§ 13 Abs. 2, 27, 28 und 48b ist der Bundesminister für Justiz;  
  2. der §§ 29 bis 31 und § 48a Abs. 1 Z. 1 lit. b ist der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit; 
  3. der §§ 60 Abs. 5, 63 Abs. 2 zweiter Satz und 64 a ist der Bundesminister für 

Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz; 
  4. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist unbeschadet des § 51 der 

gemäß § 45 Abs. 1 jeweils sachlich zuständige Bundesminister 
betraut. 
 
§ 101a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, 
sofern nichts Anderes bestimmt wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 
 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2004/39/EG verwiesen wird, so ist, 
sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004, S. 1) in 
der Fassung der Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf bestimmte Fristen (ABl. 
Nr. L 114 vom 27.04.2006, S. 60) anzuwenden. 
 
§ 101b. (1) Bis zur Rechtskraft des Konzessionsbescheides an ein Börseunternehmen für die 
Leitung und Verwaltung der Wiener Börse haben die Wiener Börsekammer und ihre Organe ihre 
Zuständigkeiten auf der Rechtsgrundlage des Börsegesetzes 1989 in der Fassung des BGBl. 
Nr. 753/1996 wahrzunehmen. Der Eintritt der Rechtskraft dieses Konzessionsbescheides ist durch 
den Bundesminister für Finanzen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen. 
 
 (2) Unbeschadet Art. XIII ff EGZPO treten, soweit in anderen Rechtsvorschriften auf das 
„Statut“ einer Börse Bezug genommen wird, an dessen Stelle die „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ des betreffenden Börseunternehmens. 
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§ 101c. Das Börseunternehmen hat auf Antrag eines Emittenten mit Bescheid, gegen den kein 
ordentliches Rechtsmittel zulässig ist, die Umreihung von Wertpapieren vom Amtlichen Handel 
(Geregelten Freiverkehr) an jener Wertpapierbörse, an der nach seiner Satzung bestimmte 
Wertpapiere nicht (mehr) gehandelt werden dürfen, in den Amtlichen Handel (Geregelten 
Freiverkehr) einer anderen inländischen Wertpapierbörse, an der ein weiterer Handel nach der 
Satzung des die andere Börse leitenden und verwaltenden Börseunternehmens zulässig ist, 
auszusprechen. Der Umreihungsbescheid löst für sich allein keine Prospekt- oder sonstigen 
Publizitätspflichten des Emittenten aus. 
 
§ 101d entfallen 
 
§ 101e.1 Bei Zulassungsanträgen gemäß § 72, die vor dem 10. August 2005 beim 
Börseunternehmen eingebracht worden sind und denen vor dem 10. November 2005 stattgegeben 
wurde, genügt abweichend von § 2 KMG die Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen des 
Börsegesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 127/2004 errichteten Prospekts. Die Zuständigkeit, das 
Verfahren und die Entscheidung über die Prospektprüfung (§ 77 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 11/1989) richten sich ausschließlich nach der im Zeitpunkt der 
Einbringung des Antrages geltenden Rechtslage. § 8b Abs. 3 KMG kommt für solcherart errichtete 
Prospekte nicht zur Anwendung. 
 
 

Sprachliche Gleichbehandlung 

 
§ 101f. Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf 
bestimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
 
 

In-Kraft-Treten 
 
§ 102. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 1989 in Kraft. 
 
 (2) Die §§ 3 Abs. 3, 8 Abs. 1, 10 Abs. 2 Z. 4 und 5, 12 Abs. 2, 14 Z. 4, 15 Abs. 4, 18 Z. 5, 
19 Abs. 4, 20 Abs. 3 bis 5, 25 Abs. 2 bis 4, 26 Abs. 3, 33 Abs. 2 Z. 5, 36 Abs. 6, 44 Abs. 1, 45 
Abs. 2 bis 4, 6 und 7, 46 Abs. 2, 47 a, 48, 48 a, 48 b, 49 Abs. 3, 53 Abs. 1, 56 Abs. 1, 59, 60 Abs. 3, 
62 Abs. 2, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 4 und 5, 64 a, 66 Abs. 1 Z. 3, 67 Abs. 2 und 5, 69, 72 Abs. 4, 73 
Abs. 2, 74 Abs. 2 Z. 1 und 2 sowie Abs. 3 und 4, 80 Abs. 1, 81 Abs. 6, 82 Abs. 5 und 6, 87 Abs. 1 
und 9, 91 Abs. 1, 95 Abs. 3, 96 Z. 11 bis 13, 101 Z. 1 und 3, sowie Schema E Kapitel 5 Z. 1 lit. a 
und die Anlagen I und J in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 treten mit 
1. Oktober 1993 in Kraft. 
 
 (3) entfällt. 
 (4) entfällt. 
 
 (5) Die §§ 16, 48 c, 65, 66 Abs. 5, 75 Abs. 1 Z. 1, 79 Abs. 5 und 84 Abs. 7 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 
 

                                                           
1 Redaktionelles Versehen - § 101e wurde im BGBl. I Nr. 19/2007 fälschlicherweise in „§101f“ umbenannt. 
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 (6) § 75 a tritt mit Inkrafttreten des EWR-Abkommens *) in Kraft. 
 
 (7) Verordnungen zu den in den Abs. 2 bis 6 genannten Bestimmungen in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 können nach Verlautbarung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 529/1993 schon vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen erlassen werden. Solche 
Verordnungen treten gleichzeitig mit den Bestimmungen in Kraft, auf Grund deren sie erlassen 
wurden. Die Bestellung von Börseräten gemäß § 3 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 529/1993 kann nach Verlautbarung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 529/1993 schon vor 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erfolgen. Die so bestellten Börseräte haben ihr Amt bei 
der ersten nach dem 1. Oktober 1993 stattfindenden Vollversammlung der Börsekammer 
anzutreten. 
 
 (8) § 3 Abs. 5 Z. 3, § 5 Abs. 2a und Abs. 3, § 6 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 3, § 7 Abs. 1, § 9 
Abs. 3, der Entfall von § 10 Abs. 2 Z. 5, § 12 Abs. 2, § 14 Z. 4, § 15, der Entfall von § 16, § 18 Z. 4, 
§ 22, § 48 Abs. 3a, § 57, der Entfall von § 64 Abs. 2 Z. 3, § 88 Abs. 2, § 96 Z. 7a, § 101a und die 
Anlage zu § 88 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 753/1996 tritt mit 1. Jänner 
1997 in Kraft. 
 
 (9) § 25, § 25a, § 45 Abs. 1 und 4, § 48 Abs. 1 Z. 2, Z. 5 bis 7a, Abs. 4 und Abs. 5, § 65, 
§ 82 Abs. 5a bis 8, der Entfall von § 83 Abs. 4 Z. 3, § 83 Abs. 5, der Entfall von § 84 Abs. 4, § 91 
Abs. 1, § 93 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 753/1996 treten mit 1. Jänner 
1998 in Kraft. 
 
 (10) Die Überschriften vor §§ 2, 13, 49, 65 und 96a sowie die §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 
15 Abs. 1, 15 Abs. 3, 15 Abs. 4 bis 6, 19 Abs. 2 und 4, 20 Abs. 1, 20 Abs. 4, 25 Abs. 1, 25 Abs. 3 
und Abs. 5 bis 10, 25a Abs. 1 bis 3, 26 Abs. 1 bis 3, 31 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 2, 3, 5 und 6, 33 
Abs. 1 Z. 4, 34 Abs. 1, 37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 und 2, 39 Abs. 2, 39 Abs. 6 und 7, 42, 43 Abs. 1 
bis 4, 44 Abs. 1 bis 5, 45 Abs. 1 bis 6, 46 Abs. 2 bis 4, 46 Abs. 6, 48 Abs. 1 und 2 Z. 5, 48 Abs. 4, 
48c Abs. 1 bis 3, 49, 56 Abs. 1, 56 Abs. 3 und 4, 57 Abs. 1 und 2, 58, 59 Abs. 1, 3 und 4, 60 Abs. 3 
und 6, 61 Abs. 1, 62 Abs. 3, 64 Abs. 1, 65 Abs. 1 bis 6, 67 Abs. 1, 69 Abs. 1 bis 4, 70 Abs. 1, 71, 72 
Abs. 1 und 4, 73 Abs. 1 und 2, 74 Abs. 3, 75a Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 bis 7, 76 Abs. 1 bis 3, 77 
Abs. 1 und 2, 79 Abs. 2, 4 und 5, 81 Abs. 1 und 5, 82 Abs. 3 und 7, 83 Abs. 2, 3 und 5, 84 Abs. 5 
und 6, 85 Abs. 1, 3 und 4, 86 Abs. 1 bis 3, 87 Abs. 1, 3, 6 und 8, 89, 90 Abs. 1, 91 Abs. 1 und 4, 95 
Abs. 3, 96 Z. 1, 2, 4 und 6, 96 Z. 11 lit. c, 96a, 101b, und die Anlagen A bis J und der Entfall der 
§§ 9 bis 12, 24, 30, 45 Abs. 7 letzter Satz, 48 Abs. 2 Z. 3, 48 Abs. 5, 50 bis 54, 99, 100 und 102 
Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 11/1998, treten am 1. Jänner 1998 in 
Kraft. 
 
 (11) § 96 Z. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/1998 tritt mit 1. Jänner 
1999 in Kraft. 
 
 (12) Die §§ 14 Abs. 1, 2, 15 Abs. 1, 4 und 5, 74 Abs. 1, 75 Abs. 4, 75a Abs. 2 und 5, 85 
Abs. 4 und 101c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/1999 treten am 1. Juli 1999 in 
Kraft. 
 
 (13) § 48 Abs. 3b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 tritt mit 1. Jänner 
2001 in Kraft. 
 
 *) Die Kundmachung des Abkommens und seines Inkrafttretens wird zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen. 
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 (14) § 48 Abs. 1 Z. 8 und 9, § 48 Abs. 2 Z. 5, § 48c Abs. 1 Z. 1 und 2 und § 69 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2001 treten mit 1. Juli 2001 in Kraft."  
 
 (15) § 3 Abs. 1 Z. 6, § 23, § 44 Abs. 1, § 45 Abs. 7, § 48 Abs. 1 letzter Satzteil hinsichtlich 
der Währungsänderung und Abs. 2 letzter Satzteil hinsichtlich der Währungsänderung, § 65 Abs. 6, 
§ 66 Abs. 1 Z. 2 und 8, § 68 Abs. 1 Z. 2 und 5, § 81 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 2/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 
 (16) § 48 Abs. 1 Z. 6a, § 82 Abs. 9 und 10 sowie § 91a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 42/2001 treten mit 1. Mai 2001 in Kraft. 
 
 (17) § 2 Abs. 2, § 4, § 5 Abs. 2, § 6, § 7 Abs. 1 und 3, § 8 Abs. 1, § 13 Abs. 1, § 25, § 25a, 
§ 32, § 34, § 37, § 43, § 44, § 45, § 46 Abs. 1, 3 und 5, § 47a, § 48 Abs. 3b und 4, § 48c, § 49, 
§ 55, § 64 Abs. 3, § 64a, § 65, § 70, § 81 Abs. 1, § 82, § 83 Abs. 5, § 87, § 91 Abs. 1, § 91a, § 93 
Abs. 2, § 96 Z. 6, § 96 Z. 14, § 96a und der Entfall von § 81 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 97/2001 treten am 1. April 2002 in Kraft. 
 
 (18) § 15 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 123/2003 tritt mit 
1. Jänner 2004 in Kraft. 
 
 (19) § 46 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2004 tritt mit 1. August 
2004 in Kraft.  
 

 (20) § 26 Abs. 1, § 48 Abs. 1 Z. 2 und die §§ 48a bis 48t, § 64 Abs. 1, § 66 Abs. 1 und 7, 
§ 67 Abs. 1, § 68 Abs. 4, die Überschrift vor § 69, § 69 Abs. 1, § 72 Abs. 1 und 2, § 75a Abs. 2 und 
5, § 82 Abs. 7 und 8, § 96a Abs. 3, § 101 Z. 1 und 2 und § 101e in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 127/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. § 82 Abs. 6 und § 91a 
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft. 
 
 (21) § 29 Abs. 1, § 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1, § 43 Abs. 3, § 48 Abs. 1 Z. 6, § 64 Abs. 1, § 66 
Abs. 7, § 67 Abs. 1, § 68 Abs. 1 Z. 5 und 7, § 68 Abs. 4, § 69 Abs. 1, § 72 Abs. 2 und 3 Z. 7, § 74, 
§ 75 Abs. 1 bis 3, § 75a, § 82 Abs. 8, § 83 Abs. 5, § 87 Abs. 1 und § 101e in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 78/2005 treten mit 10. August 2005 in Kraft. § 75 Abs. 4 und 5, §§ 76 
bis 80 sowie die Anlagen A bis J treten mit Ablauf des 9. August 2005 außer Kraft. 
 
 (22) § 18 Z. 1, § 22 erster Satz, § 27 Abs. 5 und § 36 Abs. 1 treten mit 1. Jänner 2007 in 
Kraft. 
 
 (23) § 82 Abs. 11 tritt mit 20. Mai 2006 in Kraft. 
 
 (24) § 15 Abs. 1 Z. 2, § 15 Abs. 5 und § 57 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 141/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. 
 
 (25) § 1 samt Überschrift, § 2 Abs. 1, 2 und 2a, § 3 Abs. 1 Z 9, § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 5, § 7a 
samt Überschrift, § 9 samt Überschrift, § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 5, § 15, § 15a, § 16, § 25a Abs. 1, 
§ 25b, § 29 Abs. 3, § 48 Abs. 3a, Abs. 3b, Abs. 4 und 5, § 48a Abs. 1 Z 3 und 11 und Abs. 1a, § 48f 
Abs. 1 Z 1, § 57 Abs. 2, § 64 Abs. 4, §§ 65, 66 und 66a samt Überschriften, § 68 Abs. 1 Z 9 und 
Abs. 3, § 76 samt Überschrift, § 82 Abs. 1 und 6, § 101a, § 101c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007 treten mit 1. November 2007 in Kraft. 
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 (26) § 23 samt Überschrift, § 48a Abs. 1 Z 4, § 67 Abs. 3, § 68 Abs. 1 Z 6, § 69 samt 
Überschrift, § 81 Abs. 7, § 81a Abs. 1 Z 3 und § 101d treten mit Ablauf des 31. Oktober 2007 außer 
Kraft. 
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Abschnitt II 

 
 Das Bundesgesetz über Börsesensale, BGBl. Nr. 3/1949, wird wie folgt geändert: 
 
 1. § 1 lautet: 
 
  „§ 1. (1) Börsesensale im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die nach den 

Bestimmungen der §§ 15 bis 18 für eine landwirtschaftliche Börse amtlich 
bestellten Handelsmäkler. 

 
   (2) Die Börsesensale vermitteln für Auftraggeber Käufe und Verkäufe über 

Getreide und Mühlenfabrikate, ferner Verträge über die diesem Warenverkehr 
dienenden Hilfsgeschäfte, wie Versicherungs-, Fracht-, Speditions- und 
Leihgeschäfte.“ 

 
 2. § 30 lautet: 
 
  „§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Land- 

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz betraut.“ 
 
 

Abschnitt III 
 
 Die Börsegesetznovelle, RGBl. Nr. 10/1903, wird wie folgt geändert: 
 
 1. Die §§ 23 und 24 werden aufgehoben. 
 
 2. § 26 lautet: 
 
  „§ 26. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft und der Bundesminister für Justiz betraut.“ 
 

Abschnitt IV 
 
 Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Dezember 1989 in Kraft. 
 

Waldheim 
Vranitzky 
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Anlage zu § 88 Abs. 2 

 
Zwischenberichtsschema für Kreditinstitute 

 
 Aktiva 
 1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken und Postgiroämtern 
 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei 
  Zentralnotenbanken zugelassen sind 
 3. Forderungen an Kreditinstitute 
 4. Forderungen an Kunden 
 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
 6.  Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
 7.  Beteiligungen 
 8.  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 9.  Übrige Aktiva 
 
   Bilanzsumme 
 Passiva 
 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

a) Spareinlagen 
b) Sonstige Verbindlichkeiten 

 3. Verbriefte Verbindlichkeiten 
 4. Rückstellungen 
 5. Fonds für allgemeine Bankrisiken 
 6. Nachrangige Verbindlichkeiten 
 7. Ergänzungskapital 
 8. Gezeichnetes Kapital 
 9. Rücklagen 
 10. Haftrücklage 
 11. Übrige Passiva 
 
  Bilanzsumme 
 
Posten unter der Bilanz 
 1. Eventualverbindlichkeiten 
  darunter: 

a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus weiter- 
 gegebenen Wechseln 
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der 
 Bestellung von Sicherheiten 

 
 2. Kreditrisiken 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 
 1. Zinsen und ähnliche Erträge 
 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
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I. Nettozinsertrag 
 3. Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wert

papieren 
 4. Erträge aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen 
 5.  Provisionsergebnis 
 6. Ergebnis aus Finanzgeschäften 
 7.  Sonstige betriebliche Erträge 
  
II. Betriebserträge 
 8.  Personalaufwand 
 9.  Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) 
 10.  Wertberichtigungen auf Anlagegüter 
 11.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
III. Betriebsaufwendungen 
IV. Betriebsergebnis 
 
 
 


